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Akteneinsicht  
gem. § 24-IFG-NRW 

beantragt am 23.09.2012 

durchgeführt am 31.10.2012 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Teilnehmer: 

Für Fraktion - DIE LINKE, 
• Frau Ruhardt, Fraktionsvorsitzende (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fernuni Hagen) 

 
für die  FDP-Fraktion,  

• Joachim Jürgens, Fraktionsvorsitzender, (Rentner) 
Frau Balzk, stellv. Fraktionsvors. (Rechtsassessorin) 
Mirjam Forszpaniak, Fraktionsassistentin; (Studentin der Wirtschaftswissenschaft – 
Master)  
 

für die  UWG,  
• Horst Urban (Rentner) 

 
 
Stadt Herten - zeitweise: (09:00- 10:15) 

• Frau Annegret Sickers , Rechtdirektorin der Stadt Herten 
  

 

JJ-30.10.2012 



1. Zuwendungsbescheide 

Inhaltsverzeichnis 

Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005 

Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 

Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 

Nr. 06/45/09 vom 15.12.2009 

Nr. 06/32/10 vom 30.11.2010 

ltHERTEN 

2. Anmeldung einer Vor-Ort-Kontrolle durch das Ziei2-Büro vom 29.03.2011 

3. Aufforderung zur Stellungnahme zu Vergabefehlern d. Stadt Herten {BezReg/H. Weidmann) 

vom 10.08.2011 

4. Präsentation des Herrn Dr. Noelle zur Position der Stadt Herten zum Anhörungsschreiben 

vom 10.08.2011 {siehe Pkt. 5) für das Gespräch mit der BezReg am 28.09.2011 

5. Stellungnahme der Stadt Herten hierzu vom 30.09.2011 

6. Einladungsschreiben der BezReg zum Termin am 23.08.2012 

7. Änderungsbescheid Nr. 06/22/12 vom 23.08.2012 zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 

8. Aufforderung zur Stellungnahme zu Vergabevorgängen in den Zuwendungsbescheiden 

Nr. 06/11/05 und Nr. 06/23/07 

9. Stellungnahme der Stadt Herten hierzu vom 18.09.2012 

10 Änderungsbescheid Nr. 06/35/12 vom 05.10.2012 zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 
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Bezirksregierung Münster 

Bezlt11:sregierung Manster • 46126 MUnsiCf 

Gegen Empfangsbekenntnis 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 

45695 Herten 

n.enalpcbaude. 
VOn· Vinck$ Slr.lM 23/25 
•UI143 M(imtr:r 
l elefon O;>_s I 4 11-() 
Ol.lri)w(.lhl. 41 1 · 1503 
Tek:fiiX. <411·14!15 
Raums 607 
Au&l<.unf\ o.wlll 
tierr D!Cwill 
F-M--il: 

d.d Landrat des 
Kreises Recklinghausen 

tl\om3G 6rMo/lt7(!11>4!12reg-mu~~n&lftr nrw.ae 
M1e1lre1chen. 
3~ 3- 660~ 

45855 Recklinghausen 17 Juni2005 

Erlass-Ne: 4019/2005 vom 21.03.2005, 4014/2005 vom 21.03.2005 
Maßnahme-Nr.: 06/11105 
Positions-Nr.: 750 102, 772 102 

Zu w e "d u n g· s b 8 s c h 8 i d Nr. OGJ11/05 
(Projaktförderung) 

Bctr.: Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stadterneuerung 
hier: Stadtumbau West: Integriertes Handlungskonzept Herten- Süd 

Bezug: Ihr Antrag vom 29.09.2004, Folgeanträge 

(X) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) 

(X} Vordrucke Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise 

1. Bewilligung 
Auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses 
Bescheids 
bis 31.12. 2006 eine Zuwendung in Höhe von 1.180.000,- t: 
(in Buchstaben:- einemillioneinhundertachtzigtausend- Euro) 

2. Zor Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den 
Antrag, ggf. zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag): 

Das Stadtumbau- West- Projekt soll daz.u beitragen, das Wohnumfeld, die öffentliche 
Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation des dicht besiedelten, mit erheblichen 
sozialen Problemen belasteten Stadtteils Herten- Süd im Rahmen eines integrierten 
Handlungskonzepts zu verbessern. 
E-Mfi\· pomte1te~tllf.f\JW.dG Kantende< 0-cl\e Bv.-.:l .. ban>.- w.&tl!JAG 1/6 
lntsrr'lBt -.bru:reo-muen~ler.NW.dQ ta~lca..., Folia!<! Mu~~\er MOt\ster 

GrOncs Umwe!tset.~elefo~: (02$1) •11 ·33M 8lZ: •oo ooooo .coo !iOO 00 

NRW . OPfN . «.lle$tellen; KOIIIO •o oot 520 01820 
Domc>l&tz. llf'llt<l :1.. 10. 1\, 1~. 1A, 20 lt\AN; DEJ..C <tOO!l ocoo 0040 Of:a~•OOS 0000 
Raphaoei&I<J;~il<. un;e" 2. 10. 11. 12 (t<WJ I() oo1s ;zo 0000 (Mi 18 20 
Nbn!dli-Tha<K·Siraße. tinie \7 (Hau$ N) 

BIC loMRKDI"F uoa WEiJ'.OE31d H6Uptoohnhor. ra. 100m zu f uß (Haus s) 
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3. Zwcckbinclungsfrlstcn - 20 Jahre bei hwestitionon. 
10 Jahre bei Maßnahmen gcm. der Nr n 5. 10 4. 
13.9 und 18.6 der l-örderrichtllnien 

4. FinanzierungsarU-höhc 

mind. 5 Jahre bei Crsteinrichtung und sonstigen 
Maßnahmen 

4.1 Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung (Hbchstbctrag s 
Zuwendungsbetrag) zu z.uwendungsfähigen Gesamtausgaben in Hohe von 
4.564.000,00 ~ in einem ersten Fördcrabschnit1 als Zuweisung (Zuschuss) 
gewährt. 

4.2 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben der für 2005 erteilten Förderung 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsberei<;h Zusatz. 8u~ab~n ----f örderung 

(Teilmaßna.hmen nach den infor- zuwendungsfahig 
F örderrichtlinlen} mation T€ T€ 

Nr. 
8. Planungen, Untersuchungen, PU 

Wettbewerbe, Durchführungs-
aufgaben zur Stadtentwicklung 

9. Gestartung von Plätzen, 
Fußgängerbereichen und Straßen, 
Maßnatvnen irn privaten Bereich 
- Plä1ze VB 
- F ußg<'irlgerbereiche VB . Straßen VB 
. Maßnahmen im privaten Bereich PH 

10. Stadtverträglicher Verkehr 
Stärkung d. F ahrradverl<.ehrs 
Punlctuelle Verkehrsberuhigung VP 
- Sicherung Weg zu Schul~ und sw 

Kindertag Meinrichtungen 
- Fahrradabstellanlagen VF 

davon Grunderwerb 
- F ~hrradstationen VF 

davon Grunderwerb 
11. Öffentliche Granflächen ÖG 

davon Grunderwerb 
12. Anlagen für Bewegung, Spiel und SP 

Sport 
davon Grunderwerb' 

13. Sicherung und Erhaltung des 
I tistorischen Erbes 
Historische Stadt- und Ortskerne 
- Platz- u. Straßenräume VB 
- Fassadenprogramm PH 
~ private Haus- und Hofflächen PH 
" Sonstiges SM 
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Baude nkmäleriStad\bHdpr~ge nd e 
Gebäude . öffentl. Nutzung SK 
O<)IIOn GrunderNerb 

- Wohnungsnutzung SE 
- Dienstlelstungan/Gewerba SG 

davon Grunderwarb 
14. Mobilisierung Brachflächen FR 
15. Herrichtung v. Brachflächen BR 
16. ErMitung und Entwicklung von 

Gewerbestandorten 
- Neuordnung vorh. Misch-, GE 

Gewerbe- u. Industriegebiete 
davon Grunderwerb 

- Standortsicherung so 
davon Grunderwerb 
-Gewerbliche Bauflächen 
außerhalb von Altstandorten GF. 
davon Grunderwerb 

17. Entwicklung von Wohn- und Mischge-
bieten 

- StMteba.uliche Entwicklungs- WO 
maßnahmen 
davon Grunderwerb 

- Baugebiet im Einzugsbereich v. WH 
Haltepunkten an d. Schiene 

18. Beschäftigungsmaßnahmen in der 
Stadterneuerung AB 

• Nr. 18.31- 16.35 
19. Besondere Maßnahmen für Stadt- SI 

teile m. b. Erneuerungsbedarf 
• Nr. 19.11 -19.14 

Insgesamt 

s. Bewilligungsrahmon 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Landesmittel 689.000,00 € 

5.1 KapitelfTitel: 20030/88311 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 
davon 2006: 

Von der Zuwendung entfallen auf 

4564 2916(1. FA: 1180) 

4.564 2.916 {I FA: 1.180} 

Positions-Nr. 750 102 

0,00€ 

689.000,00 € 
689.000,00 € 

316 
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Bundesmittel 491.000,00 € 

5.2 KapiteVTitel: 14050/88310 Positions-Nr. 772 102 

Ausgabeermächtigung 491.000,00 € 

Das Recht auf Inanspruchnahme dar Ausgabemittel und der 
Verpflichtungsermächtigungen Ist auf den 30.09. des jeweiligen 
Haushaltsjahres befristet Falls Ausgabemittel nicht bis zum 30.09. 
abgerufen worden sind, behalte ich mir vor, ab 01.10. die 
Bewilligungsbescheide z.u widerrufen (§ 49 Aba. 2 Nr. 1 VwVfG} und im 
Interesse einer bedarfsgerechten Umschichtung von Kassenmitteln sowie 
l.Ur Vermeidung von Ausgaberesten durch Änderungsbescheid die 
Kassenmittel im Rahmen der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen 
auszutauschen. Besteht für die zu lasten epäterer Haushaltsjahre 
bewilligten Mittel vorzeitiger dringender Kaaaenbedarf, wird empfohlen, mlr 
einen vorzeitigen Aus:r.ahlungsantrag mit Begründung vorzulegen. 

Näheres regelt ggf. Ziffer 4 der Anlage 1 zu diesem Bescheid. 

6. Auszahlung 

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Landesmittel aufgrund der 
Anforderungen nach ANBest-G ausgezahlt. 
Bel der städtebaulichen Ergänzungsförderung (Nr. 13.8) richtet sich das 
Auszahlungsverfahren nach den Vorschriften der ModRIWFB. 

Auflagen! Nebenbestimmungen 

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt (siehe beigefügte 
Anlage, die als Bestandteil des Bewilligungsbescheides gilt). 

4/6 
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Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Bezirksregierung Münster. Domplatz 1 • 3. einzulegen. Falls die fristvon 
einem von Ihnen Beauftragten versäumt werden sollte. so wird dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet. 

Hinweis: 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbeschcides herbeiführen und 
damit die Auszahlung der Mittel beschleunigen. wenn Sie schriftlich auf die 
Einlegung des Rechtsmittels verzichten. 

Mit freundlichen GrOßen 
Im Auftrag 

(Lo~ 
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BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 
-~---" -"~---~~ --~-----~-~- - -- --- ----- ·-

Empfangsbekenntnis gemäß § 5 Absatz 2 VwZG 

Aktenzeichen, N1me *) 0 alum Anlagen 
···-·-- ----

35.3-6605 17.06.2005 Zuwendu ngt;ueccheid o fi /11 I 05 
--- --·-·---~--~-

Stadt Herten Stadturr :Lau Weut 

·--- -- ·-· 
abgesandt am: cmpfang enam: 

... ---

1 '1\JI' •usz\AUlleo. wll<'tn mrt Empranoer/111 nlctlt Oba<llf'IStlm«'180<1 

Empfangsbescheinigung 
Ober 

Die o.a. untertagen habe Ich heute erhalt~n. 

Ort. Datum 

----~-------~-

Sofort zurück: 

l Bezirksregierung Münster l 
Dezernat 35.3 -------

L 4812 B Münster J 
L27-07.99 
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Entwurf/erstellt von: ()). Nuvcmhn 2007 
Az.: 35.3- 6605 
Bearb.l: Herr Sparding Rau1n: 3)(J 

Raum: 

Iei· 150\ 
Bearb.2: 

E-Mail: 

Haus: 

Kopf: 

bernd.sparding@btms.nrw.dc 
Domplatz 1 - 3 
BR Münster 

1) Gegen Empfangsbekenntnis 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 

45695 Herten 

d.d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 

45655 Recklinghausen 

Iei: 

I a\ 

Erlass-Nr.: 4003.1/2007 vom 19.04.2007 und 4014/2007 vom 13.07.2007 
Maßnahme-Nr.: 06/23/07 
Positions-Nr.: 755 702, 770 702 

Z u w e n d u n g s b e s c h e i d Nr. 06/23/07 
(Projektförderung) 

8150.\ 

Betr.: Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stadterneuerung 
hier: Stadtumbau West: Integriertes Handlungskonzept Herten- Süd 

Bezug: Ihr Antrag vom 28.06.2007, Folgeanträge, zuletzt vom 26.10.2007 

Anlg.: (X) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) 

(X) Vordrucke Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise 

1. Bewilligung 
Auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses 
Bescheids 
bis 31.12. 2009 eine Zuwendung in Höhe von 765.000,-- € 
(in Buchstaben: - siebenhundertfünfundsechzigtausend- Euro) 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den 
Antrag, ggf. zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag): 

N: \F achbereich2\0 1-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07 .06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW _1311 O?.doc 

1/6 
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Das Stadtumbau- West- Projekt soll dazu beitragen, das Wohnumfeld, die öffentliche 
Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation des dicht besiedelten, mit erheblichen 
sozialen Problemen belasteten Stadtteils Herten- Süd im Rahmen eines integrierten 
Handlungskonzepts zu verbessern. 

3. Zweckbindungsfristen - 20 Jahre bei Investitionen, 
10 Jahre bei Maßnahmen gern. der Nr. 9.5, 10.4, 
13.9 und 18.6 der Förderrichtlinien 
mind. 5 Jahre bei Ersteinrichtung und sonstigen 
Maßnahmen 

4. Finanzierungsart/-höhe 

4.1 Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung (Höchstbetrag s. 
Zuwendungsbetrag) zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
4.564.000,00 € in einem ersten Förderabschnitt als Zuweisung (Zuschuss) 
gewährt. 

4.2 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben der für 2005 erteilten Förderung 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsbereich Zusatz- Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den infor- zuwendungsfähig 
Förderrichtlinien) mation T~ 
T€ 
Nr. 

8. Planungen, Untersuchungen, PU 
Wettbewerbe, Durchführungs-
aufgaben zur Stadtentwicklung 

9. Gestaltung von Plätzen, 
Fußgängerbereichen und Straßen, 
Maßnahmen im privaten Bereich 
- Plätze VB 
- Fußgängerbereiche VB 
- Straßen VB 
- Maßnahmen im privaten Bereich PH 

10. Stadtverträglicher Verkehr 
Stärkung d. Fahrradverkehrs 
Punktuelle Verkehrsberuhigung VP 
- Sicherung Weg zu Schul- und sw 

Kindertageseinrichtungen 
- Fahrradabstellanlagen VF 

davon Grunderwerb 
- Fahrradstationen VF 

davon Grunderwerb 
11. Öffentliche Grünflächen ÖG 

davon Grunderwerb 
12. Anlagen für Bewegung, Spiel und SP 

Sport 
davon Grunderwerb 

13. Sicherung und Erhaltung des 
Historischen Erbes 

N: \F achbereich2\0 1-Stadtentwickl ung\Entwickl u ngskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07 .06\F örderantrag\Zuwendungsbescheid_ STUW _1311 07 .doc 

Förderung 
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Historische Stadt- und Ortskerne 
- Platz- u. Straßenräume VB 
- Fassadenprogramm PH 
- private Haus- und Hofflächen PH 
. Sonstiges SM 

Baudenkmäler/Stadtbild prägende 
Gebäude 

- öffentl. Nutzung SK 
davon Grunderwerb 

. Wohnungsnutzung SE 

. Dienstleistungen/Gewerbe SG 
davon Grunderwerb 

14. Mobilisierung Brachflächen FR 
15. Herrichtung v. Brachflächen BR 

16. Erhaltung und Entwicklung von 
Gewerbestandorten 

- Neuordnung vorh. Misch-, GE 
Gewerbe- u. Industriegebiete 
davon Grunderwerb 

- Standortsicherung so 
davon Grunderwerb 
- Gewerbliche Bauflächen 
außerhalb von Altstandorten GE 
davon Grunderwerb 

17. Entwicklung von Wohn- und Mischge- GK: 4.564 2.426 (2. FA: 765) 
bieten 

- Städtebauliche Entwicklungs- wo 
maßnahmen 
davon Grunderwerb 

- Baugebiet im Einzugsbereich v. WH 
Haltepunkten an d. Schiene 

18. Beschäftigungsmaßnahmen in der 
Stadterneuerung AB 

- Nr. 18.31 -18.35 
19. Besondere Maßnahmen für Stadt- SI 

teile m. b. Erneuerungsbedarf 
- Nr.19.11 -19.14 

Insgesamt 
765) 

5. Bewilligungsrahmen 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Landesmittel 447.000,00 € 

5.1 Kapitel/Titel: 14500/88311 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 

4.564 2.426 (2. FA: 

Positions-Nr. 755 702 

80.000,00 € 

367.000,00 € 

N:\Fachbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07.06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW_1311 07.doc 
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6. 

davon 2008: 
davon 2009: 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Bundesmittel 318.000,00 € 

5.2 Kapitel/Titel: 14500/8831 0 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 
davon 2008: 
davon 2009: 

200.000,00 € 
167 000,00 € 

Positions-Nr. 770 702 

33.200,00 € 

284.800,00 € 
155.200,00 € 
129.600,00 € 

Das Recht auf Inanspruchnahme der Ausgabemittel und der 
Verpflichtungsermächtigungen ist auf den 30.09. des jeweiligen 
Haushaltsjahres befristet. Falls Ausgabemittel nicht bis zum 30.09. 
abgerufen worden sind, behalte ich mir vor, ab 01.1 0. die 
Bewilligungsbescheide zu widerrufen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG} und im 
Interesse einer bedarfsgerechten Umschichtung von Kassenmitteln sowie 
zur Vermeidung von Ausgaberesten durch Änderungsbescheid die 
Kassenmittel im Rahmen der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen 
auszutauschen. Besteht für die zu Lasten späterer Haushaltsjahre 
bewilligten Mittel vorzeitiger dringender Kassenbedarf, wird empfohlen, mir 
einen vorzeitigen Auszahlungsantrag mit Begründung vorzulegen. 

Näheres regelt ggf. Ziffer 3 der Anlage 1 zu diesem Bescheid. 

Auszahlung 

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Landesmittel aufgrundder 
Anforderungen nach ANBest-G ausgezahlt. 
Bei der städtebaulichen Ergänzungsförderung (Nr. 13.8) richtet sich das 
Auszahlungsverfahren nach den Vorschriften der ModR/WFB. 

Auflagen/ Nebenbestimmungen 

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt (siehe beigefügte 

N: \F achbereich2\0 1-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 

4/6 
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Anlage, die als Bestandteil des Bewilligungsbescheides gilt). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Klage beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, einlegen. Falls die Frist von einem von Ihnen Beauftragten 
versäumt werden sollte, so wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 

Hinweis: 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und 
damit die Auszahlung der Mittel beschleunigen, wenn Sie schriftlich auf die 
Einlegung des Rechtsmittels verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Weidmann 

N:\Fachbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07. 06\F örderantrag\Zuwendungsbescheid_ STUW _1311 07 .doc 
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Wohnungsbauförderungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen 
Anstalt der NRW.BANK 

40199 Düsseldorf 

Landesamt für 
Datenverarbeitung und 
Statistik NRW 
Postfach 

404 76 Düsseldorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die beigefügte Durchschrift meines Zuwendungsbescheides Nr. 06/23/07 an die 
Stadt Herten übersende ich zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung. 

Mit freundlichen Grüßen 
- Im Auftrag 

Weidmann 

2) Dez. 12 (BdH) zur Mitzeichnung 

3) Dez. 31 zur Mitzeichnung 

4) Dez. 11 (Pressestelle) m.d.B. um Kenntnisnahme 

5) Eintrag in VN-Liste 
Karteikarte anlegen 
Akte anlegen 

6) Wiedervorlage bei Eingang Empfangsbekenntnis 

N: \F achbereich2\0 1-Stadtentwicklu ng\Entwickl u ngskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07 .06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW_1311 07 .doc 
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Bezirksregierung Münster 

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

d. d. Landrat 
des Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Dienstgebaude 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
DurchwahL 411-1503 
Telefax: 411-81503 
Raum 356 
Auskunft erteilt 
Herr Bardehle 
E-Mail 
frank bardehle@brms.nrw de 
Aktenzeichen 
35 03.01 

9 Dezember 2008 

Erlass-Nrn. 4003 1 vom 09.06.2008, 4003.2 vom 09 07.2008, 4003.3 vom 20.08.2008 
und 4014 vom 02.06.2008 
sowie Erlass des MWME vom 01.12.2008- Az. 31060012108 

Objekt-Nr. UW5 00 00 07 
Positions-Nm.: 755 702, 770 702 

Zuwendung s bescheid Nr. 06/30/08 
(Projektförderung) 

Zuwendungen der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE)- Ziel 2-Programm", des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West- Herten Süd 

Ihr Antrag vom 27.07.2007 i.d.F. der erg. Berichte vom 22.01., 30.09. und 03.11.2008 

Anlagen: 1. 
2. 

3. 
4. 

Besondere Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 
Mittelabruf NRW-EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung (2007- 2013)- Version 01/08 

5. Antrag auf Auszahlung von Zuwendungen (Wfa) 
6. Vordruck Verwendungsnachweis 
7. Anlage zum Mittelabruf gem. TZ 4.1 der Leitlinie Bescheinigungsbehörde 

(Belegliste)- Version 01/08 
8. 
9. 

Übersicht über vergebene Aufträge -Modul Vergabe 
Empfangsbekenntnis 

E-Mail: poststelle@bezreg-muenster.nru.de 

lntemet: WWN.bezreg-muenster nrw.de 

Grunes Umweltschutztelefon· (0251) 411-3300 

ÖPNV- Haltestellen. 

Domplatz, Linien 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14,22 
Bezirksregierung II. Linie 17 (Haus N) 

Konto der Landeskasse WestLB AG 

BLZ: 400 500 00 

Konto: 61 820 

I BAN 

BIC· 

DE65 4GG5 0000 0000 0618 20 

WELADE3M 
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I. 

1. Bewilligung 

2. 

Auf Ihren vg. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses Bescheids bis 
31.12.2010 (Bewilligungs- und Durchführungszeitraum) 
eine Zuwendung in Höhe von 

1.323.000,00 EUR 
(in Buchstaben: einemilliondreihundertdreiundzwanzigtausend Euro) 

Zur Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den Antrag, ggf 
zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag) 

ln der weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil 
Herten-Süd im Rahmen des Programms "Stadtumbau West" stehen die unter Nr. 4 
beschriebenen Teilmaßnahmen an: 

Zweckbindungsfristen (Nr. 27.2 Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
- 20 Jahre für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlage und Grundstücke 

mit einem Zuschuss von mehr als 375.000 € 
- 10 Jahre für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlage und Grundstücke 

mit einem Zuschuss von bis zu 375.000 € 
- 5 Jahre für bewegliche Gegenstände und für Ersteinrichtungen 

3. Finanzierungsart/-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 80 v H 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) zu den zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben in Höhe von 1.654.200 € gewährt. 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für diesen Zuwendungsbescheid wurden 
wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsbereich Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den Förderrichtlinien) 
Nr. Maßnahme zuwendungsfähig Förderung 

TEUR TEUR 

9(1) g 
Externe Dienstleistungen zur 65,0 52,0 Steuerungsunterstützung 

9(1) d Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 42,0 33,6 
. J--.------------

9(1) g Nutzungsmanagement 144,0 115,2 
+16(1)b 

--~---1 

-------~-

. Sicherung & Sanierung der Siedlungs-11.2 i und Gebäudestruktur 202,0 161,6 
------

' Ansiedlung von Gewerbe an der 9(1) d Ewaldstraße 26,0 20,8 j .. 

9(2) Ansiedlung innovativen Gewerbes 147,0 117,6 I 
---------- -- __ L.. ____ I 
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r----------------
Zuwend u ngsbereich Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den Förderrichtlinien) 

I Nr. Maßnahme ----·----- zuwendu-ngs·f~ü1"19 

18 Quartiersmanagement 

Integration von M1grantenfamil1en 
9(1) g 
+16(1)f 

1-----'----'---+-------------. ·-·· ·····-··--·-·· 
9(1) g 
+161)1 

Mobile Jugendarbeit 

9(1) g Einrichtung eines internationalen 
+ 16(1) I Jugendtreffs 

1---,.-,---'---"--+-~------- ..... -
9(1) g Wohnraumanpassungsberatung für 
+ 16(1) a Senioren 

'----'----'----1--------- ------~----- -- - ------- - -- ··--·--

9(1) g 
+ 16(1) d 
9(1) g 
+ 16(1) d 

104(1) a : Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße 

1 

Gestaltung des öffentlichen Platzes 
Erlöserkirche/Diakonie 

10.4(1) a Gesamtkosten 167,5 T€ abzügl43,6 T€ 
zweckgebundene Einnahme ___ _ 
Gestaltung des Zugangs Diakonie 
Gesamtkosten 58,5 T€ abzügl 44,8 TE 

TEUR 
92,0 

93,9 

96,0 

128,4 

38,5 

14,6 

40,0 

160,0 

123,9 

__ 
1
_z_weckgebundene Einnahm_e. _______________ _ 

' 
1) a Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße 38,2 
---t----------------------- ···-- ------· -

[10.4(1) c Grünanlage Heinrich-Lersch-Str. 79,0 
------ --------c-------

1 0.4(1) c Spielplatz Spichernstr. 40,0 

Förderung 
TEUR 

73,6 

75,1 

76,8 

102,7 

30,8 

11 ,7 

32,0 

128,0 

99,1 

11,0 

30,6 

63,2 

32,0 

1

9(1) 1 qkm Bildung 
- -----~~--~- ------·----~--:------------ -- ------·-----------

+ 16(1) e ~:=~~~~~~~~~~OE~~=~~~~ 40 T€ 70,0 56,0 

L_ .---L--'-'-'-'-..::...::..:.""'-1-'-n'-'-sg"'-e.:..: __ s-'-a--'r:n-~----= ___ .::..:_ ~~~~--~~----~~:------~1-_-.-~-S-4-,2~~----.1__. _---_--1-. 3-2--~-~-j 
* auf volle 1000 EUR gerundet 

5. Bewilligungsrahmen 

5.1 

5.2 

Von der Zuwendung entfallen auf 

Landesmittel 221.000 EUR 
Kapitel/Titel: 14 500 I 883 11 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 2010 

Bundesmittel 275.000 EUR 
Kapitel/Titel: 14 500 I 883 1 0 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 2010 

Positions-Nr. 755 702 

134.000 EUR 
33.000 EUR 
54.000 EUR 

Positions-Nr. 770 702 

166.000 EUR 
42.000 EUR 
67.000 EUR 
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5.3 EFRE-Mittel 827.000 EUR 
Kapitel/Titel: 08 031 I 883 65 

6. 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 2010 

0 EUR 
625 000 EUR 
202.000 EUR 

Die Bereitstellung der Finanzierungsmittel erfolgt auf der Grundlage Ihres vorgelegten 
Finanzierungsplanes (Antrag vom 27.07.2007) sowie der telefonischen Abstimmung 
mit Frau Dr. Fründ unter Berücksichtigung der allgemeinen Mittelverfügbarkeit. Auf 
die Nr. 2 "Mittelverfall" der EU-spezifischen Nebenbestimmung weise ich hin. 

Auf die zuwendungsfähigen Ausgaben ergeben sich unter Berücksichtigung der 
Abrundung auf volle Tausend Euro folgende prozentuale Förderanteile 

Landesanteil: 13,36% 
Bundesanteil: 16,63% 
EU-Anteil: 49,99% 
Eigenanteil: 20,02% 

Gesamt 100.00% 

Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU-spezifischen 
Nebenbestimmungen (Anlage 3), die Bestandteil dieses Bescheides sind, nach dem 
Kostenerstattungsprinzip ausgezahlt. 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt grundsätzlich das Kostenerstattungsprinzip 
Danach sind Sie verpflichtet, mir mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (Anlage 7) mit 
einer Einzelaufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die vom 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Herten oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der in gesondertem Schreiben übersandten "Prüfungsdokumentation 
Mittelabruf zu prüfen und zu testieren ist. 

Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und Zahlungsnachweise beizulegen. Des 
Weiteren ist mit jedem Mittelabruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben 
(Anlage 8) einzureichen und der Aufbewahrungsort mitzuteilen. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen und damit der Mittelabfluss möglichst zügig 
erfolgen kann, sollten die Erstattungsanträge für die verausgabten Mittel mindestens 
zweimal jährlich- spätestens aber bis zum 31.1 0. jedes Jahres, siehe EU-spezifische 
Nebenbestimmungen (Anlage 3)- gestellt werden. 

Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 5 aufgeführten prozentualen Förderanteile zu 
berücksichtigen. 

Die Landes- und Bundesmittel sind über mich bei der Wohnungsbau
förderungsanstalt des Landes NRW abzurufen. Beim Abruf ist die Anlage 5 zu 
verwenden. 

Die EFRE-Mittel sind ebenfalls über mich mit dem Vordruck "Mittelabruf NRW-EU
Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) -
Version 01/08- Anlage 4- bei der Landesbank NRW abzurufen. 

4/6 



-

II. 

Nebenbestimmungen 

Die beigefügten besonderen Nebenbestimmungen (Anlage 1 ), die Allgemeinen Neben
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
(Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses 
Bescheides. 

Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen. Wo sie über die Anforderungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

Abweichend der Nr 6 "Akten- und Belegaufbewahrung" der EU-spezifischen 
Nebenbestimmung, haben Sie die Bewilligungsunterlagen mit den dazugehörigen 
Antragsunterlagen mindestens bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist (20 Jahre) 
aufzubewahren und für Prüfzwecke vorzubehalten. 

Darüber hinaus wird folgendes bestimmt: 

1. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 31 12.2010 durchzuführen 
(Durchführungszeitraum). 

2. Wegen der sachlichen und zeitlichen Bindung der Fördermittel nach § 45 
Landeshaushaltsordnung ist das Recht auf die Inanspruchnahme (Mittelabruf) der für 
das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel auf das Ende des 
entsprechenden Haushaltsjahres befristet. 

3. Mit dem letzten Mittelabruf eines jeden Haushaltsjahres ist mir ein Sachbericht über die 
durchgeführten Maßnahmen vorzulegen (Wirkungskontrolle gem. Nr. 4.1 Abs. 3 
Fördenichtlinien Stadterneuerung 2008). 

4. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so archiviert sein, dass 
sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar und auffindbar sind. Daher werden 
Sie zur Führung eines Projektkontos verpflichtet. 

5. Die als zuwendungsfähig anerkannten Kosten sind durch tatsächlich angefallene 
Ausgaben beim Mittelabruf zu belegen. 

6. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungszeitraums haben Sie mir 
Änderungen bezüglich des Aufbewahrungsortes der Originalbelege mitzuteilen. ln 
jedem Fall müssen die Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden 
können. 

7. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren ist der Runderlass des Innenministeriums 
des Landes NRW vom 26.04.2005 - IR 12.02.06 zur Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung (SMBI. NRW. 20020) - insbesondere die Nr. 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 und 3.7- zu beachten. 

8. Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen bzw. durchgeführt werden, soweit sie in 
der mit dem Kreis Recklinghausen abgestimmten Investitionsprioritä-tenliste des 
Haushaltsjahres, in dem die Auszahlungen kassenwirksam werden, ausgewiesen sind. 

9. Eine Vorfinanzierung eingeplanter, aber nicht kassenwirksam werdender 
Deckungsmittel über Kassenkredite ist nicht zulässig. 

10. Sogenannte freiwillige nicht-investive Maßnahmen dürfen nur begonnen bzw. 
durchgeführt werden, wenn der Gesamtumfang der freiwilligen Leistungen jährlich 
schrittweise reduziert wird und neue freiwillige Leistungen durch Einsparungen bei 
anderen freiwilligen Leistungen kompensiert werden. 
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111. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erheben. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, 
so würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Hinweis 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Aus
zahlung der Mittel beschleunigen, wenn Sie schriftlich auf die Einlegung des Rechtsmittels 
verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

,---._ 
f \ ·, ! 

! ; ,, L' { 
i CL\.._" \ V..~~_/ 

(Ralf Weidmann) 
\ 
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Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid Nr .. 06/30/08 StacJtu,nbau West Herte11-Stid 

1. Ergänzend zu den ANBest-C wrrd besllmrnt 

1.1 Für die Durchfuhrung der M3ßnal1111e und den E:rrJsul; Jcr Mrttd gdtt;n drL: 'l\rciltlinim1 
über die Gewährung von Zuwendungen zur För.Jerun~J von Mar~nahrmm ?Ur 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtlinrer1 Stadterneuenmg 2008)" des 
Ministeriums fl!r Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen vom 22102008 
(SMBI. NW. 2313), insbesondere die Ziffern 1 bis 7 (Allgemeine Förderbestirnmungen) 
sowie die Ziffern 9, 104, 11.2, 11.3, 16, 18, 19-2) (zu den lerlmaßnahrnen irn 
Einzelnen). 

1.2 Zu den Zuwendungsrechtsgrundlagen gehören ferner 
>- das Gemeindefinanzierungsgesetz NW 
> das Haushaltsgesetz NW 
> die Landeshaushaltsordnung NW nebst Dutchfuhiungsbestrrnrnungerl und 

Mittelbe'Nirtscllaftungsvorschriften; insbes cl i, V c:rwdltli11QSVOI sehr i!L::n :-- u 

§ 44 LHO flir Zuwendungen an Cemeincl0n (GV) -- VVG - (SMBI NRW 631) 
> das Verwaltungsverfahrensgesetz NW 
> der Runderlass des Jnnenrninisteriun1s des LandGs NRW, zuglerch im 

Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesrninislerier1, vorn 2li 04.200!::! -II~ 

12 02 06 - (SrvlBI NW 20020) 
~ die Bestimmungen des Operationellen Programm:; (FH\E) für das Zrel "Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung·· fllr Nordrhein-Westfalen nach Artikel37 
der Verordnung (EG Nr 1 083/2006) des Rates vom 11 Juli 2006 

2. Die Förderung der Teilmaßnahmen des "Stadtumbau West Herten-Süd" erfolgt unter 
folgenden rvlaßgaben: 

2.1 Die angemeldeten Personalkosten, die durch zusätzlish eingestelltes Personal (auch 
Vertragsverlängerung oder Aufstockung) entstehen, s;nd nur dann zuwendungsfähig, 
wenn es sich !licht um kornmunales Personal oderPersonal selbständiger juristischer 
Personen, an denen die Gemeinde mit mehr als '50% beteiligt ist, handelt Die 
Personalkosten der Projektbausteine "SteuerungsuntE:rstützung (Projektkoordination)" 
und "Mobile Jugendbetreuung" können evtl. aus Grünelen des Vertrauensschutzes bis 
zur Erfüllung der bestehenden Arbeitsverträge als fürderfähig anerkannt werden. Vor 
einer abschließenden Entscheidung sind der Bezirksregierung Münster entsprechende 
erläuternde Unterlagen zu den bestellenden Vertragsverhältnissen vorzulegen 

2.2 Die Teilprojekte "Integration von Migrantenfamilien", "rvlobile Jugendarbeit", "Einrichtung 
eines internationalen Jugendtreffs", "Wohnraumanpassungsberatung für Senioren", 
"Betreuungsgruppe für Demenzkranke", Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
für ältere Menschen' und "1 qkm Bildung" sind gemäß Nr. 16 i. V. m. Nr. 7 FöRL unter 
dem Vorbehalt, dass Fördermittel anderer Finanzierungsträger nicht zur Verfügung 
stehen (insbes. ESF-Programm), bewilligt worden. 

2.3 Hinsichtlich des Projektbausteins "Ansiedlung innovativen Gewerbes" wird der 
Neuausrichtung des Tourismusbüros incl. HyBike Herten zugestimmt. Zum 31.10.2009 
ist die Maßnahme unter Vorlage eines aussagekräftigen Geschäftsberichts zu 
evaluieren, aus dem hervorgeht, ob eine selbsttragende Verstetigung nach spätestens 
drei Jahren realistisch erwartet werden kann. 
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3. Sofern bei Realisierung del fvbr~niillllli: Vl:i/UijC:IUI lJl.'l\ 1'11\lil:h·li, kum uuf (';lllr~ 
Verlängerung des Bewilligtlrlgszüitrallltles tler /\tiS~FllL:illilld .. HI'='W'Sf•luci1Uil wclciHI 
Dazu ist mir rechtzeitig ein bGgrCmcletel /\ntr ag vo zulc:g(;r 1 Auf d1e besonderen 
Anforderungen der EU-spez1frsciJen Ncbenbestirnrn mgun (Anlage 3 Nr 2) wird 
ausdrücklich hingewiesen 

4. Dieser Bescheid ersetzt nicht die nach anderen Best1mrnungen erforderlichen 
Zustimmungen, Genehmigungen usw ; die Bewirkung cler rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Durchführung der M;:Jßnahme obliegt dem 
Zuwendungs(bescheid)ernpfanger. 

5. An der Baustelle ist ein Bauschild mit einem deutlichen i linweis auf die Landesförderung 
aufzustellen. Auf die Publizitätsvorschriften der ELJ wird erc1äm:end hingewiesen. Hierbei 
ist folgende Grafik zu verwenden 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

i, II/' ,! ill :1 i lf' I i I' /( 1i·,( II 1 ' 

lliiUJl:w,r.IJ•.'I I urrd; 
f111 n•;:',iOIJ,Iir• f'ii\WiCidlill-'. 

die unte1· "http//www.ziel2.nrw de/0_3_Servlce/3Logcs/inclex php" zum Download zur 
Verfügung steht Ich bitte zu beachten, dass d1e /,ngaben des Ihnen bekannten 
Förderbandbuches zur Ziel-2-fc örcierung (Kap. f 5) h1er zu n1cht auf eiern neuesten Stand 
sind 

Die Vorschriften für barrierefreies Bauen (DI N 18024) :;mcJ /:u berucksichtigen 

Von Prüfungsorganen des Landes Nordrhein-Westfalen ve,-anlasste Änderungen bleiben 
vorbehalten. 

Die Einzelmaßnahme/ der mit diesem Bescheid :Jdörderte (Bau-)Abschnitt der· 
Gesamtmaßnahme ist hiermit ausfinanziert 
Eine landesseitige Nachfinanzierung wird ausgeschlossen. 

Aus der Förderung eines (Bau-)Abschn1tts einer Gesar.ümaßnahme können Ansprüche 
auf Förderung weiterer (Bau)-Abschnitte nicht hergeleitet werden 
Jeder Abschnitt ist daher in sich abgeschlossen und funktionsfähig zu planen und 
durchzuführen 

Dieser Bescheid ergeht unter der auflösenden Bedingung, dass Einnahmen (s Nrn. 6 
und 30 der Förderrichtlinien), die nach den Förderrichtlinien anzurechnen sind, zu einer 
anteiligen Verringerung des Zuwendungsbetrages führen, ohne dass es eines 
Teilwiderrufs bedarf. 

Dieser Zuwendungsbescheid ergeht in Ergänzung zu den bisher für den "Stadtumbau 
West Herten-Süd" erteilten Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005 und 
Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007. Die jeweils darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen 
gelten auch für diesen Bescheid, soweit hierdurch nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt wird. 
Die Abrechnung der Zuwendungsbescheide hat daher auch in einem (gemeinsamen) 
Verwendungsnachweis zu erfolgen. 
Für die Teilprojekte ist innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Durchführung der 
Bewilligungsbehörde ein Sachslandsbericht vorzulegen. 

Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme Stadtumbau West Herten-Süd nach dem 
fortgeschriebenen integrierten Handlungskonzept stellt sich unter Berücksichtigung Ihres 
Schreibens vom 01.10.2008 finanzierungstechnisch derzeit wie folgt dar: 
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Förderfähige GesamtkostE'3rl 
Höchstmögliche Förderung (Kapl lUr r~c·SJI t:•r lh.') 
Bisher gefördert: 
Bewilligung durch diesen Beschercl 
Künftig erwartete Bewilligungen fu:- dre Ces~mltmar~na 1me 

I Cl ·1 (iCl 000 < 

13 ]()() 000 ( 
·1 ~w) ooo c 
1.323 000 ( 
5 100 000 c 

Nach den bindenden Vorgaben des Zuwendungsrecllts wrrd allerdings ausdriJcklich 
darauf hingewiesen, dass mit dieser L:usarnrnenstellung ein Ansprucll auf eine spätere 
Förderung nicht begründet wird 

12. Auf die Möglichkeit der Rückforderung der bewrlligten Städtebaufördermittel bei Verstoß 
gegen die Nebenbestimmungen gern § 36 VwVfG N\1'./ wird hingewiesen 
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Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

an Gemeinden 
(ANBest-G) 

Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen (Bedingun 
genund Auflagen) i.S. des§ 36 Verwaltungsverfahrensge
setz (VwVfG) NRW sowie notwendige Erläuterungen Die 
Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungs
bescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung 

Nr 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

M1tteilungspfiichten d. Zuwendungsempfangers/1n 

Rechnungslegung (Baumaßnahrnen) 

Nachweis der Verwendung 

Prüfung der Verwendung 

Nr 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Oie Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwen
dungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden 
Oie Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu ver
wenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil d 
Zuwendungsempfängers/in sind als Deckungsmittel für al 
le mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hin
sichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich 

1.3 Oie Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewil 
ligung zugrundeliegenden Planung sowie den techni 
sehen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunterlagen 
darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abwei
chung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, 
wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau
und/oder Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder 
das Gesamtergebnis des Finanzierungsplans überschrit
ten wird. 

1.4 Oie Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefor
dert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Oie Anfor
derung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übri
gen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung anteilig mit et
waigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln d. 
Zuwendungsempfängers/in, 

1 .4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mittel d. Zuwendungsempfän
gerslin verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu de 
ckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungs
geber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit 
den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber ange
fordert werden. 
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Nr 1.4 Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Hahrnen der Betriebs
kostenbezuschussung (Festbetragsfinanzierung) von Per
sonal- und Sachausgaben werden die Zuwendungen an 
teilig zum 1.5 und t 10. des Haushaltsja~1res ohne Anfor
derung ausgezahlt 

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände
rung der Finanzierung 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung d1e in dern Finanzie
rungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zu
wendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich au 
ßer bei einer Festbetragsfinanzierung -die Zuwendung 

bei Anteilfinaruierung anterilg mit etwaigen Zuwendungen 
anderer ?uwendungsgeber und den vorgesehenen eige
nen und sonstigen Mitteln d Zuwendungsempfängers/in, 

be1 Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag 

3 Vergabe von Aufträgen 

3 1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwen
dungszwecks sind die nach dern Gemeindehaushalts
rechi anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten 

3.2 

4 

5 

51 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6 

6 1 

Verpflichtungen d. Zuwendungsempfängers/in, auf
grunddes § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung 
(VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder 
die VOF anzuwenden oder andere Vergabebestim
mungen einzuhalten, bleiben unberührt. 

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwen
dungszweck zu verwenden. D. Zuwendungsempfänger/in 
darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen. 

Mitteilungspflichten d. Zuwendungscmpfängerslin 
D. Zuwendungsempfänger/in ist verpfiichtet, unverzüglich 
der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentli
chen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn 
sie oder er- ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung 
der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

sich herausstellt, daß der Zuwendungszweck nicht oder 
rnit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den 
Fällen der Nr. 1.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, 

Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwen
dungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden 

Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

0 Zuwendungsempfänger/in muss für jede Baumaßnah
me eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnah
me aus mehreren Bauobjekten/Abschnitten, sind getrenn
te Baurechnungen zu führen 



-

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hoct1bautcr1 rl<~dr I !IN/fr, 
gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe de:; Lll 
wendungsbescheides); werden die Einnahmen llnrl 1\us 
gaben für das geförderte Bauobjekt von anderen f\u 
chungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die 
Bücher unmittelbar oder durch ergänzende 1\ufzeichnun 
genden Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können 
sie zur Prüfung dem Verwendungsnachweis beigefugt 
werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch 
nicht geführt zu werden, 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet ent 
sprechend Nr. 6.2.1, 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplanen. 

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit 
Schriftverkehr, 

6.2.5 den bauaufsichtliehen Genehmigungen, 

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über dre 
Bereitstellung der Mittel, 

6.2 7 den geprüften, dem Zuwendungsbescherd zugrunelege 
legten Bauunterlagen, 

6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flact1en und des 
Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und bei 
Wohn- bauten die Wohn· und Nutzfiächenbereclmun<J 
nach DIN 283, 

6.2.9 dem Bautagebuch. 

7 Nachweis der Verwendung 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei lnvestrtionsmaf~ 
nahmen innerhalb von sechs Monaten nact1 Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten aufden Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungs
nachweis). Bei der Förderung von Betriebskosten (Perso
nal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Maß
nahme, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats 
nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis Auf die Vorla
ge der Bücher und Belege wird verzichtet in dem Ver
wendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben 
notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfah
ren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Be
legen übereinstimmen. 

in dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung 
sowie das erzielte Ergebnis kurz darzustellen. Soweit 
technische Dienststellen d. Zuwendungsempfängers/in 
beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufü
gen. 

in dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzie
rungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis 
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän
genden Einnahmen (insbes. Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthal
ten. Soweit d. Zuwendungsempfänger/in die Möglichkeit 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, 
sind nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nach
zuweisen. 

D. Zuwendungsempfänger/in hat die Belege fünf Jahre 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah
ren, sofern nicht nach steuerrechtliehen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt 
ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträ
ger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabe
verfahren muss den Grundsätzen einer für die Gemein
den (GV) allgemein zugelassenen Regelung entsprechen 
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8 Priifung der Vorwendung 
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9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9 1 Die Zuwendung ist unve<züglich zu erstatten sowert ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(rnsbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder andererr 
Rechtsvorschrifterr mit Wirkung für dre Vergangent1eit 
lurCrckgenommen oder widerrufen wird oder sonst un 
wirksam wird 

9.2 Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt 
und geltend gemacht, wenn 

9 2 1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträg
liche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Fi
nanzierung nach Nr 2), 

9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständrge 
Angaben erwirkt worden ist, 

9.2.3 dre Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehe 
nen Zweck verwendet wird. 

9 3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kanrr auch 
in Betracht kommen, soweit d. Zuwendungsempfänger/in 

9 3 1 in den Fällen der Nr. 1.4 Satz 1 ausgezahlte Beträge nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zur Erfül
lung des Zuwendungszwecks verwendet 

oder 

9.3.2 Aufiagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist 
erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwen
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt, die Vergabe
grundsätze nicht beachtet (Nr. 3.1) oder Mitteilungspfiich
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a Abs. 3 
Satz 1 VwVfG. NRW). 

9.5 Werden ausgezahlte Beträge in den Fällen der Nr. 1.4 
Satz 1 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom
men oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszah
lung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis
zinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Abs. 4 VwVfG 
NRW). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in An
spruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder 
sonstige Mittel d. Zuwendungsempfängers/in anteilig oder 
vorrangig einzusetzen sind. 



EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 

1. Ausgabenerstattungsverfahren 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. Danach darf 
die Bescheinigungsbehörde eine Auszahlung an den Zuwendungsempfänger nur 
leisten, wenn dieser zuwendungsfähige Ausgaben bereits getätigt und sie durch 
quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen hat. 

Nr. 1.4 Satz 1 ANBest-PIG ist in folgender Fassung anzuwenden: "Die 
Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als von Ihnen 
nachgewiesen wird, dass entsprechende Zahlungen im Rahmen des 
Zuwendungszwecks von Ihnen geleistet worden sind." 

- Auf welche Weise die Verausgabung der Mittel nachgewiesen wird, regelt die bewilli
gende Stelle im Zuwendungsbescheid. Der Nachweis kann entweder durch Rech
nungen und Zahlungsbelege oder durch Auflistungen von getätigten Zahlungen, die z.B. 
von Rechnungsprüfungsämtern oder Wirtschaftsprüfern zu bestätigen sind, erfolgen. 

-

Um die Programmsteuerung zu vereinfachen und aufgrund der verwaltungsseitigen 
Bearbeitungsfristen für Erstattungsanträge sollten diese mindestens zweimal jährlich, 
spätestens aber bis zum 31.1 0. jeden Jahres, gestellt werden. 

2. Mittelverfall 

Die in Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festgelegte sogenannte "n+2-
Regel" besagt, dass die in den einzelnen Jahrestranchen des jeweiligen Programms 
gebundenen EU-Mittel spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr 
der Mittelbindung verausgabt sein müssen, damit die Mittelbindung nicht von der EU
Kommission wieder zurückgenommen wird und somit diese Mittel dem Land verloren 
gehen. Dies erfordert wiederum bei den Zuwendungsemptängern eine hohe Disziplin 
bezüglich der planmäßigen Umsetzung der Projekte und einen zeitnahen Abruf der 
verausgabten Mittel (s.o.). Bei unplanmäßigem Verlauf des geförderten Projektes ist 
Folgendes zu beachten: 

Eine Verlängerung des Durchführungszeitraums bzw. eine Verschiebung von 
nicht in Anspruch genommenen Mitteln in spätere Haushaltsjahre bedarf der 
vorherigen Zustimmung der bewilligenden Stelle HIER BITTE NAMEN DER 

BEWILLIGENDEN STELLE EINFÜGEN und des Referates 301 des Ministeriums für 
Wirtschaft, Mittelstand und Energie als Verwaltungsbehörde des NRW-Ziel 2-
Programms 2007-2013 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(EFRE)". Es besteht kein Rechtsanspruch auf Verlängerung bzw. Mitte/ver
schiebung, insbesondere dann nicht, wenn diese zu einem Verfall von EU
Mitteln aufgrund von Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 108312006 führen 
würden. Absehbare Verzögerungen bei der Durchführung des Vorhabens 
haben Sie unverzüglich der bewilligenden Stelle mitzuteilen und zu begründen. 



Im Falle eines Mittelverfalls behält sich die Verwaltungsbehörde vor, bei 
Projekten, die sich nicht plangemäß realisieren, die Zuwendung bis zur Höhe 
der für ein Haushaltsjahr eingeplanten, aber nicht in Anspruch genommenen 
Mittel zu kürzen. 

3. Publizität 

Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 schreibt in ihren Ar1ikeln 8 und 9 
Publizitätsmaßnahmen vor, die vom Zuwendungsempfänger einzuhalten sind. 

Dementsprechend haben Sie 

g in allen lnformationsmaterialien, Präsentationen und ähnlichen Unterlagen 
im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben sowie ggf. auf 

- Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen einen deutlichen Hinweis 
darauf zu geben, dass das durchgeführte Vorhaben im Rahmen des aus dem 
EFRE ko-finanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel "Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007-2013 ausgewählt wurde. 

-

Alle Informations- und Publizitätsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
geförderten Projekt müssen die folgenden Elemente umfassen1

: 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der VO 
(EG) 182812006 angegebenen Normen und den Verweis auf die 
Europäische Union, 

den Verweis auf den EFRE: "Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung", 

den Slogan "Investition in unsere Zukunft" als Hinweis auf den 
gemeinschaftlichen Mehrwert. 

Für kleines Werbematerial gelten die beiden letztgenannten Punkte nicht. 

• bei Vorhaben, die die Finanzierung von Investitionen in materielle 
Gegenstände, Infrastruktur oder von Baumaßnahmen betreffen und bei 
denen der öffentliche Gesamtbeitrag mehr als 500 000 EUR beträgt, während 
der Durchführung (nur bei Infrastruktur- I Baumaßnahmen) ein 
Hinweisschild und bei allen o.g. Vorhaben spätestens sechs Monate nach 
Abschluss des Vorhabens eine permanente, gut sichtbare Erläuterungstafel 
von signifikanter Größe aufzustellen, die folgende Informationen enthält: 

Art und Bezeichnung des Vorhabens, 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der 
Verordnung (EG) Nr. 182812006 angegebenen Normerf und den 
Verweis auf die Europäische Union, 

den Verweis auf den EFRE: "Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung", 

1 Download eines Logos, das alle diese Element enthält unter www.tiel2-nrw.de unter "Service" 
2 Download unter www.ziel2-nrw.de 

2 



-

einen Hinweis auf den gemeinscllaftlichen Mehrwert, der wie folgt 
lautet: "Investition in unsere Zukunft". 

Die drei letztgenannten Punkte nehmen dabei mindestens 25% der Fläche 
des Hinweisschildes bzw. der Erläuterungstafel ein. 

4. Informationspflicht 

Sie sind verpflichtet, die für die Erfassung der Ergebnisse und Wirkungen des 
Programms nötigen projektbezogenen Angaben zu liefern. Hierzu zählt die 
Übermittlung von Angaben über die Ergebnisse und Wirkungen des Projektes 
im Projektabschlussbogen. Dieser ist nach Projektende gemeinsam mit dem 
Schlussverwendungsnachweis einzureichen. Für eventuelle Evaluations
studien im Zuge der Programmumsetzung (beispielsweise im Auftrag der 
Verwaltungsbehörde oder der Europäischen Kommission) haben Sie ggf. 
ebenfalls Informationen bereitzustellen. 

5. Finanzprüfungen 

Sowohl das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen als auch einschlägige 
EU-Verordnungen sehen Finanzprüfungen vor, die dieses Projekt betreffen können. 
Sie können beispielsweise durch die Prüfbehörde, die Stelle für 
Qualitätsmanagement, die zwischengeschalteten Stellen oder europäische 
Institutionen durchgeführt werden. 

Zu diesen Zwecken müssen Sie den prüfenden Stellen und Personen 
Akteneinsicht gewähren. Daneben muss die Beantwortung von Fragen durch 
Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person ermöglicht werden. 
Zudem müssen Sie sicherstellen, dass die Prüfungen am Investitionsstandort 

- durchgeführt werden können. 

6. Akten- und Belegaufbewahrung 

Nr. 6.8 ANBest-P/Nr. 7.5 ANBest-G ist in folgender Fassung anzuwenden: 

"Die Originalbelege und sonstige relevante Unterlagen (z.B. Dokumentationen 
von Vergabeverfahren) haben Sie mindestens bis zum 31.12.2022 aufzube
wahren und für Prüfzwecke vorzuhalten, sofern nicht nach steuerrechtliehen 
oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Der 
bewilligenden Stelle muss mit jedem Mittelabruf und im Schlussverwendungs
nachweis der Aufbewahrungsort der Akten und Belege mitgeteilt werden." 

3 
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Artikel 8 
Zuständigkeiten der Begünstigten im Zusammenhang rnit den /nfuunatJOns-· und 

Publizitätsmaßnahmen hir die Offentliehkeil 

1) Der Begünstigte unterrichtet die Öffentlichkeit durch die ir1 den Absätzen 2, 3 und 4 
genannten Maßnahmen über die von den Fonds (ESF, EFRE oder Kohäsionsfonds) 
erhaltene Unterstützung. 

2) Der Begünstigte stellt spätestens sechs Monate nach Abschluss eines Vorhabens, das 
folgende Bedingungen erfüllt, eine permanente, gut sichtbare Erläuterungstafel von 
signifikanter Größe auf: 

• der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben beträgt mehr als 500 000 EUR; 
• das Vorhaben besteht im Erwerb eines materiellen Gegenstands oder der 

- Finanzierung von Infrastruktur oder von Baumaßnahmen. 

Auf der Tafel sind neben den in Artikel 9 aufgeführten Informationen die Art und die 
Bezeichnung des Vorhabens anzugeben. Diese Informationen nehmen mindestens 
25% des Schildes ein. 

3) Der Begünstigte stellt am Standort eines Vorhabens, das die folgenden Bedingungen 
erfüllt, während seiner Durchführung ein Hinweisschild auf: 

• der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben beträgt mehr als 500 000 EUR; 
• das Vorhaben betrifft die Finanzierung von Infrastruktur oder von Baumaßnahmen. 

Die in Artikel 9 genannten Informationen machen mindesten~; 25% des Hinweisschildes aus. 

Nach Abschluss des Vorhabens wird das Hinweisschild durch die permanente 
Erläuterungstafel gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels ersetzt. 

4) Wird für ein Vorhaben im Rahmen eines aus dem ESF kotinanzierten operationeilen 
- Programms eine Finanzierung gewährt oder wird für ein Vorhaben gegebenenfalls eine 

Finanzierung aus dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds gewährt, so stellt der 
Begünstigte sicher, dass die an dem Vorhaben Beteiligten über diese Finanzierung 
informiert werden. 

Der Begünstigte gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass das durchgeführte Vorhaben 
im Rahmen eines aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds kotinanzierten 
operationeilen Programms ausgewählt wurde. 

Alle Unterlagen und insbesondere alle Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen im 
Zusammenhang mit einem solchen Vorhaben enthalten die Angabe, dass das 
operationeile Programm aus dem ESF oder gegebenenfalls aus dem EFRE oder dem 
Kohäsionsfonds kotinanziert wurde. 
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27.12.2006 [)F /\mtshli:Jtl der tllrop;liS(.IH~illJiiiUIIi :li1/l s 

Artikel 9 
Technische Merkmale der Informations- uncl f>ub/i/it;ilslllaf~u,Jillllt:ll auf [bonc cfcs 

Vorhahon:; 

Alle Informations- und Publizitätsmaf~nahmen für die Begünstigten, die potenziellen 
Begünstigten und die Öffentlichkeit umfassen die folgenden Uernente: 

a) das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in Anhang I angegebenen 
grafischen Normen und den Verweis auf die Europäische Union; 

b) den Verweis auf den jeweiligen Fonds: 

i) für den EFRE: "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"; 

ii) für den Kohäsionsfonds "Kohäsionsfonds"; 

iii) für den ESF: "Europäischer Sozialfonds"; 

c) einen von der Verwaltungsbehörde gewählten Hinweis auf den gemeinschaftlichen 
Mehrwert, der vorzugsweise wie folgt lautet: ",nvestitio11 in Ihre Zukunft". 

Für kleines Werbematerial gelten die Buchstaben b und c nicht 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 

ü. d. Landratdes 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Zuwendungsbescheid Nr.: 06/45/09 
(Projektförderung) 

Objekt-Nr.: UW5 00 00 07 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und Mit
teln der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE) -Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Ihr Antrag vom 08.09.2008 ergänzt am 30.09.2008, 16.01.2009, 
28.07.2009 und 28.09.2009 

15 Dezember 2009 
Seite 1 von l 

Aktenzeichen • 
35.03 01 

Auskunft erteilt· 
Herr Bardehle 

Durchwahl• 
411-1503 
Telefax 411-81503 
Raum 356 

E-Mail. 
frank.bardehle 
@brms nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferan~chrift 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon• 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV- Haltestellen. 
Domplatz• Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Aibrecht-Thaer-Str 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251411-4444 
Schultelefon: 
0251411-4113 

Anlagen: 1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Grünes Umweltschutztelefon 
0251411-3300 

Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) 
2. Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von 

Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung Konto der Landeskasse: 
(NBest-Stadterneuerung) WestLB AG 

3. EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 BLz: 400 500 oo 
4 All . N b b . Z d p Konto: 61 820 . gememen e en estlmmungen für uwen ungen zur rOrBAN: DE65 4005 oooo oooo 

jektförderung (ANBest-P) 0618 20 
5. Mittelabruf NRW-EU-Programm -· Regionale Wettbewerbsfä~ 1 c • WELADE3M 

higkeit und Beschäftigung (2007- 2013) 
6. Anlage zum Mittelabruf (Belegliste) 
7. Übersicht über vergebene Aufträge., Modul "Vergabe" 
8. Nachweis Projektarbeitsstunden 



Bezirksregierung Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1'. 

1. Bewilligung 

auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Daturn die
ses Bescheides bis zum 31.12.2012 (BewilligungszeJtraurn) eine 
Zuwendung in Höhe von 

1.959.000,00 € 
(in Buchstaben einernillionneunhundertneunundfünfzigtausend 
Euro). 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme/~n 

Zur weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts für den 
Stadtteil Herten Süd im Programm "Stadtumbau West" sind mit die
sem Zuwendungsbescheid die unter Nr. 4 aufgeführten Einzelmaß
nahmen vorgesehen. 

Für die Einzelmaßnahmen gelten die nachfolgenden Zweckbin~ 
dungsfristen (Nr. 27 FRL): 

o 20 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahme Nr. 9 
o 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahmen Nr. 5 und 7 
o Für die Maßnahmen Nr. 1 bis 4, 6, 8 und 10 bis 17 endet die 

Zweckbindungsfrist 5 Jahre nach Abschluss des Vorhabens. 
o Soweit in Einzelmaßnahmen bewegliche Gegenstände ange

schafft werden, gilt hierfür eine Zweckbindungsfrist von 5 Jahren. 

Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder 
erworbenen Gegenstände frei verfügt werden; evtl. Verkaufserlöse 
stehen dem Zuwendungsnehmer/der Zuwendungsnehmerin zu. 

3. Finanzierungsartf-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der 

Anteilfinanzierung in Höhe von 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) 

zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 

als Zuweisung (Zuschuss) gewährt. 

80 v. H. 

2.448.855 € 

Se:te? vnn 7 
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4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Zuwendung wur
den wie folgt ermittelt: 

( Nr. Maßnahme·-··· -~ =-=··~zx~~~i~~efF~~~~ng F~~--~ 
1 1 1 Steuerungsunt~r~tütz~ng ___ / 5_Q~Q_90 ___ 40.00~- 9 

k? I Öffentlich~~~!sarbeit L-- 37.000 29.600 9 -~·~1 

~--~ ~~riügungs_f~nds _________ _ ... ~1-~:~00 1_7 ____ -, 

~ 4 ~-utzungsmana~~~~ent _____ 143.000 9 
1 Sicherung & Sanierung der 
! 5 Siedlungs- und Gebäude- 110.000 88.000 11.2 

struktur 
1 

6 
I Gesan~Hmmobili.enwii-t- ···· - 53 _~~~-~ 

42
.4

00 9 ~ch~ftliche Beratung ______ ... _ ---.. _ _ ___ _ 

I ~~~t~~~~~n;, ~a;a~~;=~~e I ~oo oo~-foooo 1~ 1 

1--Bl--~~~t~~~~s~e~~es_~:~rr:_ __ j ___ -~-19.00~--l.-~!_5.200 -~;~~6-~---
1 Stärku~g des touristischen i j 

I 9 1 
Potentrals des Zukunfts- . l1 

1_140_855 : 912 _684 : 7 Abs.2 . 
: I standortes Ewald - Glase1n- . I I 

~---~l:!_rl_g__§.f_~_achtgerüst 2 ---L---------+------ -----4 
~; ~~{;~~t~~~~,~~~g~~%~ ··---- :~;~~ i ~::~~ i!vm I 

, -~2 • Mobile Jug=_ncJarbeit 9~.0~9~ 7;~;~0~ -~~v:__ ____ ' 
I; tEinrichtungeines internatio-

127
_
000 

/ 1 01
_
600 

9 iVm j 
l_1 ~-~ nalen Jugendtreffs __ I 16 I 

14 , Wohn~auma~passungsbera~ 39 _000 . 31 _200 9 iV;" ---l 
------~~u:n1/~~ ~~~~o~~~haTtsnah_e__ --~- 1 ~- ' 

15 Dienstleistungen für ältere 42.000 ; 33.600 
9 iVm J' 

, Menschen I 16 
; ---~ Betreuungsgru~pe -für Oe~-~~------- , .,....' 

9
-iV_m_ i 

l-~-6--J_ ~~~zkranke "l_~_h:pun~te vor ' 25.0~0t:~ 2-~·o_o~J~~---
1 ' 1 qkm Bildung (Gesamtkos-
! 17 ten 110 T€ abzüglich 40 T€ 70.000 56.000 9 iVm [ 

L_ zweckgebundene Einnahme) _ ~~--__j 
L~_esamt 3:448.855 !1.959.0~_4 

Seite; 3 von 7 
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Berechnung der Förderung: 

zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 2.448 855 € 

Zuwendung: 80,00% (auf volle 1 000 € abgertmdet) 1.959.000 € 
Landesanteil 13,33 % 327.000 E 
Bundesanteil 16,67% 408 000 E 
EFRE-Anteil 50,00% 1224.000 € 

Eigenanteil: 20,00% 489.855 € 

Die Ermittlung der Ausgaben sowie die Festsetzung der Zuwendung 
erfolgte für die o. a. Einzelmaßnahmen antragsgemäß. 

5. Bewilligungsrahmen 

6. Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU
spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) nach dem Kostener
stattungsprinzip ausgezahlt. Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 
4 aufgeführten prozentualen Förderanteile bzw. der Höchstbeträge 
zu berücksichtigen. 

Die EFRE-Mittel sind über mich mit dem Vordruck "Mittelabruf NRW
EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(2007- 2013) (siehe Anlage)- bei der NRW.BANK abzurufen. 

Sc:ite 4 von l 
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II. 

Nebenbestimmungen 

1. Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest·G -
(Anlage 1 ), die Besonderen Nebenbestimmungen für dre Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung -· NBest 
Stadterneuerung (Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestim
mungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses Bescheides. 

2. Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den All
gemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen. Wo sie über den 
Anforderungen der Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmun
gen hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

3. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 
31.12.2012 durchzuführen (Durchführungszeitraum). 

Darüber hinaus wir·d folgendes bestimmt 

4. Für den Fall, dass Sie Ihre Datenschutzrechtliche Einverständniser
klärung widerrufen, behalt ich mir vor, die Zuwendung zu widerrufen. 

5. Im Rahmen des Kostenerstattungsprinzips sind Sie verpflichtet, mir 
mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (siehe Anlage) mit einer Einzel
aufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die von Ihrem 
Rechnungsprüfungsamt oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der "Prüfungsdokumentation Mittelabruf" zu prüfen 
und zu testieren ist. Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und 
Zahlungsnachweise beizulegen. Des Weiteren ist mit jedem Mittelab
ruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben (siehe Anla
~) einzureichen und der Aufbewahrungsort der Originalbelege mit
zuteilen. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungs
zeitraums haben Sie mir Änderungen bezüglich des Aufbewah
rungsortes der Originalbelege mitzuteilen. ln jedem Fall müssen die 
Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden können. 

6. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so ar
chiviert sein, dass sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar 
und auffindbar sind. 

7. Alle Ausgaben und ggff. Einnahmen des Projektes müssen über ein 
gesondertes Projektkonto bzw. über eine eigene Kostenstelle abge
rechnet werden. 
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8. Neben den in ANBest-G festgehaltenen Stellen (Bewilligende Stelle, 
Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) haben auch die 
Verwaltungsbehörde, die Prüfbehörde, die Stelle für Qualitätsmana
gement, die Europäische Kommission, die Bescheinigungsbehörde 
sowie sonstige zuständige Landesbehörden und die einschlägigen 
Bundesbehörden und der Bundesrechnungshof ein generelles Prll
fungsrecht. 

9. Der Verwendungsnachweis ist mir in 3-facher Ausferiigung vorzule
gen. 

10. Personalausgaben Dritter sind gegenüber der EU nachzuweisen. 
Daher werden Sie verpflichtet zur Abrechnung von Personalausga
ben Stundenaufschreibungen mit Art der Tätigkeit zu erstellen (siehe 
Anlage). 

11. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks darf die Zuwendung für die 
Einzelmaßnahme Nr. 9 (Giaseinhausung Schachtgerüst 2) an Herrn 
Wolfgang Werner, Willy-Brandt-AIIee 310, 45891 Gelsenkirchen, wei
tergeleitet werden. Es wird zugelassen, dass Herr Werner für diese 
Einzelmaßnahme den vollständigen Eigenanteil übernimmt. Der 
mindestens 1 Oo/oige Eigenanteil der Stadt Herten in der Gesamt
maßnahme ist durch Kosten- und Finanzierungsübersicht vorn 
28.08.2009 nachgewiesen. 

Die Förderung der Glaseinhausung als besonderes städtebaulich 
prägendes Element erfolgt auf Antrag der Stadt Herten unter Aus
schluss einer Gewinnerzielungsabsicht und ist daher beihilfekonform. 
Der geförderte Bereich unterliegt nicht der gastronomischen Nutzung 
und soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die öffent
liche Zugänglichkeit ist durch die Zuwendungsernpfängerin in geeig
neter Weise mit dem Drittempfänger sicher zu stellen. 

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage eines Nach
weises über die Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit für die 
Dauer der Zweckbindungsfrist 

12. Die als zuwendungsfähig anerkannten Gemeinkosten für das Nut
zungsrnanagement, das Tourismusbüro und den Jugendtreff (Miete, 
Betriebskosten, etc.) sind durch tatsäch lieh angefallene Ausgaben 
beim Mittelabruf zu belegen. Dabei müssen die Ausgaben ggf. 
geschlüsselt werden. Die Schlüsselung muss für Prüforgane plausi
bel und nachvollziehbar sein. 
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13. Die Durchführung der Einzelmaßnahme Nr. 8 " Entwicklung eines 
Tourismusbüros" steht unter dem Vorbehalt einer abschließenden 
Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde nach noch erforderlicher 
Abstimmung mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr NRW. 

14.Die Einzelmaßnahme Nr. 16 "Lichtpunkte vor Ort" steht hinsichtlich 
der Neuausrichtung unter dem Vorbehalt einer abschließenden Zu
stimmung durch die Bewilligungsbehörde nach noch erforderlicher 
Abstimmung mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr NRW. 

15.1nvestitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen bzw. durchgeführt 
werden, soweit sie in der mit dem Kreis Recklinghausen abgestimm
ten Investitionsprioritätenliste des Haushaltsjahres, in dem die Aus
zahlungen kassenwirksam werden, ausgewiesen sind und innerhalb 
des dann zulässigen Kreditrahmens umgesetzt werden können. 

16. Eine Vorfinanzierung eingeplanter, aber nicht kassenwirksam wer
dender Deckungsmittel über Kassenkredite ist nicht zulässig. 

17. Sog. freiwillige nicht-investive Maßnahmen dürfen nur begonnen 
bzw. durchgeführt werden, wenn der Gesamtumfang der freiwilligen 
Leistungen jährlich schrittweise zurückgeführt wird und neue freiwilli
ge Leistungen durch Einsparungen bei anderen freiwilligen Leistun
gen kompensiert werden. 

111. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten I der Urkundsbeamtin der Ge
schäftsstelle zu erklären. 
Falls die Frist durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Allgemeine Nehenbestimmungcn 

für Zuwendungen 1.ur Projcktfurdcnwg 

an Gemeinden 

(ANBcst-G) 

Die ANBest·G enthalten Nebenbestimmungen (ßcdin;ungcn und Auflagen) rm Srrme des ~ 16 VwVJU.NRW sowi~ 
notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des ZuwnHlungsb,·scllcoidn, sowcJI dort niclit 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nochträgliehe Ermäfligung der Ausgaben oder Änderung der Fmanzic,nmg 

Nr 3 Vergabe von Auflt·ägcn 

Nr. 4 Zm Erfüllung des Zuwendungszwccks beschaffte Gcgcnst~indc 

Nr. 5 Mitteilungspf1ichten der Zuwendungsernpf~ngerin oder des Zuwcndungsclllpliingcrs 

Nr. 6 Rechnungslegung (Baumaßnahmcn) 

Nr. 7 Nachweis der Verwendung 

Nr. 8 Prüfung der Verwendung 

1'\r. 9 Er-stattung der Zuwendung, Verzinsung 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

! ! Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwcnd•m~.,lccscil•:id bc.stimmten Zwecks vcrwcrhlel werclcn. Die 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden . 

. 2 Alle mit dem Zuwcndungszweck zusammenhängenden Einnahmen (imbcsondcre Zuwcndu!lgen, Leistungen Dritter·, 
Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwcndungscmpfängerin oder des Zuwcndungscmpfeingers sind als 
Deckungsmitlei für alle mit dem Zuwendungszwcck 7"us8mmenhängcnden Ausgaben eim:usctzcn. I)<;r 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewilligung zugrunde]J(;gendcn Planung sowie den technischen 
Vorschril1en entsprechen. Von den Bauunterlagen dal'f nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichung nicht 
erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau- und/oder 
Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder das Gesamtergebnis des Ftnanzierungsplans überschritten wird. 

1.4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wir·d. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4.! bei Anteil· oder Festbetragsfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangcrs, 

1.4.2 bei Fehlbcdarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwendungscmpfangcrin oder 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch 
mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen 
Zuwendungsgeber angcfordcn werden 
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6. Rechnungslegung (Baum~ßnahmcn) 

6.1 Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwcndungscmplimgn muss t"ur jcclc ßaumallnalunc eine Batucchnung fuhren 
Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjektcn/1\bschnitten, sind getrennte Baureclmungcn zu 1\ihrcn 

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DlN 276 geglicdcr1, bei anderen Bauten nach Mallgabe des 
Zuwendungsbcschcides); werden die Einnahmen und Ausgaben für d<Js gcföHkrtc Bauobjekt von anderen 
Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bticher unmittelbar oder durch ergänzende Auf"zcidrnungcn 
den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung ckm Vcrwendungsnachwcrs bcigdugt werden, so 
braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt ;-u werden, 

6.2.2 den Rcchnungsbclegen, bezeichnet und geordnet cntsprcclh'r,d Nr 6 2 I, 

6.2.3 den AbrechnungszeJChnungen und Bestandsp!iincn, 

6.2.4 den Yenragen über die Leistungen und Lieferungen lllit Schriftver kehr, 

6.2.5 den bauaufsichtliehen Genehmigungen, 

6.2.6 dem Zu wendungsbescheid und den Schreiben ubrr die Bereitstellung der Mittel, 

6.2.7 den geprüften, dem Zuwcndungsbescheid zugrunde gelegten Bauunterlagen, 

6.2.8 der Berechnung der ausgemhrtcn Flächen uncl des Rauminhalts nach DlN 277 (nur bcr Hochbautcn) und bei 
Wohnbauten die Wohn- und Nutzflachenberechnung nach DIN 283. 

6.2.9 dem Bautagcbuch. 

7. Nachweis der Verwendung 

7 l Die Venvendung der Zuwendung ist bei lnvcstitionsmaßnalnn~n innerhalb von sechs Monaten nach Erfullung des 
Zuwendungszwccks, spätestens jedoch rnit Ablaur· des sechsten auf" den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der 
Bcwillig~mgsbchördc nachzuweisen (Vcrwcndungsnachwcis). Bei der Förderung von Betriebskosten (Personal- und 
Sachausgabcn) ist der Verwendungsnachweis innerhalb von drei Monaten nach Abschluss ckr Maßnahme, sp,itestens 
jedoch mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf <ks Haushaltsjahres vorwiegen. 

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Auf die Vorlage der 
Bücher und Belege wird verzichtC'l. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Arrsg:~hen notwendig waren, 
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

7.3 In dem Sachbcricht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz darznstcllen. Soweit 
technische Dienststellen der ~uwendungsempf8ngerin oder des Zuwendungsempftingcrs beteiligt waren, sind die 
Berichte dieser Stellen beizufügen. 

7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszwcck 
zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter·, Spenden und eigene Mittel) und 
Ausgaben enthalten. Soweit die Zuwcndungsempfängerin oder der Zuwendungsempranger die Möglichkeit zum 
Vorsteuerabwg nach§ 15 Umsatzsteuergesetz hat, sind nur die Entgehe (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen. 

7.5 Die Zuwendungscmpfangerin oder der Zuwendungsempranger hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofem nicht nach steuerrechtliehen oder anderen Vorschriften eine längere 
Autbewahrungsfrist bcsti rnmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger ver wendet werden Das 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen einer für die Gemeinden (GV) allgemein zugelassene;' 
Regelung entsprechen 

7.6 Darf die Zuwcndungscrnpflingeiln oder der Zu"cndungscmpfangcr zur Erfüllung des Zuwendungs;owecks ~l!tlci an 
Dnr.te weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihr oder ihrn zu erbringenden Vcmcndungsnachweisc dem 
Verwendungsnachweis nach Nr 7 l beizut\igcn. 
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Atild~JO 2 

Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwick
lung und Stadterneuerung (NBest-Stadterneuerung) 

Die Nßest-Stadterneuerung enthalten Nebenbestimmungen (fkdingungen und Auflagcc!n) im Sinne des 
§ 36 VwVfG.NRW sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheidos, 
soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die Bewilligungsbehörde bohiilt sich vm, 
nachträglich eine Nebenbestimmung aufmnehmcn, zu ändern oder zu ergänzen. 

1. Unterstützung der Zielsetzungen des Einzelhandelserlasses durch die Städtebauförderung 
(Nr. 1 FRL) 

Sollten Zuwendungsempfänger durch bauleitplanerische Entscheidungen - sowohl die Aufstellung von 
Bauleitplänen als auch die unterlassene Änderung von älteren Bebauungsplänen, die noch auf Grundla
ge der BauNVO von 1962 oder 1968 aufgestellt wurden (vgl. Nr. ·1.3. 1 Einzelhandelserlass) oder die 
unterlassene Überplanung des ungeplanten Innenbereichs (vgl. Nr. 5.2.8 Einzclhandelser k.lss) bctr"ef 
fend - oder durch die Genehmigung von gro ßflüciligen Einzelhandelsvorhaben ocier Einkaufszentren 
außerhalb der zentra!en Versorgungsbereiche dazu beitragen, dass die rnit der För"derung beabsichtig
ten Innenstadtstärkenden Wirkungen bedroht oder unmöglich gemacht werden, ist die Bezirkswvierung 
ermächtigt, die Ziele der Gesamtmaßnahme insgesamt auf ihre Erreichbarkeil hin zu überprüfen, evtl. 
ausstehende Bewilligungen für die Gesamtmaßnahme auszusetzen, und evtl. den teilweisen oder voll
ständigen Widerruf erteilter Zuwendungsbescheide, soweit die Fördermittel noch nicht verausgabt wur
den, für diese Gesamtmaßnahme auszusprechen. 

2. Zweck der Zuweisung (Nr. 4.1 Abs. 3 FRL} 
Die Ausgaben für Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadterneuer·ung 2008 sind zuwendungsfähig. 
Dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sowie die Gesamtfinanzie
rung unter Berücksichtigung der Folgekosten zu gewährleisten. Regelmäßige Wirkungskontrollen sind 
durchzuführen. 

3. Finanzierung von Ausgaben {Nr. 4.1 Abs. 4 FRL) 
Ausgaben können nur insoweit angesetzt werden, als eine anderweitige Deckung der Ausgaben nicht 
möglich ist (Nachrangigkeit der Städtebauförderung bzw. Subsidiarität). Zu den nicht anderweitig ge
deckten Ausgaben (dauerhaft unrentierliche Ausgaben) haben sich die Zuwendungsempfänger in der 
Höhe des im Zuwendungsbescheid bestimmten Eigenanteils zu beteiligen Der Durchführungszeitraum 
ist nach dem Zügigkeilsgebot des BauGB zu planen. 

4. Denkmalschutz (Nr. 4.2 Abs. 1 FRL) 
Die Umsetzung baulicher Maßnahmen, die Denkmäler oder Denkmalbereiche betreffen, ist in Abstim
mung mit der für den Denkmalschutz bzw. die Denkmalpflege zuständigen Behörde durchzuführen. 

5. Klimaschutz (Nr. 4.2 Abs. 2 FRL) 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele einer stadtklimatischen Verbesserung sowie die Ziele 
zur Einsparungen von Energie sowie zur Reduzierung von Treibhausgasen zu berücksichtigen. 

6. Barrierefreiheit (Nr. 4.2 Abs. 2 FRL) 
Die kinderfreundliche und generationsübergreifende Gestaltung des öffentlichen Raumes ist sicherzu
stellen, so dass alle Menschen - unabhängig vorn Alter und körperlichen Einschränkungen -öffentliche 
Gebäude, Straßen, Wege und Plätze selbständig und uneingeschränkt nutzen können (barrierefreies 
Bauen). 

7. Geschlechtergerechtigkeit (Nr. 4.2 Abs. 3 FRL) 
Alle Maßnahmen sind dem Ziel der Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet. Sie sollen 
daher so optimiert werden, dass sie sowohl die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Frauen 
und Männern als auch die unterschiedlichen Auswirkungen von Maßnahmen der Förderung auf beide 
Geschlechter in der Art berücksichtigen, dass Ungleichbehandlungen aufgedeckt und abgebaut werden. 

8. Weiterleitung von Zuwendungen (Nr. 27 Abs. 3 FRL) 
Im Falle der Weiterleitung von Zuwendungen in den außergemeindlichen Bereich nach Nr. 12 VVG zu§ 
44 LHO in der Form von Zuwendungsbescheiden und/oder Zuwendungsverträgen haben die Erstemp
fänger den Letztempfängern der Zuwendung aufzugeben, die zutreffenden Allgemeinen Nebenbestim
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)- insbesondere Nr. 1.3, Nr. 6.4, Nr. 6.5, Nr. 
6.7 ANBest-P- sowie die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu beachten. 



Anlage 3 

EU~spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 

1. Ausgabenerstattungsverfahren 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. Danach dari die 

Bescheinigungsbehörde eine Auszahlung an den Zuwendungsempfänger nur leisten, wenn 

dieser zuwendungsfähige Ausgaben bereits getätigt und sie dureil quittierie Rechnungen 

oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen hat. 

Nr. 1.4 ANBest-PIG erhält daher folgende Fassung: "Die Zuwendung darf nur insoweit 

und nicht eher angefordert werden, als von Ihnen durch Rechnungen und 

Zahlungsbelege bzw. durch Auffislungen von getätigten Zahlungen, die z.B. von 

Rechnungsprüfungsämtern oder Wirtschaftsprüfern zu bestätigen sind, nachgewiesen 

wird, dass entsprechende Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks von Ihnen 
geleistet worden sind." 

Um die Programmsteuerung zu vereinfachen und aufgrund der verwaltungsseitigen 

Bearbeitungsfristen für Erstattungsanträge sollten diese mindestens zweimal jährlich, 

spätestens aber bis zum 31.1 0. jeden Jahres, gestellt werden. 

2. Mittelverfall 

Die in Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festgelegte sogenannte "n+2-Regel" 

besagt, dass die in den einzelnen Jahrestranchen des jeweiligen Programms gebundenen 

EU-Mittel spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr der Mittelbindung 

verausgabt sein müssen, damit die Mittelbindung nicht von der EU-Kommission wieder 

zurückgenommen wird und somit diese Mittel dem Land verloren gehen. Dies erfordert 

wiederum bei den Zuwendungsempfängern eine hohe Disziplin bezüglich der planmäßigen 

Umsetzung der Projekte und einen zeitnahen Abruf der verausgabten Mittel (s.o.). Bei 

unplanmäßigem Verlauf des geförderten Projektes ist Folgendes zu beachten: 

Eine Verlängerung des Durchführungszeitraums bzw. eine Verschiebung von nicht in 

Anspruch genommenen Mitteln in spätere Haushaltsjahre bedarl der vorherigen 

Zustimmung der Bezirksregierung Münster als bewilligender Stelle und des Referates 
301 des Ministeriums für Wirtschaft. Mittelstand und Energie als VetWaltungsbehörde 

des NRW-Ziel 2-Programms 2007-2013 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung (EFRE)". Es besteht kein Rechtsanspruch auf Verlängerung bzw. 
Mitte/verschiebung, insbesondere dann nicht, wenn diese zu einem Verlall von EU
Mitteln aufgrund von Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 führen würden. 

Absehbare Verzögerungen bei der Durchführung des Vorhabens haben Sie 

unverzüglich der bewilligenden Stelle mitzuteilen und zu begründen. 
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Im Falle eines Mittelverfalls behält sich die Verwaltungsbehörde vor, bei Projekten, die 

sich nicht plangemäß realisieren, die Zuwendung bis zur Höhe der fiir ein 

Haushaltsjahr eingeplanten, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel zu kürzen. 

3. Publizität 

Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 schreibt in ihren Artikeln 8 und 9 Publizitätsmaßnahmen 

vor, die vom Zuwendungsempfänger einzuhalten sind 

Dementsprechend haben Sie 

• in allen lnformationsmaterialien, Präsentationen und ähnlichen Unterlagen im 

Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben sowie ggf. auf 

Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen einen deutlichen Hinweis darauf zu 

geben, dass das durchgeführte Vorhaben im Rahmen des aus dem EFRE ko

finanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel "Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007-2013 ausgewählt wurde. 

Alle Informations- und Publizitätsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 

geförderten Projekt müssen die folgenden Elemente umfassen: 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der VO (EG) 

182812006 angegebenen Normen 1 und den Verweis auf die Europäische 

Union, 

den Verweis auf den EFRE: "Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung", 

den Slogan "Europa - Investition in unsere Zukunft" als Hinweis auf den 

gemeinschaftlichen Mehrwert. 

Für kleines Werbematerial gelten die beiden letztgenannten Punkte nicht. 

• bei Vorhaben, die die Finanzierung von Investitionen in materielle Gegenstände, 

Infrastruktur oder von Baumaßnahmen betreffen und bei denen der öffentliche 

Gesamtbeitrag mehr als 500 000 EUR beträgt, während der Durchführung (nur bei 

Infrastruktur- I Baumaßnahmen) ein Hinweisschild und bei allen o.g. Vorhaben 

spätestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens eine permanente, gut 

sichtbare Erläuterungstafel von signifikanter Größe aufzustellen, die folgende 

Informationen enthält: 

Art und Bezeichnung des Vorhabens, 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der 

Verordnung (EG) Nr. 182812006 angegebenen Normen2 und den Verweis 

auf die Europäische Union, 

1 Download unter www.ziel2-nrw.de 
2 Download unter www.z~el2-nrw.de 

2 



den Verweis auf den EFRE: "Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung", 

einen Hinweis auf den gemeinschaftlichen Mehrwert, der wie folgt lautet: 

"Europa- Investition in unsere Zukunft". 

Die drei letztgenannten Punkte nehmen dabei mindestens 25% der Fläche des 

Hinweisschildes bzw. der Erläuterungstafel ein. 

4. Informationspflicht 

Sie sind verpflichtet, die für die Erfassung der Ergebnisse und Wirkungen des 

Programms nötigen projektbezogenen Angaben zu liefern. Hierzu zählt die 

Übermittlung von Angaben über die Ergebnisse und Wirkungen des Projektes im 

Projektabschlussbogen Dieser ist nach Projektende gemeinsam mit dem 

Schlussverwendungsnachweis einzureichen. Für eventuelle Evaluationsstudien im 

Zuge der Programmumsetzung (beispielsweise im Auftrag der Verwaltungsbehörde 

oder der Europäischen Kommission) haben Sie ggf. ebenfalls Informationen 

bereitzustellen. 

5. Finanzprüfungen 

Sowohl das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen als auch einschlägige EU

Verordnungen sehen Finanzprüfungen vor, die dieses Projekt betreffen können. Sie können 

beispielsweise durch die Prüfbehörde, die Prüfstelle, die zwischengeschalteten Stellen oder 

europäische Institutionen durchgeführt werden. 

Zu diesen Zwecken müssen Sie den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht 

gewähren. Daneben muss die Beantworlung von Fragen durch Anwesenheit einer für 

das Projekt verantworl/ichen Person ermöglicht werden. Zudem müssen Sie 

sicherstellen, dass die Prüfungen am Investitionsstandoft durchgefühlt werden 

können. 

6. Akten- und Belegaufbewahrung 

Nr. 6.8 ANBest-P/7.5 ANBest-G erhält folgende Fassung: 

"Die Originalbelege und sonstige relevante Unterlagen (z.B. Dokumentationen von 

Vergabeverfahren) haben Sie mindestens bis zum 31.12.2022 aufzubewahren und für 

Prüfzwecke vorzuhalten. Der bewilligenden Stelle muss mit jedem Mittelabruf und im 

Schlussverwendungsnachweis der Aufbewahrungsott der Akten und Belege mitgeteilt 

werden." 

3 



-

Anlage 2 
zu Nr. 5. I 7.U g 44 

Allgemeine 1'\cbcnbcstinunungcn 
fiir Zuwendungen zur ProjcktfOnlcrung 

(A:"iBcst-1') 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auf1agcn) im Sinne tb 9 )(, VwVIG.NRW. sowie 
notwendige Erläuterungen. Oie Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwcndungsbcschcidcs. soweit dort nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt isL 

Nr. 

NL 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

NL 5 

NL 6 

Nr. 7 

NL 8 

Inhalt 

Anforderung und Vcnlemlung der Zuwendung 

Nachträgliche Ennäßigung der Ausgaben oder iindenmg der Finarvierung 

Vergabe \'Oll Aufträgen 

Zur Erfüllung des Zuwcndungszwccks beschaflie Gegenstände 

Mitteilungspflichten der Ztl\\cndungsempliingcrin oder des /u\lcndungscmpningers 

Nachweis der Verwendung 

Prüfung der Verwendung 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und \'cr·wcndung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfi.illung des im Zuwendungsbescheid b~stimmten Zwecks verwendet werden. Die 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu vcm·enden. 

I .2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammcnhäng~ndcn Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter. 
Bcitr~gc und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwcndungsempf1ingerin oder des ZU\\ cndungscmpfangcrs sind als 
Deckungsmittel fur alle mit dem Zuwendungs1.weck zusanunenhiingcndcn Ausgaben einzusetzen. Der 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

IJ Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben od~r sächliche Ycn1altungsausgaben geleistet werden und 
werden die Gesamtausgaben der Zuwcndungscmpfangerin oder des Zuwcndungscmpfängcrs übenvicgend aus 
Zuwendungen der öffentlichen lland bestritten, darf die Zuwendungsempf':lngcrin und der Zuwcndungsernpf<ingcr 
seine Bcsehäfligtcn finan/iell nicht besser stellen als ,·ergleichbarc Landesbedicnstctc. Höhere Vergütungen als nach 
dem BAT oder MTL SO\\ic sonstige über- oder außcrtariOiche I ,cistungen dürfen nicht gewährt werden 

J .4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung fur flilligc Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4. I bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der ZuwendungsempHingerin oder des Zuwendungsempflingers, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwendungsempfängerin oder 
des ZuwendungsempHingers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbetrag anteilig durch 
mehrere Zuwendungsgcber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgebcr angefordert werden. 

1.5 Der Zuwendungsbcscheid kann mit Wirkung ftir die Zukunft widemrfen werden, wenn sich herausstellt, dass der 
Zuwendungszwcck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

1.6 Ansprüche aus dem Zuwendungsbeschcid dürfen weder abgetreten noch vcrpf<indet werden. 
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2. ;\achtrhglichc Ermäßigung dl'l' :\usgahcn od(T .. \ndcn~r~g der I inanLicrung 

Ermiißigcn sich nach der Bewilligung die in dem l:inanzicJungsplan V(r<HJ';chla['.kn ( ic:;aJnlaus~,:thcn 1\ir den 
Zuwcndungszwcck, erhöhen sich die Dcckung~mittcl oder treten neue Dcc>.unl:'miltcl hin;u_ ''' Cti1tcil.ltgl '1ch - auf.lct 
bei einet fcstbettagst!nanzicrung" die Zuwendung 

2.1 bei i\.ntei!ilnanzierung anteilig mit elw<~igcn Zm1cndungcn andcrn /uwcndun[',:;p.cbc:r und den 1 orgcschctiCil eigenen 
und sonstigen Mitteln der Zuwcndungscmpl:ingcrin odc1 des /,uwcndungsclnpflillgno. 

2.2 bei fehlbedarf.~. und Voilfinan;:ierung um den vollen 111 Hctracht kommenden l'klrag. 

3. Vergabe ''On Auftriigcn 

3. J Wenn die Zuwendung oder bei Finan~icrung durch mehrere Stdkn der fi<:S<IIllibctmg ckr /ull'cndut\f'. mehr al.\ 
I 00.000 EUR betrügt, sind anLU,Icndcn· 

3.1. l bei der Vergabe von i\.uftriigcn ll.it ßat~lci,tungcn der i\.bscllllitt I der Vergabe- und Vcnrag,ordnltng fiir 
Bauleistungen (VOB), 

3.1 .2 bei der Vergabe llir Leistungen und DictNlcis:ungcn der Ahsc!11:ill I du Vctdingungsurdnung. f'ur Leistungen · 
ausgmommcn Bauleistungen · (VOL) 

3.2 Verpllichtungen der Zuwcndungsempfängcrin oder des /uwcnclllng>c'mptlingcrs. aufgnmd des § 98 des CJesctzcs 
gegen Wettbewcrhsbcsehriinkungcn (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Abschnitte 2tf. der VOll//\ b;c\\ 
VOUA oder VOF aw.uwcndcn oder andctc Vergabebestimmungen cin;.uhaltcn, bkibl;n unberührt. 
Sektorcnauftraggcber, deren Mußnahmen mit einem Fürdersatz von 50 v.H. der t.mvcndungsllihigen Gesamtausgaben 
oder einem höheren Betrag gef'ördcr1 werden, sind vcrpnichtet, den Abschnitt 3 der VOll/A bzw. VQ[./A 
anzuwenden. 

4 Zur Erftillung des Zuwcndungszwcck.~ bcsch;lfftc Gegenstände 

4.1 Gegenstände, ck zur Erfüllung des Zull'cndungs;mccks erworben oder hcrgcstclli 11crdcn, si1;d fiir den 
Zuwcndungszwcck zu verwenden und so1 gfciltig zu behandeln Die !uwcndungsctnpfiingcrin oder der 
7uwendungscmpJänger darf' über sie vor Ablauf der im Zu wendungsbescheid lestgelegten /dtlichcn Bindung nicht 
verfUgen. 

4.2 Drc /uwcndungscmpf'angcrin oder der Zuwcndungscmplangcr hat d1c zur Ell\illt111g d\:s Zuwcndungszwecks 
bcschaiTtcn Gegenstände, dc1cn i\.nsch<lfitmg;;. oder I lcrste!lungswcrt 4 I 0 Ell R (ohne Cmsatzstcucr) übcrstcrgt, zu 
inventarisieren, Soweit aus bcs()ndcrcn Grtindcn das Land Eigentümer ist oder wirJ, sind die Gegenstände in dem 
l nvcntar bcsondcrs zu kennzeichnen. 

5. !\littcilungspflichtcn der Zuwcndungscmpfangcrin oder des Zuwcndungscmpfangcrs 

Die Zuwendungscmptangcrin oder der Zuwendungscmpfangcr ist vcrpll ichtct, unvcrzliglich der 
Bewilligungsbehörde anmzeigen, 

5. I wenn sie oder er nach Vorlage des Finanzienmgsplans weitere Zuwendungen !ur denselben Zweck bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er • gegebenenfalls weitere • Mittel von 
Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige ftir die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwcndungszweck nicht oder mit der bc\villigtcn Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von z\vci Monaten nach Auszahlung verbraucht werden 
können, 

5.5 zu inventarisierende Gegcnstiindc innerhalb der %citlicbcn Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwcndungszwcck 
verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 



6 !\ achweis der Vcn,cndung 

6.1 Die Verwendung der Zui\Clldung ist IIOJll'thalh \'Oll sechs ~l<lJiakn nach ITiulllll>:' dc·s /.tii\CJ\dullßStwccks. 

spätestens jedoch mit i\blaur des sechsten au I' den Hcwilligungs;citr~tum I(Jigcnclcu Mon3h der 1\cwilligungsbchordc 
nachzuweisen (Venvcndungsnachwcis) 1st der I.JIIICtJdungs/.1\Cck nicht bis zum :\bl:uli· dc:; I Lmsh;Jitsphrcs CJ lcillt, 
ist binnen vier Monaten nöch Ablauf cks ILnc>haltsjahrcs über die in dJC'''"" lall! cJIJ,JltcJJcJJ llctJiigc ein 
Zwischennach11ds in der Fom1 des cinlaciKJJ Vctwc·ndungsnachwciscs (Nr (J.{,) 111 iiihtc'n 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus cincn1 Sachbcricht und cJncnJ /ahlcmniil.\ig"" Nachweis. 

6.3 fn dem Sachbericht sind die V cm cndung der /uwcndung SOll ic das cuidtc Frt~ehtll\ im c'tn;.clncn darlusteilen 

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sinu die Linnahmcn und Ausgaben in zeitlicher l·nlgc und I'OilCIII<liHkr gd1cnnt 
entsprechend der Gliederung ck:; hnanzicrutrgsplans ;wsm1vci:;cn. Der Nach11cis t11llS", alle mit dem 
Zuwcndungszwcck zusammcnhiingcndcn J.imwhmcn (insbcsondc1c /'.uwcndUtl!~c", l.ci't'"'~"" ll1 ittcr, lkitr:igc. 
Spenden und eigene 11·1itlcl) u11d Ausgaben enth;,l!c•l '\tJS dem Nechwcis r:1:isscr, T.t'_' l:lllJ'ht'~cJ itl odu L>npl:iilJ!'J, 
Einzahlcrin od~r Einzahlet sowie: ()ntlld uthl Linzclbetrag jcdc1 /aillutq' er -:ichtlich sc·iu. Sc:JWcit die 
Zull;mdungsemplcingcrin oder der /uwc'ndtrng:.cnrpLingcr die; ;-.·lögllchl.cit "'1111 Vorstcucralvug nach ~ I 'l 
Umsatz.stcucrgesctz hat, dürfen nur die l:ntgclt•: (Prcisl' ohne Umsavstcucr) bcrcic:ksic·htigr \\'erden. 

6.5 Mit dem Nachweis sind die Originalbdc[(C (l:innahtnc- und ;\usgabc\lclcgc) iihu die I·.Jn!cLthlungcn und die 
Vc11rägc iibcr die Vergabe von Aufträgen vnrluke~ctr. 

6.6 Sofem ein cinfa::hcr Vcmcndungsnaclmc:i:; :<Ut>.Ciasscn ist, bt:stcht tkr zahklllniißiLcC Nachwc;is (Nr. 6.'1) aus crncr 
summarischen Dar~tellung der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Glicdnung des l'inön;.icnJJJ[!Splans. Auf 
die Vorlage der Belege (Nr o.5) wird \'Cr-zichlct. 

6.7 Die Belege müssen die im Gesch;ilisvcrkchr üblichen J\ng::ben und i\nla~cn CJlliJaltcn, die Ausg<lbdJclegc 
insbesondere die Zahlungscmpfängcrin oder der t:ahlung,cmpliingcr, Grund und Tag der Zahlung. den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Vcrwcndungsz11cck. lrn Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dnss die 
in den Belegen enthaltenen Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig wat·c11 und wit1schafl!ich und sparsam 
verfahren worden ist. Beim einfachen Verwendungsnachweis (Nr. 6.6) ist die Übcrcinst:mmung der Einnahmen und 
Ausgaben mit den Büchern und Belegen Lu bc:;tätigttL 

6.8 Die Zuwcndungsempllingerin oder der Zuwcndungscmpuinger hat die Belege fünf Jaltre n.1cb Vorlage des 
Venvendungsnachwcist:' aul/.ubewahrcn, sofcr:l nicht nach steucrrcchllichcn oder Jndercn Vorschri!tct·: eine längere 
t\ulbcwahnmgsfrist bestimmt ist. Zu1 /\ull,cw:;hrung können auch Bild- oder natcntr<igct· vcr11cndct werden. Das 
Aufnahme- und \\'icdcrgabci'crfahJ\:n muss den GrundsäUen ordnungsmäßiger Buchfühnrng oder einer in der 
öffentlichen Vcrwalwng allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

6.9 Darf die Zuwendungscmpt'lingcrin oder der ZmvcndungscmpLingcr zur Erll.illung dvs Zrmcndungszllccks \•litte! ;\11 

Dritte wcilcrleitcn, sind dte von den empfangenen Stellen ihr oder ihm ;.u crbring~Jtdcn Vcmendungs- oder 
Zwiscilennacilwcisc dem Verwendung'- <'der Z\1 ischcnnaclm eisnach Nr 6 I bcizull,g:2ll 

7. Priifung tle1· VerweiHJung 

7. I Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher. Belege und sonstige Gcschüilsuntcrlagcn zur P1iifung anzufordem -
soweit sie nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - oder die Verwendung der Zuwendung durch 
Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich ztl prüfen oder durch Beaunragte prüfen zu 
lassen Die ZuwendungsernpJangcrin oder dct· Zuwendungsempranger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen i\uskünftc zu erteilen. 

7.2 Unterhält die Zuwcndungsempfangerin oder der Zuwcndungscmpfangcr eine eigene Prüfungseinrichtung ist, von 
dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter i\ngabc ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

7.3 Der Landesrechnungshofist berechtigt, bei der Zuwcndungscmpfangerin oder dem /.uwcndungscrnpf<ingcr zu ptiifen. 

7 4 Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwcndungsempfängerin oder dem Zuwendungsempranger 7U 

prüfen, soweit die Ausgaben ganz oder teilweise zu Lasten des Haushalts der Emopaischcn Gemeinschall geleistet 
werden. 



-
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Erstattung der Zuwendung, \'crziusun~ 

8 I Dk /..uwcndung ist unvcrzilglich zu crstaltcll. SCJ\\c:il \'111 /uwcndungsbcscilud n;rcli Vcmal1ungsvcrf'ahrcnsrcchl 
(insbesondere §§ 48, 49 VwVfU. N\\') oder IIIHic:rctr Rcclitc;vorschrit1cn mit \Vitkung lli1 die Vcrg.;nf!Cnhcit 
zurückgenommen oder widcn·ufcn ockr sonstun\\'irbam witd. 

8.2 Der Erstatlungsanspruch \Yitd insbesondere k;lgcstdlt und geltend gclllacht, wenn 

8.2.1 eine auflösende Bedinguug eingetreten ist (/ B. nachtr;iglichc Lnniif\igun~ der /\w;gakn oder Änderung der 
l'inan/icrung nach l\r. 2). 

8.2.2 die luwendung durch unrichtige oder unvollst:indigc /\ngabcn erwirkt 11ordcn isl. 

8.2.3 die /ull'cndung nicht oder nicht mehr llir den v·orgcsrhcncn 1.\\cc·k ,·crwcwk:t v'. 1rcl 

8.3 Ein Widcn11f mit Wirkung tUr die: Vcrh'illlgc·nbcit kallil auclt ir1 lktrachl kom111cn. omvcit die 
Zuwcndungscmpfiingcrin oder der l:uwendu:lt'SCJ\\pfiingcr 

8 3 1 ausgczahilc Bctrligc nicht innerhalb von zwei t\10ll<lkll !lach ck1 Alb/ahlung /UJ l·.1 !üllung Je;, /uwcndungs;:w!;cb. 
ven1·cndcL 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einet gesetzten Ft 1st crflilit, it.ohcsondc"' den Y<Jtgc,chridJCI\Ul 
Verwendungsnachweis nicht rcchL-:citig vorlc[',l sowie 1'vlittcilungspflichtcn (Nt :5) tticitttc:clliiCitig nilclÜ;i>tlll11l. 

8.4 Der l·.rstattungs?nspwcb ist mit 5 Prozentpunkten über tbn Basis;inss<rV jührlich ·zu vc:r;insc'l\ (§ 1'la i\1>•: 1 Sai;. 
VwVfGJ\:RW.). 

8.5 Wcrckn ausgezahlte Betrugenicht innerhalb v011 zwei Monaten n;tch der /\uszahlung zur Erili!lung des 
Zuwcndungszwccks verwendet und wird der Zuwcndungsbeschcid nicht zurlick['.Cilommcn oder widerrufen, können 
!ur die Zeil von der Auszahlung bis zur 7.\lcckcntsprechcnden Vcrw<:ndung ebenfalls Zinsen in Hübe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatzjährlich verlangt werden(§ '!9a 1\bs. 4 VwV!Ci.NRW) Entsprechendes gilt, 
wenn die Zuwendung in /\nspruch genommen wird, obwohl el\\'aige Zuwendungen <HH.kn;r Zuwcndungsgebcr, 
vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwcnctungscmpflingcrin oder des 7.um:ndungscmpi:ingers anteilig oder 
vonangig einzusdzcn sind (Nr. 14). 
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~NRW.BANK 
Mittelabruf NRW-EU-Programm 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007- 2013) 

Maßnahme: 
Aktenzeichen bewilligende Stelle 
Aktenzeichen Bescheinigungsbehörde: 
Projektbezeichnung: 
Projektträger 

Die Abrufvoraussetzung gemäß der Bewliligungsgrundlage, den Vorschriften der Furopi~isdlen Kornmission und den na
tionalen Bestimmungen im Zusammenhang mit der finanziellen und verwaltungsmäf~igen Abwicklung der Strukturfonds 
mittel sind erfüllt. 

Für die vorgelegten Rechnungen sind die Zahlungen geleistet wo1den. Dre ernreichende Behörde/Stellefuhrterne abruf
bezogene Belegliste, der die Belege in numerischer F\eihenfolge zugeordnet werden. Diese Buchführungsunterlagen 
werden von der einreichenden Behörde/Stelle aufbewahrt und können von dern im Merkblatt "EU-spezifische Nebenbe
stimmungen" aufgeführten Stellen überprüft werden Die unten aufgeful1rten zuwendungsfallrgen Ausgaben sind in dem 
angegebenen Abrechnungszeitraum für das Projekt bezal1lt worden und waren nicht Gegenstand eines früheren Mit
telabrufs. 

Unregelmäßigkeit i S. der VO (EG) 1828/2006 im ProJektfall gegeben? Ja 

Abrechnungszeitraum: 

bezahlte zuwendungsfähige Ausgaben: EUR 
(nach Abzug der Einnahmen) 

Abrufbetrag: 

-Anteil EU 

-Anteil Land: 

-Anteil Bund 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

davon Grunderwerbskosten EUR 
abgezogene Einnahmen: EUR 

Angabe Ministerium 

Angabe Ministerium 

Angabe Ministenum 

Nachnchtlich: Folgende Anteile entfallen auf die zuwendungsfähigen Ausgaben 

-Kommunaler Anteil EUR 

-Sonstiger öfftl. Anteil EUR 

- Privater Anteil 

-Privater Anteil 

EUR 

EUR 

nicht kofinanzierungsfähig 

kofrnanzierungsfähig 

Nein 

Nur soweit die Bescheinigungsbehörde nicht auch die Landesmittel und Bundesmittel auszahlt: 

Die auf das Land NRW bzw. den Bund entfallenden Zahlungen sind am 
an den Projektträger/Fördernehmer überwiesen. 

bzw. werden am 

Wir bitten um Überweisung auf folgendes Konto (kurze Begründung bei Änderung der Kontoverbin
dung): 

Kontonummer 

Bankleitzahl: 

Aufbewahrungsort der Originalbelege 

Ort Datum 

Zahlungsempfänger: 

Kreditinstitut 

Unterschrift und Dienstsiegel 0 
Version 01/08 



) 

Belegliste 
(Aufbewahrung bei der zwischengeschalteten Stelle bis mindestens 31.12.2022) 

AZ zwischengesch. Stelle: 

Förderkennzeichen: 

Maßnahme: 

Lfd. Nr.! Kostenart gem.lnvestltions- und 
Kostenplan dos 
Zuwendungsbescheldes 

1---l 

'------------_j Projektbezeichnung: 

'------------_j Zuwendungsempfänger: 

._ ___________ __,Zuschusshöhe/Oarlehensbetrag: 

Gonaue Bazeichung des Wirtschaftsgutes 
(Typ, Fabrikations~Nr., usw .) 

Beleg~Nr. Bestelldatum Rechnungs-datum 

Summe 

Bezahldatum 
{Wertstellung) 

) 
/\)7 

-~~~: 
~ 

Nummer und Datum 
Kontoauszug I tatsächlich gezahlter I totsachlich I davon 

bzw. Betrag ml! fAwst. in EUR gezahlter Betrag zuwendungsfählg 
Nummer Zahlungsbelog ohne MWSt.ln EUA in EUR 

i 

I 

! 

I : 
I I 

_ _j_ l _ _.. ____ ! 

-1 

i 

Datum, Stempel und Unterschrift des Zuwendungsempfängers geprüft: Datum, Stempel, Unterschr~ft 

[ 



Vergabeprufung 

Auftragsübersicht 

zuwendun9sempfän9e,.r:. ____ 

1 
________ ~ _ _, 

"Pio·ckt: --

~lligungszeitraum: ---··- bis 
ührungszeHraum: bis ____ _ 

Zuwendungssu~J!le: . 
Aktenzeichen Bewilligungsbehörde: 

Ud.Nr. Leistung/Beschaffungs

gegenstand 
vorab geschatzter 

Auftragswert 
l.eistung 

nachVOB/ 
VOLIVOF 

Ausschmi
hungsart/ 

Bezeich-nung 
des 

Vergabeverfah 

1----l------------t------+---+---

) 

Übcrs1cht über alte Aufträge 

{Aufbewahrung bei der bewilligenden Stelle} 

ggf. Losl. BegrU11dung fUr die Wahl I 
Nr_ der Verfahrensart 

{Am:J:h! 1 

Lose) l 1 

i I 

Vergabe

bekannt
m<~chung 

amJrn 

~gfs. Anzahl d. I Anzahl eingc~Tzu--;-~i;;-gar~ 1 
e1ngegan,ge-nen gangener 

Tei!n.ahme-an~ragc Angebote 
(sofem Te1lnahme-1 ! 

wettbewerb ! ' 
I 

statlgefundcn hat) I 
1 

omgewendctc t.ats. Auftrags-

Zuschlags- wert 

ioitener. 

i 
:T 

/} -~ ~ 
I :·'~/] ./:;,. fi j._ 

1;;72009 

Z• 12 "'" 1e .f~',;~ 
;..t_: ~~.'!• o';,l:t"!"'r.?:L' (1· ·-~~··V j %1f' ~~;1 

Abweichung 
vom 

gcschatzten 
Auf!r.<lg5wert 

Prüfungsbemer-kung 

J j------+---+----+--------1 
1-·-··~··-t-· EE~====-----~-1 ===+=I =t:=l tt=±=--1 __ _1 __ +====1:·=-=r ~==---===±== 

. € I _ l ! 
Anzahl aller Aulln'lgc Summ!' gc~chMztcr AvftragSYtert ·.~r;te>w:::-rt Surrmc t;;.:s::.c!">lt:::l-Jc• A:.J~r2!;S .... c~ 

8 Verg<:ibe_Auftragsuebersicht_2007 _2013 
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Nachweis Projektarbeitsstunden Ziel2. { '-, 

Anlage __ 
wrn Zuwendungsbescheid vom 

Zuwendungsempfänger: 
Projekt: 
Aktenzeichen Bewilligungsbehörde: 
Monat: 
Jahr: 
Mitarbeiter (Name und Qualifikation): 
Hmwe1s: Die Höchstgrenzen der Arbettsz€1tverordnung Stnd e~nzuhalten 

Fur jeden Mttarbeiter und jeden Monat ist ein eigenes Formular zu verwenden I 

Fehlzeiten (z B Urlaub Krankheit) und nicht projektbezogene Tatigkeiten sind mit Arbettszett "0" anzugeben 

Tag Tätigkeltsbeschreibung (stlchwortartig) Beginn Ende 
(Uhrzeit} (Uhrzeit) 

1 
2 -
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Gesamtstunden: 

Bei anteiliger Beschäftigung im Projekt 

Weitere Projektmitarbeit in folgenden Projekten: 

Wtr versichern die Richtigkeit und Vollständigkelt der oben aufgefuhrten Angaben. Die geleisteten Projekt

arbeitsstunden waren im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Projektdurchführung erforderlich 

Es handeit sich ausschließlich um projektbezogene Arbeiten. 

Unterschrift des Mitarbeiters Unterschrift des Projektleiters 

Arbeitszeit 
{StdJMin.)_ 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
0:00 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendungsbescheid Nr.: 06/32/10 
(Projektförderung) 

Objekt-Nr.: UW5 00 00 07 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und Mit
teln der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE)- Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Ihr Antrag vom 28.08.2009 ergänzt am 01.02., 12.08. und 21.10.2010 

30 November 20 I 0 

Se1te 1 von 6 

Aktenzeichen: 
3!:1 03 01 

A11skunft erteilt 
Herr Bardellle 

DurchwahL 
411 1503 

Telefax 411·81503 

Raum 356 

E-Mail: 
frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

* * * 
* ;'/",_ * .. /!o"" * .. * 
* * * 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Domplatz 1-3,48143 Münster 
48143 Munster 
Telefon: 0251411·0 
Telefax 0251 411-2525 
Poststelle@brms. n rw. de 
www brms.nrw de 

ÖPNV- Haltestellen 
Domplatz Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14,22 
Bezirksregierung II 
(Aibrecht-Thaer-Str 9) 
Linie 17 

Anlagen: 1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Bürgertelefon 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) 0251411-4444 

2. Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von Schultelefon: 
Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 0251 411

-
4113 

(NBest-Stadterneuerung) Grünes Umweltschutztelefon 
0251 411 - 3300 

3. EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 
4. Mittelabruf NRW-EU-Programm - Regionale Wettbewerbsf~nto der Landeskasse 

higkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) estLB AG 
. . BLZ 400 500 00 

5. Anlage zum Mittelabruf (Belegl1ste) Konto 61 820 
6. Übersicht über vergebene Aufträge - Modul "Vergabe" !BAN. DE65 4005 oooo oooo 
7. Nachweis Projektarbeitsstunden ~~~8 2~ELADE3M 

RUHR. 
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Bezirksregierung Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I. 
1. Bewilligung 

auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum die
ses Bescheides bis zum 31.12.2013 (Bewilligungszeitraum) eine 
Zuwendung in Höhe von 

1.125.000,00 € 
(in Buchstaben: einemillioneinhundertfünfundzwanzigtausend 
Euro). 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahmel-n 

Zur weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts für den 
Stadtteil Herten Süd im Programm "Stadtumbau West" sind mit die
sem Zuwendungsbescheid die unter Nr. 4 aufgeführten Einzelmaß
nahmen vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist mit diesem Zuwen
dungsbescheid ausfinanziert. 

Für die Einzelmaßnahmen gelten die nachfolgenden Zweckbin
dungsfristen (Nr. 27 FRL): 

o 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahmen Nr. 4 und 5 
o Für die Maßnahmen Nr. 1 bis 3, 6 bis 10 endet die Zweckbin

dungsfrist 5 Jahre nach Abschluss des Vorhabens. 
o 5 Jahre für die aus der Zuwendung beschafften Gegenstände ab 

Abschluss des Vorhabens, also i. d. R. mit der Vorlage des Ver
wend ungsnachweises. 

Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder 
erworbenen Gegenstände frei verfügt werden; evtl. Verkaufserlöse 
stehen dem Zuwendungsnehmer/der Zuwendungsnehmerin zu. 

3. FinanzierungsarU-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der 

Anteilfinanzierung in Höhe von 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) 

zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 

als Zuweisung (Zuschuss) gewährt. 

80 V. H. 

1.406.250 € 

Seite 2 von 6 
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Bezirksregierung Münster 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

I 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Zuwendung wur
den wie folgt ermittelt: 

! 

Nr. 

1 
----

2 
-----· 

3 

4 

5 

6 
-----

--~--------~-

Maßnahme 

--· --~--~--

Öffentlichkeitsarbeit 
=4z~;~~{:: FRL-Nr. 

48 240 9 
·- ·---

Steuerungsunterstützung 
---· 

Nutzungsmanagement incl. 
Gesamtimmobilienwirtscha ft-

I 

I licher Be@~':l_f:l 
Ansiedlung von Gewerbe e nt

Fiä-lang der Ewaldstraße incl. " 
, ehe sucht Gründer" 

i 49.800 39.840 9 

290 000 232.000 9 

... j ___ ··------------

210.000 168.000 11.1 

Hof- und Fassadenprogra 

Entwicklung eines Tourism 
, büros, 2. Abschnitt 

mu:- I 2~:;: -1:::: i~~~62 
Integration von Migranten-

! 7 
familien 

-- ----------· --

8 Internationaler Jugendtreff 

I 174.000 139.200 ~~Vm 
~ ----t~ -169.150 135.320 9 iVm 
L~ 16 
I -----~--------------------- -----------t----- --------- --- ------
1 

1 
: 9iVm 

bgo ~::~:~t!d~------f- 1

~:~:: 
1

~~~ ~~ 
l_Gesa~t . I 1.406.250 1.125.000- -----

Berechnung der Förderung: 

zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 
Zuwendung: 80,00% 

Landesanteil 13,36 % 
Bundesanteil 16,64% 
EFRE-Anteil 50,00% 

Eigenanteil: 20,00% 

187.875 € 
234.000 € 
703.125€ 

1.406.250 € 
1.125.000 € 

281.250 € 

Die Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben sowie die Festset
zung der Zuwendung erfolgte für die o. a. Einzelmaßnahmen anhand 
der durch die Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 19.10.2010 
ermittelten Ausfinanzierungsbedarfe. 

Seite 3 von 6 



Bezirksregierung Münster 

Seite 4 von li 

5. Bewilligungsrahmen 

EFRE-Mittel 

1-K-a-p-it-ei_/_T-it-el _____ u 11~;-:0-:_~-~=~:=t~lj Bundesmittel Gesamt 

14 500 I 883 10 08 031 I 883 65 

e--------- --- --- -~-

Positionsnummer 755 702 

Gesamtzuwendung 187.875 € 

770 70/ ohne 

-234.000 €1- 7-03.1-25€ --1.-125.000 € 
--- - ----~-------- -- ·--------- --

Ausgabeermächtigung 0 € 
-- r--

O€ 0€ 0€ 

Verpflichtungs-
ermächtigungen 

davon in 2011 

davon in 2012 

davon in 2013 

6. Auszahlung 

-----~----

187.875 € 234.000 € 703.125 € 

124.000 € 

63 875 € 
---------~~---- --

0€ 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU
spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) nach dem Kostener
stattungsprinzip ausgezahlt. Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 
4 aufgeführten prozentualen Förderanteile bzw. der Höchstbeträge 
zu berücksichtigen. 

Die EFRE-Mittel sind über mich mit dem Vordruck "Mittelabruf NRW
EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(2007- 2013) (siehe Anlage)- bei der NRW.BANK abzurufen. 

II. 

Nebenbestimmungen 

1. Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
(Anlage 1 ), die Besonderen Nebenbestimmungen für die Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung - NBest 
Stadterneuerung (Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestim
mungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses Bescheides. 

1.125.000€ 



Bezirksregierung Münster 

2. Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den All
gemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen Wo sie über den 
Anforderungen der Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmun
gen hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

3. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 
31.12.2012 durchzuführen (Durchführungszeitraum). Davon abwei
chend endet der Durchführungszeitraum für die Einzelmaßnahme 
"Entwicklung eines Tourismusbüros" am 31.12.2011 und für die Ein-

- zelmaßnahme "1 qkm Bildung" am 30.09.2013. 

-

Darüber hinaus wird folgendes bestimmt: 

4. Für den Fall, dass Sie Ihre Datenschutzrecbtliche Einverständniser
klärung widerrufen, behalt ich mir vor, die Zuwendung zu widerrufen. 

5. Im Rahmen des Kostenerstattungsprinzips sind Sie verpflichtet, mir 
mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (siehe ~nlage) mit einer Einzel
aufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die von Ihrem 
Rechnungsprüfungsamt oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der "Prüfungsdokumentation Mittelabruf" zu prüfen 
und zu testieren ist Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und 
Zahlungsnachweise beizulegen. Des Weiteren ist mit jedem Mittelab
ruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben (siehe Anla
®) einzureichen und der Aufbewahrungsort der Originalbelege mit
zuteilen. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungs
zeitraums haben Sie mir Änderungen bezüglich des Aufbewah
rungsortes der Originalbelege mitzuteilen. ln jedem Fall müssen die 
Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden können. 

6. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so ar
chiviert sein, dass sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar 
und auffindbar sind. 

7. Alle Ausgaben und ggff. Einnahmen des Projektes müssen über ein 
gesondertes Projektkonto bzw. über eine eigene Kostenstelle abge
rechnet werden. 

8. Neben den in ANBest-G festgehaltenen Stellen (Bewilligende Stelle, 
Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) haben auch die 
Verwaltungsbehörde, die Prüfbehörde, die Stelle für Qualitätsmana
gement, die Europäische Kommission, die Bescheinigungsbehörde 
sowie sonstige zuständige Landesbehörden und die einschlägigen 
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Bezirksregierung Münster 

Bundesbehörden und der Bundesrechnungshof ein generelles Prü
fungsrecht 

9. Der Verwendungsnachweis ist mir in 3-facher Ausfertigung vorzule
gen. 

10. Personalausgaben Dritter sind gegenüber der FU nachzuweisen 
Daher werden Sie verpflichtet zur Abrechnung von Personalausga
ben Stundenaufschreibungen mit Art der Tätigkeit zu erstellen (siehe 

- Anlage). 

11. Die Maßnahme "Entwicklung eines Tourismusbüros" ist in zwe1 1n 
sich geschlossene Abschnitte gegliedert, von denen der erste Ab
schnitt mit Zuwendungsbescheid 06/45/09 vom 1512.2009 bewilligt 
wurde. Siehe auch Bescheid vom 14.01.2010 mit dem das Projekt 
nach Abstimmung mit dem MWEBVVV anerkannt wurde. Das Projekt 
ist bis zum 31.12.2011 befristet. Im Anschluss ist ein Erfahrungsbe
richt vorzulegen. 

111. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten I der Urkundsbeamtin der Ge
schäftsstelle zu erklären. 
Falls die Frist durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
/'.. . 
/" i /1/l ; ' 

\ l ~ ·; {:\'/ .,f 1) \ ~ , V_/ ~- \~ _".,.---~-
'-" . (/'V V '-···--

(Ralf w~i~mann) 

Se1te 6 von 6 



-

-

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

An den 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 

2 Dezember 2010 
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Aktenzeichen. 

35.03.01 

Auskunft erteilt 

Herr Bardehle 

Durchwahl 
411~1503 

Telefax 411-81503 

Raum: 356 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und E-Ma 11 

Mitteln der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und trank.bardehle 

Beschäftigung 2007-2013 (EFRE)- Zie12-Programm" @brmsnrw.de 

(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer Besprechung mit Ihnen und Vertretern des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr am 15.12.2009 in 
Herten wurde unter Berücksichtigung der negativen haushaltswirt
schaftlichen Entwicklung der Stadt Herten und der anstehenden 
weiteren Stadterneuerungsprojekte die abschlussorientierte 
Ausfinanzierung der Gesamtmaßnahme Herten Süd vereinbart. 

Neue Maßnahmen sollten danach nicht mehr begonnen werden. Die 
Stadt Herten war aufgefordert, eine aktualisierte Kosten- und 
Finanzierungsübersicht vorzulegen, aus der die im Termin identifizierten 
Einsparungen ersichtlich werden und die eine Ausfinanzierung der 
Gesamtmaßnahme möglichst in 2010 bei einer Laufzeit bis 2012 
darstellt (siehe Gesprächsvermerk vom 15.12.2009). 

Mit Schreiben vom 21.10.2010 haben Sie die abschließende Kosten
und Finanzierungsübersicht (Stand: 19.10.201 0) vorgelegt. Darin gehen 
Sie von einer Gesamtfördersumme i. H. v. 6.352.000 € aus und sehen 
einen finanziellen Spielraum aufgrund von "Einsparungen" für die 
Umsetzung der "neuen" Maßnahmen: 

Anlage einer Grünwegeverbindung zwischen Ewaldstraße und 
Wohngebiet Sehneeberger Straße 

* * * * ,-t.,_* ., l!o- * . 
* * 
* * * 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift. 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon 0251 411-0 
Telefax 0251 411-2525 
Poststelle@brmsnrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV- Haltestellen: 

Domplatz Linien 1, 2, 10, 11, 
12,13,14,22 
Bezirksregierung II: 
(Aibrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon 
0251411-4444 

Schultelefon 
0251411-4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411-3300 

Konto der Landeskasse· 
WestLBAG 

BLZ: 400 500 00 
Konto. 61 820 
I BAN · DE65 4005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADE3M 

RUHR.-
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Bezirksregierung Münster 

Umgestaltung Spielplatz Elisabethstraße 
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 
Cafe Lichtpunkte 

Die Darstellung der Finanzierung dieser neuen Maßnahmen ist nicht 
plausibel. Zum einen haben Sie zur Gegenfinanzierung bereits eine 
Kostenreduzierung in der Maßnahme "Giaseinhausung Schacht 2" 
angesetzt, über deren Realisierbarkeit und die Verwendung der Mittel 
nach der Insolvenz des Investors in einem gesonderten Verfahren zu 
entscheiden ist. Eine abschließende Stellungnahme auf mein Schreiben 
vom 13.10.2010 Ihrerseits, wie mit dem Projekt weiter Verfahren werden 
soll, ist bis heute nicht erfolgt. 

Des Weiteren wurden auf der Einnahmenseite zweckgebundene 
Einnahmen zur Gegenfinanzierung angesetzt, die jedoch lediglich den 
kommunalen Eigenanteil ersetzen (z. B. Glaseinhausung Schacht 2). 
Die o. a. Maßnahmen konnten daher im diesjährigen Zuwendungs
bescheid keine Berücksichtigung finden. 

Die mit Zuwendungsbescheid Nr. 06/32/10 vom 30.11.2010 erfolgte 
letztmalige Bewilligung in der Gesamtmaßnahme Herten Süd dient 
ausschließlich zur Ausfinanzierung der laufenden Maßnahmen. 

Ob in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden ggf. Reserven 
identifiziert und im Rahmen der Zweckerweiterung für die o. a. 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können, bleibt dem weiteren 
Verfahren vorbehalten. Hierzu ist zunächst die finanzielle Situation in 
der Gesamtmaßnahme Herten Süd abschließend zu klären. 

Dazu bitte ich die Verwendungsnachweise für die Zuwendungs
bescheide 06/11/05 und 06/23/07 vorzulegen. 

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) ist nach folgenden 
Vorgaben zu berichtigen und zum 01.03.2011 mit den aktuellen Zahlen 
vorzulegen: 

• ln der Kostenübersicht sind die bis zum 31.12.2010 tatsächlich 
entstandenen Kosten je Einzelmaßnahme nachzuweisen. 

• Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 sind die erwarteten 
weiteren Ausgaben je Einzelmaßnahme auszuweisen. 

e Für die Einzelmaßnahme "Giaseinhausung Schachtgerüst 2" ist 
bis zur abschließenden Klärung der Realisierbarkeit (ggf. durch 
einen anderen Träger) die im Bewilligungsbescheid 
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berücksichtigte Summe i. H. v. 1.140.855 € auszuweisen. 

• Die aufgeführten zweckgebundenen Einnahmen sind daraufhin 
zu überprüfen, in welchem Umfang sie auf den Eigenanteil 
angerechnet werden sollen. 

• Zur Darstellung der Sicherung der Gesamtfinanzierung sind die 
Kosten mit den Einnahmen in Übereinstimmung zu bnngen 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~~-.. : , ·: I 
:, L ·~~- ~· ·i' t 

(Ralf W~idmann) 
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Finanzministerium NRW . 40190 Düsseldorf 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Prüfbehörde 

Datum 29.03 2011 
Seite 1 von 3 

Stadt Herten 
Westerholterstr. 690 
45699 Herten 

Aktenzeichen 

Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle für das "Ziel 2-Programm 
NRW (2007-2013)- EFRE-" durch das Referat I C 5 des Finanzminis
teriums NRW - Prüfbehörde 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
vom 11. Juli 2006 sind bei den Zuwendungsempfängern sog. Vor-Ort
Kontrollen durchzuführen, soweit bei der Förderung von Maßnahmen EU
Strukturfondsmittel eingesetzt worden sind. Die zu prüfenden Projekte 
werden anhand einer Stichprobe ausgewählt. Mit den Kontrollen soll ins
besondere die Wirksamkeit der vorhandenen Verwaltungs- und Kontroll
systeme überprüft werden. 

Das Projekt "Stadtumbau West: Süd", Ziei-2-Förderkennziffer: 
31060012108, ist für eine derartige Vor-Ort-Kontrolle ausgewählt worden. 
ln die Stichprobe ist der folgende Mittelabruf gefallen, das Datum bezeich-
net dabei jeweils das Wertstellungsdatum der Bescheinigungsbehörde bei 
der NRW.BANK. 

• Mittelabrufvom 16.12.2009 über375.116,16 EUR 

Mit der Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen ist die beim Finanzministerium 
ansässige Prüfbehörde (Referat I C 5) betraut. 

Gemäß der telefonischen Vereinbarung vom 24.03.2011 mit Frau Schmidt 
wird zu der o. g. Maßnahme in der Zeit vom 06.-08.04.2011 eine Vor-Ort
Kontrolle durchgeführt. Der Beginn der Kontrolle ist am ersten Tag für 9:00 
Uhr vorgesehen. 

Die Prüfung wird durch Herrn Buck und durch Frau Fuhrmann durchge-

IC5 IV 6.3.4.4 #055 

bei Antwort bitte angeben 

Robert Buck 

robertbuck@frn nrw ue 
Telefon (0211)4972- 2137 

Fax(0211)4972 -2817 

führt. 
öffentliche Verkehrsmittel·. 

U78 U79 

Haltestelle Heinrich Heine Allee 
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Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Prüfbehörde 

Der Prüfungsablauf ist wie folgt vorgesehen: 

- Einführungsgespräch, i 
Einsichtnahme in die bereitgestellten Unterlagen und deren Prüf~ng 

- Abschließendes Gespräch zur Behandlung von evtl. Prüfungsfeststel
lungen und zur Klärung von Fragen. 

Ich bitte Sie folgende Vorkehrungen zu treffen: 

- Festlegung der fachlich kompetenten Ansprechpartner, möglichst über 
den gesamten geplanten Prüfungszeitraum hinweg, sowie 

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Prüfung, soweit möglich mit 
Telefon und Zugang zu einem Kopierer. 

Seite 2 von :l 

Dabei bitte ich Sie, insbesondere die folgenden Unterlagen - soweit zutref
fend- für die Prüfung bereit zu stellen: 

- Projektantrag und sonstige Antragsunterlagen, 
- Projektbeschreibung, Investitions- und Finanzierungsplan, 
- Zuwendungsbescheid/-vertrag, ggf. einschließlich erfolgter Änderungen, 
- Mittelanforderungen/-abrufe, 
- ggf. Nachweise (Zwischennachweise und Verwendungsnachweis), 
- Gesamtbelegliste (Auflistung aller Zahlungen/Rechnungen in chronolo-

gischer Reihenfolge), 
- Originalbuchungsbelege, -rechnungen und -quittungen, Zahlungsnach

weise, Kontoauszüge ( Projektkonto ), ggf. Mietverträge einschließlich 
Betriebskostenabrechnungen, ggf. Werkverträge, 

- Unterlagen zu durchgeführten Vergaben, geführte Vergabeliste, 
- ggf. im Rahmen des Projektes erzielte Einnahmen aus Verkäufen, Ver-

mietungen, Dienstleistungen etc., 
- Sa<;:hberichte (Halbjahresberichte, Jahresberichte), 
- Unterlagen zu Informations- und Publizitätsmaßnahmen (Flyer, Broschü-

ren, Presseartikel etc.), ~ 
- Allgemeiner Schriftverkehr, insbesondere mit der Bewilligungsbehörde, 
- lnventarliste/-verzeichnis (lnventarisierung der erworbenen Gegenstän-

de), 
- Prüfungsberichte Jahresabschluss, 
- Nachweis der Schaffung neuer Dauerarbeitsplätze und/oder Ausbil-

dungsplätze bzw. der Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze, 
- zu Personalkosten: Stundenzettel des Personals, Gehaltsnachweise, 

Lohnjournal, Arbeitsverträge, Urlaubskartei etc. zum Nachweis der Ar
beitsplätze. 

,, 
'·' 
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Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Prüfbehörde 

Weiterhin ist eine Besichtigung der Einrichtung/des Betriebes und der ggf. 
geförderten Gegenstände (Inaugenscheinnahme) geplant. 

Für Fragen steht Ihnen der Unterzeichner unter der Telefonnummer (0211) 
4972- 2137 und der Leiter der Prüfbehörde Herr Warnper (0211) 4972-
2834 zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Vf:Lf(_ 
(Robert Buck) 
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Bezirksregrerung Münster • 48128 Münster 

Herrn Bürgermeister 
Or. Uli Paetzel 

45699 Herten 

Bezirksregierung Mimster 

Zuwendungen der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE)- Ziel 2-Programm, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West - Herten Süd 

Zuwendungsbescheid 06/30/08 

Anlage: Übersicht der geprüften Vergaben 

Sehr geehrter Herr Dr. Paetzel, 

mit meinen Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005, 
06//23/07 vom 05.11.2007 und 06/30/08 vom 09.12.2008 wurde für die 
o. a. Maßnahme insgesamt eine Zuwendung in Höhe von 3.268.000 
Euro zu förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.085.450 Euro 
gewährt. 

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Mittelabrufe zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurde auch eine Vergabeprüfung 
durchgeführt, die auf alle o. a. Zuwendungsbescheide ausgeweitet 
wurde. Dabei wurden Vergabefehler festgestellt, die in der beigefügten 
Anlage detailliert dargestellt und bewertet sind. 

Oie gesamte Fördersumme umfasst 3.268.000 €. Der Förderanteil der 
von schweren Vergabeverstößen betroffenen Vergabeverfahren beträgt 
1.675.195 €. Hierzu verweise ich auf die beigefügte Tabelle. 

Dass die Vergabevorschriften bezüglich der Gewerke, die mit der 
bewilligten Zuwendung gefördert werden, zu beachten sind, ergibt sich 
aus Ziffer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G). 
Diese Bestimmung stellt eine Auflage im Sinne des§ 36 VwVfG NRW 
dar und ist Bestandteil meiner o.a. Zuwendungsbescheide 

10 1\rrg 2011 
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Orenstgebaude und 
Lieferanschnft 

Domplatz 1·3 
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Telefon 0251 411-0 
Telefax 0251 411-2525 
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www brms nrw de 
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12. 13. 14.22 
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Burgertelefon 
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Schultelefon 
0251 411 . 4113 
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0618 20 
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Gem. § 49 (3) Nr.2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
können meine Zuwendungsbescheide aufgrund dieser Verstöße gegen 
die Auflage widerrufen werden. 

Im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Prüfbehörde für den 
EFRE-Strukturfonds wurden ebenfalls schwere Vergabeverstöße 
festgestellt Die Prüfbehörde geht schließlidl davon aus, dass fCir den 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 bisher 1 059 957,95 € zu hohe 
förderfähige Ausgaben geltend gernacht wurden, so dass EU-Mittel in 
Höhe von 489.045,52 € zurück zu fordern wären. Darüber hrnaus ware 
aus Sicht der EU-Prüfbehörde ggfls. der komplette Widerruf der 
bewilligten EU-Mittel (827.000 €) angezeigt Die Prüfergebnisse 
entsprechen den in der Anlage dargestellten Feststellungen 

Bei der Entscheidung hinsichtlich eines Widerrufs und der Höhe einer 
möglichen Mittelrückforderung bin ich außerdem gehalten, den Erlass 
des Finanzministeriums NRW vorn 18.12.2003- I 1-0044-3/8 -zu 
berücksichtigen. Danach soll bei einem schweren Vergabeverstoß 
grundsätzlich ein Widerruf des Zuwendungsbescheides und die 
Neufestsetzung (Kürzung) der Zuwendung erfolgen. Dabei ist davon 
auszugehen, dass im Rahmen der vorzunehmenden 
Interessenahwägung das öffentliche Interesse an einer Rückforderung 
überwiegt. 

Bevor ich eine abschließende Entscheidung treffe, gebe ich Ihnen 
hiermit gemäß§ 28 VwVfG NRW Gelegenheit zur Stellungnahme 

Ich bitte Ihre Stellungnahme bis zum 05.09.2011 vorzulegen 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ralf Weidmann 

~)eilt' 7 VOll 2 
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Stadtumbau West, Herten Süd t11ild<I•~ 111111 :;ctll•'ll~<'rt vor11 1ooe 2.011 

Zuwendungsbescheide 06/11/05, 06/23/07, 06/30/0~ 

Prüfung der Vergaben 

Im Rahmen der Mittelabrufprüfung zum Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurden die 

nachfolgend aufgeführten Vergabevorgänge geprüft. Dabei wurden Vergabeverstöße 

festgestellt, die zu einem Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides sowie zu einer 

Rückforderung der Zuwendung führen können. Die Voraussetzungen hierfür liegen 

auch unter Berücksichtigung der juristischen Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Noelle vor. 

Nach§ 49 Abs. 3 VwVfG NRW kann ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine 

einmalige oder laufende Geldleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, ganz 

oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn mit 

dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht 

erfüllt hat. 

Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. 

Anlage zum Zuwendungsbescheid und damit Bestandteil des Bescheides sind die 

Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gemeinden (ANBest-G). Nr. 1.1 der ANBest-G schreiben vor, dass die Zuwendung 

wirtschaftlich und sparsam zu verwenden ist. Diese auch in anderen Allgemeinen 

Nebenbestimmungen enthaltene Auflage wird regelmäßig konkretisiert durch die 

Verpflichtung zur Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften. Im Fall der ANBest-G 

enthält Nr. 3.1 die Verpflichtung, die nach dem Gemeindehaushaltsrecht 

anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten.§ 25 Abs. 2. 

Gemeindehaushaltsverordnung verweist auf die Vergabebestimmungen, die das 

Innenministerium bekannt gibt. Es handelt sich dabei um die "Vergabegrundsätze für 

Gemeinden" (GV) nach§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO, Kommunale 

Vergabegrundsätze). 

ln den Kommunalen Vergabegrundsätzen wird nicht nur auf die einzelnen 

Verdingungsordnungen respektive Vergabe- und Vertragsordnungen verwiesen, es 



wird auch ausdrücklich vorgeschrieben, dc-1ss öffentliche /\t1ftr aqqeber auch unterhe~lh 

der EU-Schwellenwerte neben transparenten und diskriminierungsfreien 

Beschaffungsvorgängen für einen fairen und lauteren Wettbewerb zu sorgen haben. 

Diese Vorgabe dient der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung und hat 

insofern unmittelbaren Bezug zu Nr. 1.1 der ANBest-G. 

Soweit sich die Stadt Herten für berechtigt hält, Aufträge, für deren Vergütung 

Zuwendungen des Landes verwendet werden, freihändig zu vergeben, hat dies somit 

grundsätzlich im Wettbewerb zu erfolgen. Nur dann, wenn denknotwenig nur ein 

Anbieter in Betracht kommt, kann von dem Wettbewerbsgebot abgesehen werden 

Dies würde etwa bei Anwendung der VOL/A nur einige Tatbestandsvoraussetzungen 

für die freihändige Vergabe nach§ 3 Nr. 4 VOLIA (alt) zutreffen, z. B. wenn nur ein 

Unternehmen in Betracht kommt, ein Auftrag im Anschluss an eine 

Entwicklungsleistung vergeben werden soll, gewerbliche Schutzrechte bestehen, 

Nachbestellungen vorgenommen werden, eine vorteilhafte Gelegenheit vorliegt 

ln den übrigen Fällen ist nach§ 2 Nr. 1 Abs. 1 VOLIA (alt) für Wettbewerb zu sorgen 

Dies ergibt sich auch aus den amtlichen Erläuterungen zur VOL/A, in der seinerzeit 

anzuwendenden Fassung, wo zu§ 3 Nr. 1 Abs. 2 festgelegt wird, dass alle 

Vorschriften des 1. Abschnitts der VOLtA unmittelbar auch für die freihändige 

Vergabe gelten, dass Abweichungen von den Vorschriften entweder im Text oder in 

der Überschrift einzelner Vorschriften kenntlich gernacht sind. 

Die Verpflichtung, die betreffenden Leistungentrotz freihändiger Vergabe im 

Wettbewerb zu vergeben, ergibt sich auch aus der selbst gegebenen 

Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Herten. Dort ist unter 5.2.2 für 

freihändige Vergaben außerhalb des Bauwesens festgelegt, dass bei Aufträgen über 

2.000 € Preise bei mindestens drei Bewerbern zu erfragen sind. Nach 5.2.3 sollen 

bei freihändigen Vergaben von freiberuflichen Leistungen nur dann Verhandlungen 

mit nur einem Bewerber zulässig sein, wenn die geforderte Leistung den 

Grundleistungen der HOAI oder anderen Gebührenordnungen entspricht und daher 

kein Preiswettbewerb in Betracht kommt. Darüber hinaus legt Nr. 6.5 der 

Dienstanweisung für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen fest, dass die 

Aufgabenstellung so zu beschreiben ist, dass "alle Bewerber die Beschreibung im 

gleichen Sinne verstehen können". 
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Nach alledem stellt es einen Verstoß d<H, <LI~~~; d1e Stadt Herh:~n be1 verscllleci\~nt=~ll 

Auftragsverfahren Vergabeverfahren mit nur einem Bewerber geführt hat 

Der Verzicht auf ein wettbewerbliches Verfahren stellt einen Verstoß gegen das 

Wirtschaftlichkeitsgebot der allgemeinen Nebenbestimmungen dar und damit eine 

Verletzung einer mit der Zuwendungsvergabe verknüpften Nebenbestimmung. Da 

die Wirkung des Verstoßes über die Wirkung der unter Nr. 3 des 

Rückforderungserlasses beschriebenen Verstöße gegen die VOLIA und die VOB/A 

hinaus geht, handelt es sich um einen schweren Verstoß, der regelmäßig zu einer 

Rückforderung führen muss. Der Verzicht auf eine Rückforderung ist im Rahmen der 

- Ermessensentscheidung insbesondere deswegen nicht angezeigt, weil die eigene 

Dienstanweisung der Stadt Herten auch für die vorliegenden Fälle eine Vergabe im 

Wettbewerb vorsieht. 

Zu den geprüften Vergabeverfahren wird im Einzelnen folgendes festgestellt. 

1. 

Für den Projektbaustein Steuerungsunterstützung wurden mit 

....a später folgende Verträge geschlossen: 

01.02.2007- 30.04.2007, Honorar: 8.925,00 € 

01.05.2007- 31.08.2007, Honorar: 11.900,00 € 

01.09.2007-31.12.2007, Honorar: 11.900,00 € 

01.01.2008-30.06.2008, Honorar: 18.742,50 € 

01.07.2008- 31.12.2008, Honorar: 18.742,50 € 

01.01.2009-30.06.2009, Honorar: 18.742,50 € 

01.07.2009-31.12.2009, Honorar: 18.742,50 € 

Die Aufträge wurden freihändig vergeben, verschiedene Angebote wurden 

nicht eingeholt. Ein Vergabevermerk gemäß § 30 VOUA, der die einzelnen 

Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die Feststellung sowie die 

Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält, existiert nicht. 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 15.02.2011 erfolgte die erste Vergabe im Februar 

2007 freihändig gemäß§ 3 Abs. 4h VOL!A idF. vom 06.04.2006, da die 

Arbeitsinhalte dieser externen Leistung aufgrunddes in der Entwicklung 

befindlichen Projekts nur im Kern benannt werden konnten und die weitere 

Aufgabenstellung sowie der eigentliche Umfang der Tätigkeit sich erst aus 

jj
Beschriftung
in Summe 107.695,00 €



dem Tagesgeschäft ergäben Dan<'~ eh wurde der Auflr aq 111 Abhilnqiqkeit dPr 

jeweils anfallenden Arbeit jeweils verlängert Dazu führen Sie aus, dass die 

weitere Auftragsvergabe ebenfalls freihändig erfolgte, da Frau  bei 

der bisherigen Auftragsabwicklung voll und ganz den Erwartungen der Stadt 

Herten entsprach und bereits in das Thema eingearbeitet war. Außerdem sei 

sie im Stadtumbaugebiet ansässig Aufgrund des intensiven zeitlichen 

Aufwandes des Auftrages hätte kein vergleichendes Angebot erzielt werden 

können. Dabei sei das Angebot im Preis angemessen und mit dem möglicher 

anderer Büros vergleichbar. 

Durch diese freihändige Vergabe ohne vergleichende Angebote liegt ein 

Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze vor, die aufgrund 

der ANBest-G für diesen Vorgang galten Danach haben Gemeinden neben 

transparenten und diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für einen 

fairen Wettbewerb zu sorgen. Wettbewerb hat hier nicht stattgefunden. 

Darüber hinaus liegt auch ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vor, 

da der Auftraggeber vor Erteilung eines Auftrages den Inhalt der 

Dienstleistung klar definieren muss. Voraussetzung für die Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit einer Auftragsvergabe ist die konkrete Formulierung der 

Leistung und Gegenleistung. lri diesem Fall war nur die Leistung der Stadt 

Herten, nicht aber die Gegenleistung der Vertragspartnerin bestimmt 

Spätestens bei der Vertragsverlängerung bestand jedoch Klarheit darüber, 

worin die Dienstleistung der Vertragspartnerin bestehen sollte. 

Entsprechend der Nr.1 des RdErl. des Finanzministeriums vorn 18.12.2003 

kann die Bewilligungsbehörde den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise 

auch für die Vergangenheit widerrufen und die Zuwendung zurückfordern, 

wenn die Zuwendungsernpfängerin gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen 

und sparsamen Verwendung von Zuwendungen (§§ 6, 7 LHO) verstößt, indem 

sie bei der Auftragsvergabe die sich aus der VOL ergebenden besonderen 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen nicht beachtet. Die Beachtung der 

Vergabevorschriften bezüglich der Aufträge, die mit der bewilligten 

Zuwendung gefördert werden, ergibt sich aus Ziffer 3 der Allgemeinen 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden 

(ANBest-G). 

4 



-

Diese Bestimmung stellt eine 1\uflag(~ 1111 Sirtrlt:) des~ :v; 
Verwaltungsverfahrensgesetz NHW (VwVfG NRW) dar und ist Bestandteil 

meiner o. a. Zuwendungsbescheide. 

Gemäß§ 49 (3) Nr. 2 VwVfG NRW können meine Zuwendungsbescheide 

aufgrunddieses Verstoßes gegen die Auflage widerrufen werden. 

Für den Projektbaustein Nutzungsmanagement wurden mit der 

folgende Verträge geschlossen• 

01.08.2005- 31.12.2006, Honorar: 130.050,00 C 

01.01.2007- 31.07.2007, Honorar. 53.550,00 C 

01.08.2007- 31.03.2008 

01.04.2008- 31.12.2008, Honorar: 158 036,76 € (08/07 - 12/08) 

01.01.2009-31.12.2009, Honorar• 112.519,20 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLIA existiert nicht. 

ln Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 stellen Sie dar, dass die Leistung mit 

ihrer zunächst geplanten Auftragshöhe von 183.600 € für zwei Jahre als 

freiberufliche Leistung eingestuft wurde. Da sie damit nicht über dem 

Schwellenwert lag, erfolgte eine Vergabe analog nach§ 3Abs. 4 a VOL/A idF. 

vom 17.09.2002. Trotz intensiver Recherche (Internet, benachbarte 

Kommunen) habe mit der ur ein Büro ausfindig gemacht 

werden können, das über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 

Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in Gänze abdecken zu 

können. Auchaufgrund der breit gefächerten fachlichen Kompetenzen des 

Geschäftsführers habe sich das Alleinstellungsmerkmal des Büros._ 

ergeben. 

Hinsichtlich der Folgeaufträge führen Sie aus, dass die Gesamtlaufzeit des 

Projektes nicht abschließend definiert worden sei, sondern sich am Erfolg und 

Projektfortschritt des Bausteins orientierte. Daraus folge, dass im Falle einer 

erfolgreichen Arbeit ein Wechsel des Büros im Zuge weiterer Beauftragung 

kontraproduktiv sei. Deshalb seien auch die Beauftragungen für die Jahre 

2006 bis 2009 an das Büro tllllllllt'ergeben worden. 
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Bei dem von Ihnen gewählten stufigen Vergabeverfahren hätte vor jeder 

Auftragsvergabe ein gesondertes Vergabeverfahren nach nationalen 

Vorschriften stattfinden müssen. Dabei stellten bei der Erstbeauftragung die 

speziellen Kenntnisse des Vertragspartners keinen Grund dar, auf ein 

wettbewerbliches Vergabeverfahren zu verzichten. So hätte ein 

Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt 

werden können, in dem Bewerber mit ähnlich guten Kenntnissen und 

Erfahrungen hätten ermittelt werden können. Bemühungen anderer Art, 

geeignete Anbieter festzustellen, sind nicht dokumentiert. Mängel in der 

Dokumentation gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Bei einer Folgebeauftragung können die gewonnenen Erfahrungen des 

Vertragspartners bei der Eignungsbewertung besonders ins Gewicht fallen. 

Dennoch hätte ein Wettbewerbsverfahren Klarheit darüber bringen können, ob 

nicht auch andere Bewerber zwischenzeitlich über entsprechende 

Qualifikationen verfügen und sich in den laufenden Prozess einarbeiten 

könnten. 

Zu der Stellungnahme von Herrn -st auszuführen, dass hinreichend 

dokumentiert ist, dass die Stadt Herten die Verträge mit ~eswegen 

auf ein Jahr befristete, weil vor einer erneuten Auftragsvergabe eine 

Erfolgskontrolle stattfinden sollte. Dies ergibt sich aus Nr. 4 der diversen 

Auftragsschreiben. Somit ist vom Unterschreiten des Schwellenwertes für die 

Aufträge betreffend das Nutzungsmanagement auszugehen. Nach Ablauf 
' ~· 

einer Vertragszeit war sodann -da die Verlängerung de Tätigkeit von der 

Stadt Herten beabsichtigt war- eine neue Vergabeentscheidung angezeigt. 

Durch den Verzicht auf ein Wettbewerbfiches Vergabeverfahren liegt ~in 

Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze vor. 

3. Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung,-

Für den Projektbaustein Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung wurde mit 

der ende Verträge geschlossen: 

01.11.2007- 31.12.2008, Honorar: 61.000,00 € 

01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 52)285,72 € 
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4. 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vt:rgehc;ll 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 

Nach Ihrer Darstellung vom 24.03.2011 handelt es sich bei der 

Gesamtimmobilienwirtschaftlichen Beratung um einen Ergänzungsauftrag, der 

die bisherigen Beratungsleistungen des Nutzungsmanagements erweiterte 

Für die Vergabe dieses Auftrages an d. sei neben der 

Kompetenz vor allem ausschlaggebend gewesen, das irn Rahmen des 

Nutzungsmanagement erworbene Vertrauen der lmrnohilieneigentümer in dds 

Büro zu nutzen. 

Da bereits der Hauptauftrag fehlerhaft vergeben worden war, ist die hier 

vorgenommene freihändige Vergabe als Ergänzungsauftrag ebenfalls 

fehlerhaft. 

Darüber hinaus mag die Argumentation von Herrn-._ dass der Auftrag 

für die gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung nicht wertmäßig zu dem 

Auftrag für das Nutzungsmanagement angerechnet werden muss, für die Zeit 

bis zum 01. 01. 2009 zugetroffen haben, soweit der diesbezügliche Auftrag 

getrennt vom Auftrag für das Nutzungsmanagement erte,jlt wurde. Spätestens . ., 
zum 01. 01. 2009 ist diese Argumentation nicht mehr stichhaltig, weil nun 

beide Aufträge zeitgleich vergeben wurden und sich eine inhaltliche 

Verknüpfung beider Aufträge aus der Präambel der Verträge für das 

Nutzungsmanagement ergibt. Ab diesem Zeitraum sind die Werte beider 

Aufträge zusammenzurechnen, weil von der Stadt Herten keine gesonderte 

Beauftragung mehr beabsichtigt ist (§ 3 Abs. 5 VgV). Jedoch ergibt sich auch 

dann, dass beide für das Jahr 2009 geschlossenen Verträge den 

Schwellenwert nicht überschreiten. 

Aufgrund eines Angebotes vom 13.02.2009 wurde der Auftrag zur Beratung 

der Existenzgründer innerhalb des Wettbewerbs "Fläche sucht Gründer" am 

24.09.2009 a vergeben. Als Vergütung wurde ein 

Grur'idhonorar Jon 500 € sowie je Bewerberberatung 800 € zzgl. MWSt 

vereinbart. Insgesamt belief sich der Auftrag über eine Summe von 5.355 €. 

Vergleichsangebote wurden nicht eingeholt. 
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Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOll/\ exrsticrt nict1t 

ln einem Aktenvermerk vom 25.02.2011 legen Sie dar, dass die analoge 

Anwendung der VOLIA es dem Auftraggeber grundsätzlich freistelle, mit wie 

vielen potentiellen Auftragnehmern er verhandele. Deshalb sei in diesem Fall 

darauf verzichtet worden, weitere Angebote einzuholen. 

Aufgrund der Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze wäre jedoch die 
·-'4 

Durchführung eines wettbewerbliehen Verfahrens erforderlich gewesen. 

5. Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße. 

Hier handelt es sich um eine Baumaßnahme, deren Vergabe nach VOB/A 

erfolgte. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

6. Info-Point (Öffentlichkeitsa-

Für die Gestaltung des Info-Points Herten Süd wurden mit 

-folgende Verträge geschlossen: 

06.08.2007-31.12.2008, Honorar: 2.082,50 € 

01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 5.676,30 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOLIA existiert nicht. 

Lt. Vermerk vom 16.08.2007 konnte aufgrundder inhaltlichen Definition des 

Auftrages keine Ausschreibung erfolgen, da diese in engem Zusammenhang 

mit der persönlichen Qualifikation der Auftragnehmerin stand. Bei dem Vertrag 

für 2009 handelt es sich um einen Folgeauftrag, der ebenfalls freihändig ohne 

Vergleichsangebote vergeben wurde. 

Die Aufträge zum "Info-Point" umfassen entsprechend Ihrem Vermerk vom 

15.02.2011 die inhaltliche und graphische Gestaltung eines 

Präsentationsobjektes in Form einer Litfasssäule. Hierbei handelt es sich nicht 

um eine Leistung, die so speziell ist, dass andere Anbieter sie von vornherein 

nicht erbringenifkönnten. Auch ist sie hinreichend beschreibbar. Demnach 
~ . 

hätte ein wettbewerbliches Vergabeverfahren nach Nr. 3.2 der Kommunalen 

Vergabegrundsätze durchgeführt werden müssen. 
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7. Werbung für Standort (/\r}~i~gLLiflQ~_\:'~)11 (:!~'Al_ erbe}, 

Am 24.08.2009 wurde ein Auftrag zur Erstellung von zwei Bannern in Höhe 

von 5.610,85 € an die freihändig ohne 

Vergleichsangebote vergeben. 

ln einem Vermerk vom 10.09.2009 erläutern Sie, dass- auch abweichend von 

der Dienstanweisung der Stadt Herten für das Vergabewesen - auf 

Vergleichsangebote verzichtet wurde, da die -ie einzige in Herten 

sei, die Banner herstelle, die Banner bei Sturmgefahr ggfls. kurzfristig wieder 

abgenommen werden müssten, die Banner kurzfristig angebracht werden 

mussten und sich die~isher als zuverlässig, fachkompetent und 

preisangemessen erwiesen habe. Somit lagen nach Ihrern Vermerk vorn 

15.02.2011 für die Vergabe die Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe 

nach§ 3 Abs. 4 a) und f) VOLIA vor, da es einerseits keinen 2. Anbieter vor 

Ort gab und andererseits die Auftragserfüllung eine große Dringlichkeit 

darstellte. 

Nach§ 3 Abs. 4 a) VOLIA soll eine freihändige Vergabe stattfinden, wenn für 

die Leistung nur ein Unternehmen in Betracht kommt. Allein die 

Ortsansässigkeit ist jedoch kein hinreichender Grund, andere Anbieter vom 

Wettbewerb auszuschließen, da diese durchaus ebenfalls in der Lage sein 

könnten, die Banner ggfls. kurzfristig abzunehmen. 

Auch stellt der Ministerbesuch nicht von vornherein eine besondere 

Dringlichkeit gem. § 3 Abs. 4 f) VOLIA dar. Die besondere Dringlichkeit ist 

konkret unter Dokumentation des Zeitablaufs darzustellen, so dass erkennbar 

ist, warum hier keine Preisanfragen stattgefunden haben. 

8. Planung zur Eingliederung der Plätze (Piatzgestaltung Ewaldstraße), W .. 
Am 09.09.2008 wurde an die-ein Auftrag zur Planung der 

Platzgestaltung Ewaldstraße mit einem Honorar in Höhe von 1.256,16 € 

vergeben. Die Vergabe erfolgte auf Grundlage der HOAI. 
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9. Gestaltung öffentlicher Platz ErJgsE;rkin:.:t!C.1 

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

10. Umgestaltung Plätze Erlöserkirche 

Durch Vertrag ohne Datum hat die Stadt Herten der Evangelischen 

Kirchengemeinde Herten eine Förderung zur Umgestaltung der mittleren 
I• 

Ewaldstraße sowie der Gestaltung des öffentlichen Platzes Erlöserkirche 

gewährt. Grundlage dafür war der Zuwendungsbescheid 06/30/08 vom 

09.12.2008. 

Der Vertrag enthält die Regelung, dass die Förderrnittel nach schriftlichem 

Nachweis der Rechnungsbegleichung an die ausführende Firma an den 

Kirchenkreis ausgezahlt werden. Eine Verpflichtung zur Einhaltung der 

Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides, insbesondere der 

Vergabevorschriften enthält der Vertrag nicht. 

Lt. Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 erfolgte die Durchführung der 

Platzgestaltung durch die die auch die Verkehrsfläche 

Ewaldstraße gebaut hat. Hierfür war ein öffentliches Ausschreibungsverfahren 

durchgeführt worden. Diese sah eine Vergabe in drei Losen vor. Für das Los 2 

(Gestaltung der öffentlichen Plätze) wurde eine separate Vergabe 

durchgeführt, vgl. Nr. 9. 

Die Beauftragung derselben Firma durch die Kirche geschah vor allem aus 

Gründen der Logistik der Bauvorhaben vor Ort. Außerdem musste die 

durchführende Firma nicht noch neues schweres Gerät herbeischaffen und 

konnte von daher günstiger anbieten. 

Bei dem Fördervertrag handelt es sich um eine nicht genehmigte Weiterleitung 

der Zuwendung, aus der ein Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides gemäß 

§ 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG NRW möglich ist und zu einer Rückforderung führen 

kann. Dabei ist zu berücksichtigen, das~ bei einer Weiterleitung gern. Nr. 12 

WG zu § 44 LHO sichergestellt werden muss, dass die maßgebenden 

Bestimmungen des Zuwendungsbescheides, insbesondere der Vergabe, auch 

dem Dritten auferlegt werden. Das ist im vorliegenden Fall nicht geschehen, 

jedoch ist das maßgebliche Vergabeverfahren für diese Baumaßnahme 

korrekt durchgeführt worden. 
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Für den Betrieb und die Entwicklung des T ourisrnusbüros Herten wurde rnit 

dem . am 26.02.2009 ein Vertrag für die Dauer vom 

01.01.2009 bis zum 31.12.2009 geschlossen. Als Honorar wurden 126.970 € 

vereinbart, die sich in Miet-, Personal-, Material- und Maßnahmenkosten 

aufteilen. 

Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLIA existiert nicht 

ln Ihrem Aktenvermerk vorn 28.02.2011 erläutern Sie, dasstrotzintensiver 

Recherche mit Jugend in Arbeit e.V nur ein Anbieterausfindig gemacht 

werden konnte, der über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 

Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in der erforderlichen 

Bandbreite abdecken zu können. Deshalb sei die Vergabe freihändig gemäß§ 

3 Abs. 4 a) VOLIA idF. vom 06.04.2006 erfolgt. 

Gemäß Nr. 1.1 des Gern. Rd. Erlasses zur Beschleunigung von Investitionen 

durch Vereinfachungen im VergaberJcht vom 03.02.2009 ist eine freihändige 

Vergabe nach VOLIA nur bis zu einem Auftragswert von 100.000 € (ohne 

USt.) möglich. 

Diese Wertgrenze ist vorliegend überschritten. Daher muss ein anderer 

Rechtsgrund vorliegen, wenn eine freihändige Vergabe durchgeführt werden 

soll. ln Betracht kommt§ 3 Abs. 4a) VOL/A, wenn nur ein Anbieter für den 

Auftrag in Betracht kommt, etwa weil nur ein Anbieter für die 

Auftragsausführung geeignet ist. Die Darlegungslast dafür liegt beim 

Auftraggeber. Er hat seine Bemühungen, andere Anbieter zu finden zu 

dokumentieren. Eine Dokumentation liegt jedoch nicht vor. 

Ein formeller Teilnahmewettbewerb hätte die Möglichkeit eröffnet, evtl. andere 

geeignete Anbieter zu finden(§ 3 Nr.1 Abs. 4 VOLIA alt). Dass der Versuch, 

andere geeignete Unternehmen zu finden, unternommen wurde, wird nur 

nachträglich behauptet, aber nicht anderweitig glaubhaft gemacht. 

Insofern können die Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe nach § 3 

Abs. 3a VOL/A nur begründet werden wenn die Stadt Herten nachvollziehbar 

dokumentieren kann, dass nur ein denkbarer Bewerber in Betracht kam. 
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Der Mangel an Dokumentation würdP 7ll I ;1ste11 d(~s A11ft1 CIQ~Jehers gehen und 

somit einen auch einen Verstoß ge~Jen t>Jr 3.2 der Kommunalen 

Vergabegrundsätze darstellen. 

Für den Projektbaustein Quartiersmanagement wurden mit der , ••• 

~olgende Verträge geschlossen 

Vertrag vom 28.07.2005 

01.11.2007--31.12.2008, Honorar: 358.000 € 

01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 184.000 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

Nach Ihrem Aktenvermerk vom 05.04.2010 ist die Umsetzung des 

Projektbausteins unmittelbar an die Förderzusage 

geknüpft, so dass es zwingend notwendig war, 

der Durchführung zu betrauen. 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites Vergabeverfahren 

durchgeführt werden muss, ist überschritten. Der Schwellenwert lag seinerzeit 

bei 211.000 € (Verordnung (EG) Nr. 2083/2005, § 2 der seinerzeitige Fassung 

der Vergabeverordnung). 

Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine europaweite 

Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um eine sogenannte 

nachrangige Dienstleistung nach Anhang I B (Kategorie 25- Gesundheits-, 

Veterinär- und Sozialwesen oder der Kategorie 27 - sonstige 

Dienstleistungen) gehandelt haben dürfte. Danach waren aber zwingend 

aufgrund Bundesrechts die Basisparagraphen- also der nationale Teil- der 

VOL/A anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegeben 

Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, Benutzung 

europarechtlicher Normen,§ 1a Nr. 2 Abs. 2 VOLIA). Auftraggeber werden 

zusätzlich durch die AN Best zur Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben 

betreffend die Anwendung der VOLIA verpflichtet. 

Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie bei diesem Auftrag aufgrund der 

ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die Vergabegrundsätze zur 
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wettbewerbliehen Auftragsver~pbe und mr wrrtscll<:'lftltcherl MittelvcrwendLHI~J 

verpflichtet war, sondern aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der 

VOLIA. 

Für das Vorliegen der Voraussetzungen einer freihändigen Vergabe nach § 3 

Nr.1 Abs. 4 VOLtA alt müsste die Stadt Herten konkret begründen (Vorlage 

von Gesprächprotokollen, Vermerken etc.), warum rnit••••• 

nur ein Bewerber in Betracht karn. 

Der Mangel an Dokumentation würde zu Lasten des Auftraggebers gehen und 

somit einen auch einen Verstoß gegen Nr 3 2 der Kommunalen 

Vergabegrundsätze darstellen. 

Die Ansicht von , es sei hier nur ein dreisteiliger Betrag als 

Entgelt anzusetzen, wird nicht geteilt. Im Vertrag über das 

Quartiersmanagement ist ein Wert von 150.000 € für Personal, Verwaltung 

und Auftragsabwicklung vorgesehen; ein Betrag von 208.000 € für Ausgaben, 

die in Abstimmung mit der Stadt getätigt werden sollen. Für letztere mag di# 
Argumentation der treuhändischen Verwaltung zugetroffen haben, nicht 

jedoch für den erstgenannten Kostenblock, weil dieser typischerweise 

Aufwendungen eines Auftragnehmers abdecken sollte. 

·• 

Es ist deshalb von der Stadt Herten darzulegen, wie und für welche Zwecke 

der Ausgabenblock von 208.000 € verwendet werden sollten; ggf. ist dann 

auch von einem Unterschreiten des Schwellenwerts auszugehen. 

Für den Projektbaustein Internationaler Jugendtreff wurden mit •••••• 

-folgende Verträge geschlossen: 

01 .11 .2007 - 31.12.2008, Honorar: 148.100 € 

01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 126.400 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLIA existiert nicht. 

Nach Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erfolgte die Vergabe nach§ 3 Abs. 

4n VOLIA. Danach ist eine freihändige Vergabe zulässig, wenn nach 

Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute 
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Ausschreibung kein wirtschaftliches Frw:brtls Vt~rspricllt ();, l11er Jedoch keine 

Ausschreibung stattgefunden hat, ist diese Vorschrift nicht anwendbar 

Somit liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze 

vor, wonach ein wettbewerbliches Verfahren hätte durchgeführt werden 

müssen. 

Mit Schreiben vom 07.06.2011 legen Sie einen weiteren Aktenver~erk vom 

. 28.02.2011 vor, in dem sie darlegen, dass allen Trägern der Kinder- und 
~ 

·~·Jugendhilfe in Herten der Projektbaustein schriftlich vorgestellt wurde 

Daraufhin meldeten sich vier interessierte Träger. Nach Bewertung der 

vorgestellten Konzepte wurde als Projektträger 

ausgewählt. 
·•·· 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites Vergabeverfahren 

durchgeführt werden muss, ist überschritten. Der Schwellenwert lag seinerzeit 

bei 211.000 € (Verordnung (EG) Nr. 2083/2005, seinerzeitige Fassung der 

Vergabeverordnung). Bei Dienstleistungsaufträgen ist der Auftragswert über 

die gesamte Auftragsdauer zu schätzen, wobei vorgesehene 

Vertragsverlängerungen einzubeziehen sind(§ 3 Abs. 5 VgV 2003). Nach 

diesem Maßstab überschritt die vergebene Leistung den Schwellenwert. 

Laut§ 2, 3. Absatz des Erstvertrags war die Gesamtdauer der Förderung des 

Projektbausteins bis Ende 2010 konzipiert; der Vertrag wurde als "Erstvertrag" 

bezeichnet, es sollte "darauf folgende jährliche Verträge" geben, die (nur) an 

die bewilligten Förderzeiträume angepasst werden sollten. 

Es bestand mithin die Absicht, den Bezug der pienstleistung über den Ablauf 

des ersten Vertrags hinaus fortzuführen. 

Bereits wenn das zweite Förderjahr einbezogen wird, ist der Schwellenwert 

überschritten. 

Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine europaweite 

Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um eine sogenannte 

nachrangige Dienstleistung nach Anhang I B (Kategorie 25 - Gesundheits-, 

Veterinär- und Sozialwesen oder der Kategorie 27- sonstige 

Dienstleistungen) gehandelt haben dürfte. Danach waren aber zwingend 

aufgrund Bundesrechts die Basisparagraphen- also der nationale Teil- der 

VOLIA anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegeben 
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Paragraphen (Bekanntgabe des 1\uc.schreibtmgs(~l ~Jt:blllssus, BerHitnmg 

europarechtlicher Normen). Auftraggeber werden zusätzlich durch die ANBest 

zur Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben betreffend die Anwendung der 

VOLIA verpflichtet. 

Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie aufgrundder ANBest-G nicht nur 

über die Bezugnahme auf die Vergabegrundsätze zur wettbewerbliehen 

Auftragsvergabe und zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, 

sondern aufgrundeiner Auflage auch zur Anwendung der VOUA 

Eine freihändige Vergabe war danach nicht aufgrund des Auftragswerts 

zulässig, allenfalls wegen Besonderheiten des Auftrags, etwa wenn die 

Leistung nicht vom Auftraggeber allein eindeutig und erschöpfend beschrieben 

werden konnte(§ 3 Nr. 4 Buchst. h) VOLtA). Dass die im Vertrag und den 

Anlagen enthaltene Leistungsbeschreibung erst durch Verhandlungen mit 

interessierten Anbietern zustande gekommen wäre, ist nicht ersichtlich. 

Ausweislich der Einladung an die vier eingeladenen Träger der Jugendhilfe 

hatten diese lediglich zwanzig Minuten Zeit, sich den Fraktionsvertretern 

vorzustellen. 

Ausweislich des Aktenvermerks wurden Träger der Kinder- und Jugendhilfe in 

Herten zum Vergabeverfahren zugezogen. Dies istangesichtsdes Verbots, 

den Wettbewerb auf Bewerber zu beschränken, die in bestimmten Bezirken 

ansässig sind (§ 7 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A), problematisch. 

Zuletzt ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien und aufgrundwelcher 

Feststellungen der Vertragspartner ausgewählt und die anderen Bewerber 

nicht ausgewählt wurden, also ob die Unterlegenen weniger geeignet 

erschienen oder etwa trotzgleicher Eignung nicht zum Zuge kamen -dies 

wäre ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, § 2 Nr. 2 VOL/A) bzw. ob 

eine Auswahl von Angeboten nach Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt ist (§ 25 

Nr. 3 VOL/A). Diesbezügliche Feststellungen und Erwägungen der am 

Verfahren beteiligten Bediensteten und Ratsmitglieder wären zu 

dokumentieren gewesen. Insbesondere sind die Entscheidungsprozesse 
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nachvollziehbar darzustellen Der M;mcwl :111 l )okti!W~Iltrlll< ll1 w~ht 1u \ r~stc11 

des Auftraggebers. 

Für den Projektbaustein 1 qm Bildung wurde mit 

-folgender Vertrag geschlossen: 

09.12.2008-31.12.2009, Honorar: 110.000 € 

Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOLtA existiert nicht. 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 30.03.2011 handelt es sich bei dem Projekt um 

eine Erweiterung des Projektbausteins Quartiersmanagement, mit dem • 

bereits beauftragt war. Die Beauftragung eines 

anderen Anbieters kam aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen 

nicht in Betracht. 

Hier wäre auch im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe für das 

Quartiersmanagement explizit zu belegen, warum nur ein Bewerber in 

Betracht kam. 

Für den Projektbaustein "Lichtpunkte vor Ort" wurden mit 

folgende Verträge geschlossen: 

01.11.2007-31.12.2008, Honorar: 15.592,50€ 

01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 13.140,00 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLIA existiert nicht. 

Ihr Aktenvermerk vom 28.03.2011 enthält keine Gründe für eine freihändige 

Vergabe. Mängel in der Dokumentation hinsichtlich der Auswahl der Anbieter 

gehen zu Lasten des Auftraggebers und stellen demnach auch einen Verstoß 

gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze dar. 
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Für den Projektbaustein " Bereitstellung von seniorengerechtem Wohnraum " 

wurden mit folgende Verträge geschlossen: 

01.01.2007-31.12.2008, Honorar: 66;600 € 

01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 34.650 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

ln Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 führen Sie aus, dass der 

Projektbaustein dem Projekt "Zukunftswerkstatt komplementärer Dienste irn 

Kreis Recklinghausen" entspringt, dessen Förderung das Land NRW 2003 

eingestellt hat. Um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten 

wurden in enger Kooperation zwischen dem Kreis Recklinghausen, den 

Kpmmunen und den Verbänden eine gerechte und auf die Versorgung der 

Menschen ausgerichtete inhaltliche und regionale Verteilung vorgenommen 

Für den Bereich Herten übernahm -den Bereich 

"Wohnraumanpassungsberatung für Senioren". Ein Wechsel des Trägers 

hätte die jahrelange Arbeit existentiell gefährdet und eine flächendeckende 

Versorgung kreisweit gefährdet. 

Zur Begründung der freihändigen Vergabe nach § 3 Abs. 4 VOLIA ist die 

Vorlage erläuternder Unterlagen erforderlich. Ein Mangel an dokumentation 

geht zu Lasten des Auftraggebers. 

Für den Projektbaustein " Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen für 

ältere Menschen" wurden mit folgende Verträge 

geschlossen: 

01.01.2007- 31.12.2008, Honorar: 42.000 € 

01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 37.350 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 

ln Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 stellen Sie dar, dass es sich bei 

dieser Maßnahme um eine Ergänzung des Projektbausteins 

"Wohnraumanpassungsberatung" handelt. Durch das vorhandene Netzwerk 
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erfolgte zieloptimic•d der Einstieg in den ZW\'Iten ft1tlslt•!fJ Dk~ Ber<ltll!llJ dll', 

einer Hand garantierte die Bündelung aller vorhandenen Ressourcen 

Zur Beurteilung des Sachverhplts ist eine konkrete Be9rünrlung erforderlich, 

warum auf ein wettbewerbliches Verfahren verzichtet wurde und aus welchen 

Gründen, dieser Projektbaustein nicht mit dem Hauptauftrag 

Seniorengerechter Wohnraum zusammen vergeben wurde . 
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Stadtumbau West, Herten-Süd ZB 06/11/05, 06/23/07, 06/30/08 Vergabeverstöße 

107.695.00 € 

454.155,96 € 
tung 

l 

113.285,72 € 

5.355,00 € 

7.758,80 € 

5.610,85€ 
Plätze Erlöserk 

128.600,00 € 

135 700,00 € -

542.000,00 € 

274 500.00 € 

110000,00€ 

28.732 50 € 

101 250,00 € 

79 350,00 € 
davon 80% 

--
2.093.993,83 € 1.675.195,06 € 



Gesendet Mittwoch, 31 . 1-\uguc;l 20 11 II Hl 

An: Strickerschmidl, MiciJacl 

Ce: 

Betreff: 

Schmidt, Ursula: ·r er·poorleJl, Ralf; B;miehlc, Fre~nk 

Vergabefeststellungen ZU tHif:)(l/OD --> 1\r,lr<-~<J <-~lli I rislv< ·rli-ill<.J<"''"lq 

Sehr geehrter Herr Strickerschrnidt, 

zu ihrem Schreiben vorn 2:'i.Oß.20'1 ·J (Fin~~anq Tl 08.) teile ich ihncr1 m:l d<-JSS, clur11 Antrag :1ui 
Fristverlängerung stati gegeben wird. 
Ich bitte um Stellungnahme zu clen \ltc! g;•hev• '' g:=ir,•y·r 1 L•i· ~;I_,.:Jic;·JeJ 1 ~ ·m_oq_ ?IH 1 

Mit freundlichen Crüßen 

- Mirjam Voigt 

DtpL-Kavi1rau (FH) EU-Prürei' 

Bezirksregierung Iv1ünsler, I)c~ecnc!t ~~~: 

-
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Auftragsvergaben 

im Projekt "Herten Süd" 

Gespräch mit der Bezirksregierung Münster zur 
Vorbereitung einer Stellungnahme der Stadt Herten 
zum Anhörungsschreiben vom 10.08.2011 

Münster, 28.09.2011 



-
( 

1 Quartiersmanagement 

2 Nutzungsmanagement 

3 Internationaler Jugendtreff 

4 Hv~~i'c" 

,.._: 

5 Umgestaltung Plätze Erlöserkirche 

6 Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung 

7 1 qkm Bildung 

8 Steuerungsunterstützung 

9 Seniorengerechter Wohnraum 

10 :-.8 ':,.-:•n:;tie:stunger. 

11 "Lichtpunkte" 

12 Info-Point 

"13 Wer~et'an;;r:•r 

14 Ansiedlungsberatung 

>t· ·e 

..... , 

( 

'' 

... 

542.000,00 

454.155,96 

274.500,00 

-1 "~!:' -.rnr· ..,.,. 
J._, ':j\.._, 

128.600,00 

113.285,72 

110.000,00 

107.695.00 

101.250,00 

-,.C: 3 ·~ 

28.732,50 

7.758,80 

s e~c (~: 

5.355.00 

jj
Schreibmaschinentext
Feststellungen der BezReg

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext



( ( 

Alle Mittel sind zweckgemäß 
·verwendet worden 

Die Maßnahmen sind erfolgreich 

Zu beurteilen sind "nur formale ,., 

Fehler 

:-alsche Vergabeverfahren 

(in der Tabelle rot gekennzeichneten Fälle) 

,. Dokumentationsmängel 
·. ·ff 

(in allen Fällen) 

<·'; .... ·~ 

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Textfeld
Grundsätzliche Feststellungen der Stadt Herten



.( ( 

i\uftragsgegenstand: 

~ !=instellen einer Fachkraft 

~ Maßnahmen durch diese Fachkraft 

1\. , .;.h_...., \ ""'I . • , .d.uetQS\/v,umen. 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprä.gend für den Auftrag = Fach:~raft 
=>freiberuflich (Pädagogin), 

die für die Stadt Maßnahmen durchführt . . 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch ): 
= im Wesentlichen freiberufliche Minijobs 

(bis auf Reinigungskraft) 

- ansonsten alles unter 500 ·· 

jj
Schreibmaschinentext

jj
Textfeld
Quatiersmanagment (542 T€)
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<~.uftragsgegenstand: 

~ P}·ojektleitung I Beratung 

~~ i ,-<:"·!·r'"'rt ,...V'""' I Im r-. n. tU;Lc:l'-4~ vl~ 11G>I. 
""' 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

'Nesensprägend für den Auftrag = Beratungsleistung 

==>freiberuflich (Architekt I ln~]enieur) 

jj
Textfeld
Nutzungsmanagment (454 T€)



---·· 
( ( 

,~.unragsgegenstand: 

~ Einstellen einer Fachkraft (Sozialpädagoge) 

- 1V1aßnahmen durch diese Fachkraft 

·"· Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten 

t<' ,.::tr l . .t·"\u· u aasvo!umen. 
'···~} 

;')efristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fach!<raft 

=> freiberuflich (Sozialpädagoge), 

der für die Stadt Maßnahmen clurchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 
- Miete frei gemäß § 100 Abs. 2 lit. h) GWB 

- Honorare für freiberufliche Tätigkeiten 

- ansonsten alles unter 500 

jj
Textfeld
Jugendtreff (275 T€)
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Der n1it der Kirchengemeinde geschlossene 
Durchführungsvertrag·' ist ein 

Mittelweiter!eitungsvertrag. 

Oe:~ Durchführungsvertrag sieht zwar keine Bindung 
an die Regelungen des Zuwendungsbescheides vor 
und er war auch nicht vorab ausdrücklich genehmigt 
·Norder" 

Der \jertrag erlaubte der Kirche aber ke1ne anderen 
/\k"jvitäter als die Beauftragung der Firma Eurovia, 
die die Stadt Herten im Wettbewerb ausgesucht 
hatte eine weitere Bindung an die Regelungen 
des Zuwendungsbescheides war also sachlich 
nicht unbedingt zwingend geboten. 

,.;•':' 

'i-; 

jj
Textfeld
Umgestaltung Plätze Erlöserkirche (129T €)



( ( 

.t\uftragsgegenstand: 

- Projektleitung I Beratung 

~ separater Auftragsgegenstand im Hinblick auf 

den _.l\.uftrag .. Nutzungsmanagemenf· 

i\u·~traasvo I um en: 
""" 

-befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

~separate Entscheidung im Hinblick auf den 

1!.\uftrag Nutzungsmanagement 

\1\/esensprägend für den Auftrag= Beratungsleistung 

=>freiberuflich (Architekt I Ingenieur) 

jj
Textfeld
Gesamtimmobilienenwirtsch. Beratung (113 T€)



( ( 
' 

Auftragsgegenstand: 

- Einstellen einer Fachkraft 

- Maßnahmen durch diese Fachkraft 

/\.uftragsvol um en: 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fach~uaft 
=> freiberuflich (Pädagoge), 

der für die Stadt Maßnahmen curchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch ): 
-freiberufliche Minijobs 

- ansonsten im Wesentlichen unter 500 € 

jj
Textfeld
?? Buildunf (110 T€)
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Auftragsgegenstand: 

~ Steuerungsunterstützung 

- Offentlichkeitsarbeit 

~ Eventmanagement 

1!\u~:traosvol umen: .... 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

Wesensprägend für den Auftrag = Beratungsleistung 

=> freiberuflich (Architektin, Redakteurin) 

jj
Textfeld
Steuerungsunterstützung (108T€)



-------
( ( 

'"'\uftragsgegenstand: 

~Einstellen einer Fachkraft (1/2 Stelle) 

- r\~aßnahmen durch diese Fachkraft 

Auftragsvolumen: 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fachkraft 

~>freiberuflich (Sozialarbeiter, Architekt), 

der für die Stadt Maßnahmen durchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch ): 
~Honorare für (freiberufliche) Vorträge 

-ansonsten alles unter 500 ,~~ 

jj
Textfeld
Seniorengerechter Wohnraum 101 T€



( ( 

Auftragsgegenstand: 

- Anteil an Fachkraftkosten 

~ ivlaßnahmen durch diese Fac~lkraft 

/\uftragsvol umen: 

befnstete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fachkraft 

=> freiberuflich (Krankengymnastin), 

der fDr die Stadt Maßnahmen curchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch ): 

- alles unter 500 ·~ (für Cafe) 

jj
Textfeld
Projekt Lichtpunkte (29 TE)



( ( 

Auftraqsqeqenstand: ,..__ ~, '"'-"" 

Produktion und Gestaltung einer 
;:J !"'" + t• .. ~ asen ~..a ton 

l\uftraosvolumen: 
""' 

isolierte EinzelverträQe unterh2lb ..... 

FU-Schwelle 

V\lesensprägend für den Auftrag 
=>freiberuflich (V\ferbegraphi~erin), 

die Produktionskosten sind nachrangig 
gegenüber dem Gestaltungshonorar 

==> insgesamt freiberuflicher Auftrag 

jj
Textfeld
??? ( 8 T€)



( ( 

l\uftraqsaeoenstand: 
~ 'V' ..... 

Beratung und Betreuung von 
Gewerbetreibenden 

Auftragsvo!umen: 

isoiierte Einzelverträge unterhalb 

~u-Schwelle 

\/Vesensprägend für den Auftrag 

=>freiberuflich (beratender VJiks- und 
Betriebswirt) 

jj
Textfeld
Ansiedlung von Gewerbe Ewaldstraße (5T€)



DER BÜRGERMEISTER 

R Briefadresse: Stadtverwaltung - 45697 Herten II 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 35 

Herrn Ralf Weidmann 

Domplatz 1-3 

48143 Münster 

Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Stadtentwicklung -

Zuwendungen der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE)- Ziel 2-Programm, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West - Herten Süd 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 

Ihr Anhörungsschreiben vom 10.08.2011 
Ihr Zeichen: 35 03 

Sehr geehrter Herr Weidmann, 

zu Ihrem Anhörungsschreiben, in dem Sie 13 Beschaffungen und eine Mittelweiterleitung 
beanstanden, nehmen wir wie folgt Stellung: 

I. Beschaffungen 

Es trifft zu, dass alle beiillstandeten Beschaffungen ohne Wettbewerb freihändig erfolgten 
und Dokumentationsmängel aufweisen. Bis auf zwei Vorgänge, als da sind 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen, 

• Werbung für Standort (Werbebanner), ._, 

sehen wir darin aber keine schweren Vergabeverstöße und bitten dies im Rahmen der 
Ermessensausübung im Sinne von § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwVfG NRW zu berücksichti
gen. 

1 



Die freihändigen Vergaben ohne Wettbewerb hallen wir im Ergebnis für wuttbewerbs · und 
haushaltsrechtlich gut vertretbar. Die Dokumentationsmängel wiegen nicht so schwer, als 
dass sie einen Widerruf des Zuwendungsbescheids erfordern würden. 

Bei den von Ihnen beanstandeten Beschaffungen handelt es sich im Kern um Dienstleistun
gen freiberuflicher Natur. Zwar ist einzuräumen, dass diese rechtliche Bewertung den sei
nerzeitigen Vergabeentscheidungen nicht zugrunde lag; rechtsirrig wurde damals das Vorlie
gen von Alleinstellungsmerkmalen angenommen. Aus diesem Grunde sind auch die Doku
mentationserfordernisse, die bei der freihändigen Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen 
gelten, nicht beachtet worden. Gleichwohl sprechen nach unserer Überzeugung gute Gründe 
dafür, keine schweren Vergabeverstöße anzunehmen. 

Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Wiederholung der Ausführungen von 'AII!611!!2•11•••• 
.... (siehe dessen Entwurf einer Stellungnahme für die Stadt Herten vom 18.07.2011, 
auf die Sie auch in Ihrem Anhörungsschreiben Bezug nehmen). Lediglich folgende Eckpunk
te möchten wir festhalten und bitten um einen Hinweis, wenn dazu noch weiter vorgetragen 
werden soll: 

• Das Wettbewerbsvergaberecht im Sinne der§§ 97 ff. GWB ist hier nicht anwendbar; 
die Auftragswerte liegen sämtlich unterhalb des maßgeblichen Schwellenwerts ge
mäß Art. 2 Nr. 1 lit. b) der Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 vom 04.12.2007. 

o Eine Zusammenrechnung der verschiedenen Einzelaufträge kommt nicht in Be
tracht, da eine solche projektbezogene Betrachtung dem Vergaberecht außerhalb 
der Bauvergaben fremd ist. 

o Eine Zusammenrechnung der "Weiterbeauftragungen" bezogen auf die einzelnen 
Auftragnehmer kommt nicht in Betracht, da dem jeweils gesonderte und neue 
Vergabeentschlüsse zugrunde lagen, die auf einer kontinuierlichen -vertraglich 
geregelten - Projektevaluation beruhten. 

o Soweit Sachkosten Gegenstand der Beauftragungen war, handelte es sich hier im 
Ergebnis um die treuhänderische Überlassung von Mitteln. Die Auftragnehmer 
beschafften Dienst- und Lieferleistungen in Abstimmung mit der Stadt Herten; die 
Abstimmungen erfolgten im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zum "Len
kungskreis Herten Süd" - das Ergebnis der jeweiligen Abstimmungen stellte bei 
wirtschaftlicher Betrachtung eine Weisung der Stadt Herten an den jeweiligen Auf
tragnehmer im Rahmen eines Treuhandverhältnisses dar. 

• Die Voraussetzungen für die Annahme freiberuflicher Tätigkeiten liegen vor; im Ein
zelnen: 

o . "Architekt I Redakteur'' (ausdrücklich in dem dafür maßgeben-
den § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannt) 

o -1 (Nutzungsmanagement): "Architekt /Ingenieur" (ausdrücklich in 
§"""1""8Als. 1 Nr. 1 EStG genannt) 

o •••••• (gesamtimmobilieniA(irtschaftliche Beratung: "Architekt /Ingeni
eur" (s.o.) 

o . "beratender Volks- und Betriebswirt" (ausdrücklich in § 18 Abs . 
. 1 EStG genannt) 

o "Werbegraphiker'' (ähnlicher Beruf im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 
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o "Sozialpädago~e" (unter rrcilter rdc udcr er zieherrsclre 
ätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

o Quartiersmanagcment): ,.Pädagoge" (unterrich-
tende oder erzieherische Tätigkeit im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

o . "Sozialpädagoge" (s.o) 

o (1qkm Bildung): "Pädagoge" (s.o.) 

0 "Krankengymnast" (ausdrücklich in § 18 Abs. 1 Nr. 1 
EStG genannt) 

o (Seniorengerechter Wohnraum): "Architekt I Sozialarbei-
r" (ausdrücklich in§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannt, bzw. unterrichtende oder er

zieherische Tätigkeit im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

Wir sind uns bewusst, dass auch die Vergabe freiberuflicher Leistungen grundsätzlich im 
Wettbewerb erfolgen soll. Dies dient vor allem dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit. Allerdings sprechen im vorliegenden Fall gerade vor dem Hintergrund von Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit gute Gründe dafür, dass hier Wettbewerbe zur Auftragsver
gabe ausnahmsweise nicht sinnvoll waren. 

lieh aller sozialen 
darauf hinzuweisen, dass sie n 

gewinno entiert arbeiten. Zudem bestand für sie im Wesentlichen die Verpflichtung, eine 
neue (volle oder halbe) Stelle einzurichten; die dazu getätigten Einstellungen erfolgten zu 
den bei diesen Trägern üblichen (wirtschaftlichen und sparsamen) Konditionen. 

Im Übrigen sind für die Beurteilung hier folgende Randbedingungen zu würdigen: 

Die Stadt Herten sieht aufgrund des Strukturwandels im nördlichen Ruhrgebiet nach wie vor 
besonderen Herausforderungen entgegen. 

Nach Aufgabe der Bergbautätigkeit sind in den Ietzen 30 Jahren mehr als 20.000 Arbeits
plätze des Bergbaus und des zuliefernden Gewerbes weggebrochen. Dies hat den ruhrge
bietsweiten demographischen Trend mit einer deutlichen Abnahme der Bevölkerung, einer 
Veränderung der Altersstruktur und der Zusammensetzung der Bevölkerung in Herten deut
lich verstärkt. 

Die damit verbundenen Einnahmeausfälle sowie die Höhe der Sozialkosten führen zu einem 
anhaltenden strukturellen Defizit des Haushaltes. 

Es ist allgemein anerkannt, dass sich die Stadt Herten diesen Herausforderungen mit be
sonderem Engagement gestellt hat. 

Das Stadtentwicklungskonzept "Herten 2020" formuliert drei Hauptziele: 

~ 

• "Stadt der Neuen Energien" -verbunden mit der Schaffung weiterer neuer Arbeits
plätze 

• "Bildungsstadt"- weitere Verbesserung der Kinderbetreuung, Schulbildung und Er
wachsenenbildun~ 
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• "Mitmachstadt"- AusbatA:Jes uürgerlichen En~JaqenH:nl~;, lnl<;n~;ivicruny der Partizi 
pation 

Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigt die Tatsache, dasstrotzweiterem Rückgang der Be
völkerung in den vergangen Jahren uie Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitsplätze in der 
Stadt signifikant gestiegen ist. Entsprechend ist die Arbeitslosenquote - offenkundig nicht 
nur konjunkturbedingt- gesunken . 

• 
Der aktiv angegangene Strukturwindel wird begleitet durch eine Reihe umfassend räumlich 
wirksamer Förderprojekte. Diese F'örderprojekte beziehen sich derzeit vornehmlich auf die 
Nachfolgenutzung ehemaliger Bergbaugrundstücke, wie z. B. dem Zechengelände "Ewald" 
sowie "Schlägel und Eisen" und Integrierter Handlungskonzepte für die mit diesen Standor
ten verbundenen Stadtteile. 

Aber auch andere Förderprojekte der Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung kennzeich
nen den StrukturwandeL Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit einem Ge
samtvolumen von ca. 78 Mill. € unter einer beantragten und bewilligten Förderung von 62 
Mill. € abgewickelt. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 
Mill. € mit einer Förderung von 47,5 Mill. € sein. 

Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispjel "Ewald" verdeutlichen: 
... . ·' 

Dort wurden mit ca. 9 Mill. € öffentlicher Förderung, Infrastrukturmaßnahmen im Wert von 
mehr als 19 Mi II. € realisiert. Dies hat bei der Ansiedlung von Betrieben mehr als 100 Mi II. € 
privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen am Standort geführt. 

Bisher wurden alle von der Stadt Herten beantragten Stadterneuerungs- und Wirtschaftsför
derungsmaßnahmen zielgerichtet und mit einer hohen Effizienz umgesetzt. 

Für entsprechende Projekte beantragte Fördermittel wurden in keinem Falle- etwa wegen 
mangelnder Realisierungsmöglichkeit- zurückgegeben. 

Nur in einem Fall, nämlich der Förderung an eine städtische Tochtergesellschaft, der HTVG, 
sind Beanstandungen bekannt, die zu überschaubaren Rückforderungen geführt haben. 

Die im Stadtumbauprojekt Herten-Süd beanstandeten Vergaben liegen fast ausschließlich im 
nicht-investiven bzw. baulichen Bereich. 

Das im Jahr 2005 bewilligte Stadtumbauprojekt Herten-Süd stellt für die Stadt Herten das 
erste stadtteilbezogene Integrierte Handlungskonzept dar. Bewusst sind in dieses Hand
lungskonzept Bausteine einbezogen wurden, die nicht "in Steine investieren" sondern soziale 
und ökonomische Strukturen des Stadtteils stabilisieren sollen. ln die Abwicklung dieser 
Bausteine wurde erstmalig die Jugend, Sozial- und Schulverwaltung mit einbezogen. Hier 
bestand wenig Erfahrung mit Vergabevorgängen, da die Sozialverwaltung in der Regel den 
Maßnahmen von sozialen Trägern fallbezogene Zuschüsse aus städtischen Mitteln zuweist 
oder Personalkosten ersetzt - also keine Auftragsvergaben, sondern lediglich zweckgebun
dene Zuschüsse. 

Insofern fehlt es gerade in diesem Bereich an Erfahrung im Umgang mit entsprechenden 
Vergabevorgängen. 
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Zwischenzeitlich hat die Stadt rnit der Einrichtun~ (!im;r Zentul(-)fl Vcrqabcstelle di() Vormrs 
setzungendafür geschaffen, dass auch den genannten Factrdionststellen dds entsprechen 
de Know-how zur Verfügung steht. 

Im Jahr 2000 wurde mit Schließung des Bergwerks Ewald gerade der Stadtteil Herten-Süd, 
der einen Großteil der Arbeitnehmer dieses Bergwerkes beheimatet, besonders hart betrof
fen. 

Allein am Standort Ewald gingen 4000 Arbeitsplätze verloren. Neben den erfolgreichen Be
mühungen um eine Nachfolgenutzung eines ehemaligen Bergwerks war es von vornherein 
ein Anliegen der Stadt, den zugehörigen Stadtteil aufzufangen, zu stabilisieren und zukunfts
fähig zu gestalten. 

Gleichzeitig bildete sich eine ausgeprägte bürgerschaftliehe Initiative in Verbindung mit ver
schiedenen sozialen Trägern. Weit vor Ausarbeitung des Antrages für den Stadtumbau
West, führte diese bürgerschaftliehe Initiative, die später den Namen "Süderleben" annahm, 
eine Zukunftswerkstatt durch, die verschiedene Elemente eines solchen Erneuerungspro
zesses herausarbeitete. 

Sobald der Stadt Herten seitens des Ministeriums die Möglichkeit eröffnet wurde, im Rahmen 
des neuaufgelegten und mit Bundesmitteln ko-finanzierten Förderprogramms "Stadtumbau 
West" den Antrag für ein Integriertes Handlungskonzept zu stellen, wurde auch ein Teil die
ser so erarbeiteten Bausteine dem Antrag zugrunde gelegt. 

Dies erklärt, dass mit Bewilligung des Antrags eine Reihe von Trägern entsprechende Pro
jektbausteine initiiert und vorgeprägt hatte. 

Im Einzelnen ist anzumerken: 

1. Quartiersmanagement 
Auftragnehmer: 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Stadtumbauprojektes Herten-Süd ist und war, 
dass der Aufstellung der Handlungsprogrammatik ein langer und intensiver Diskussi
onsprozess mit sehr unterschiedlichen Akteuren im Stadtteil und auch der Gesamtstadt 
einher ging. Einen wesentlichen dazu lieferte die seit 1999 für Kinder und Ju-
gendliche aktive die nach der Etablierung des Jugend-
Bauernhofs Wessels neue ungsfelder im Stadtgebiet suchte und insbesondere 
in Herten-Süd fand. 

wurde darüber hinaus der Kontakt zur 
hergestellt, die sich daraufhin bereit erklärte, sich im Stadtteil zukünftig zu en-

ga n. Bereits 2004 hatte eine Integrations-erfahrene Sozialpädagogin, finanziert 
von der-mit konzeptionellen Arbeiten zu den beiden o.g. Projekt-
baustein~d in Zusammenarbeit mit den beiden Stiftungen als kom
plementärere Projektbausteine entstanden, die nur aufgrund ihrer räumlichen Zielrich
tung - Quartiermanagement unmittelbar adressbezogen, Integration hingegen auf das 
Stadtumbaugebiet gerichtet- getrennt beantragt wurden. Mit Beginn der Förderung lag 
der Stadt Herten die Zusage der-vor, für diese beiden Projekt
bausteine den 10%igen Eigenant~ 

Vor diesem Hintergrund - und so auch im Förderantrag beschrieben - stellte die Beauf-
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tragung rnil der Urnselzun0 dm hcidt!n Proj{:klbau~~teirH; 
die Wah ng einer guten legenheil dar. Bei einer anderslautenden Entschei-
dung wären die bereits entstandenen hochsensiblen Kontakte zu den verschiedenen 
ethnischen Gru pen nachhaltig gestört worden und die finanzielle Unterstützung -

•••• verloren gegangen. 

2. Nutzungsmanagement I 

Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung 
Auftragnehmer: -

Das Förderprojekt Stadtumbau Herten-Süd war eines der ersten in den neuen Bundes
ländern- nach den EXWOST-Projekten- in der Förder"schiene "Stadtumbau West", 
das einen integrierten Ansatz verfolgt. Damit unterscheidet es sich grundsätzlich von 
den Rückbauprojekten der Neuen Bundesländer. 

Die Zielsetzung des Nutzungsmanagement lautet: 

Hauseigentümern (durchweg Einzeleigentum) entlang einer vom ökonomischen und 
baulichen Niedergang gekennzeichneten ruhrgebietstypischen Straße eine neue wirt
schaftliche Perspektive aufzuzeigen und damit insgesamt im Stadtteil ein zukunfts
trächtiges Nutzungsgefüge zu etablieren und die lokale Ökonomie nachhaltig zu stär
ken. Dies ist heute erkennbar gelungen. 

Methodisch hat die Stadt Herten damit Neuland beschritten: 

Es ging darum, einen Weg zu finden, wie neue Instrumente der Förderung, der Förder
beratung ergänzt mit immobilienwirtschaftlicher Fachkenntnis, bautechnischer Bera
tung und Instrumenten der aktiven Wirtschaftsförderung und der Stadtplanung kreativ 
und intelligent miteinander verbunden werden können. Darüber hinaus galt es, geeig
nete begleitende öffentliche Maßnahmen zu identifizieren, die die Bereitschaft zu priva
ten Investitionen und Initiativen auslösen oder steigern sollten. 

f 
Bei dem geforderten Leistungsbild "Nutzungsmanagement" handelte es sich also um 
ein fachlich bisher nicht erprobtes oder standardisiertes Anforderungsprofil, das deut
lich über bekannte Dienstleistungsbausteine wie "Leerstandsmanagement" oder "Haus
und Hofflächensanierung" hinausreicht 

Im Einzelnen umfasst der Projektbaustein "Nutzungsmanagement" folgendes Aufga
benspektrum: 

• Gezielte gewerbliche Leerstandsbekämpfung und Erstellen eines Nutzungs- und 
Nutzerpools 

~ 1 
~- Positionieren des Stadtteils Herten-Süd als "investiven Stadtteil" bei den Akteuren 

der l"mmobilien- und Kreditwirtschaft 

• Beratüng zur Bündelung und Koordinierung verschiedenster Fördermittel für privat
wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen 

• Aufarbeiten und Kommunizieren transparenter immobilienwirtschaftlicher Rahmen
bedingungen 

• lnitiierung und Begleitung konkreter Einzelprojektd-irn privaten Immobilienbereich 
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Tro~che (lnterrl.f~l. 1\ttsl:-Juscltlllil beiiCJclllJclllctl l<omtnunen) konttlH 
mit-nur ein Büro ausfindig gemacht werden, das uber ~~o ausrei
chende interdisziplinäre Erfahrungen und Kompetenzeil ve~Aufga?en
spektrum in Gänze abdecken zu können. Zudem hatte die,.__ bere1ts 
gleichgeartete Maß11ahmen, insbesondere für die Stadt Duisburg, durchgeführt. Von 
dort wurden vielversprechende Referenzen ausgestellt ln der Konferenz der leitenden 
Stadtplaner des Ruhgebietes am 17.10.2003 hat das Planungsbü über 
seine Strategien zur Innenstadtentwicklung Duisburgs und insbesondere nnovati-
ven Ansatz umfassender Beratungsange ert. ln einem Gespräch mit dem 
MBV (Dr. Hatzfeld) wies dieses ebenfalls a hin. ln weiteren ruhrgebiets-
weiten Konferenzen am 23.04.2004 in Dortmund und am 04.11.2004 in Herne tausch
ten sich die Planungsverantwortlichen der Ruhrgebietskommunen über mögliche Bie
ter dieser Beratungsleistungen aus. Mit Ausnahme der Innenstadtentwicklung in Duis
burg lagen bei keiner Kommune Erfahrungen mit Firmen vor, die dieses breite Aufga
bespektrum hätten abdecken können. Die diversen Bemühungen, weitere geeignete 
Bieter für diese Beratungsleistung zu finden, blieben erfolglos. 
Sowohl die Bandbreite bisheriger Auftragsabwicklungen und Projekte wie insbesonde
re die breit gefächerten fachlichen Kompetenzen des Geschäftsführers-, die 
sowohl betriebswirtschaftliche, speziell finanzwirtschaftliche Kenntnisse umfassen wie 
auch Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebau und 
Architektur, ergaben in Summe das Alleinstellungsmerkmal des Büros -
Zudem hatte sich das Büro durch aktuelle Veröffentlichungen zu Themenfeldern lokal
ökonomischer Entwicklungsstrategien ausgewiesen. 

Der Auftrag zu Umsetzung des Projektbausteins "Nutzungsmanagement" wurde daher 
für die Zeit vom 01.08.2005 bis zum 31.12.2006 freihändig an die ver
geben. 

Auch aus heutiger Sicht sind Nutzungsmanagement und Gesamtimmobilien
wirtschaftliche Beratung, methodische Ansätze, die in dieser Form und Konstellation 
bisher nur im Stadtumbauprojekt Herten-Süd erfolgreich entwickelt und erfolgreich an
gewandt wurden. Dass es sich um eine spezifische Vorgehensweise, den finanziellen 
Rahmenbedingungen der Stadt Herten angepasste Strategie handelt, wurde jeweils 
deutlich, als im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen das Projekt vorgestellt 
und diskutiert wurde. 

ln der Fachwelt wird dieser methodische Ansatz als besonders beispielgebend und zu
kunftsweisend beurteilt. 

Dies ergab noch kürzlich die Veranstaltung der Deutschen Akademie für Städtebau 
und Landesplanung (DASL) am 15.07.2011 "Rollende Planerwerkstatt- Stadlumbau
strategien in Gelsenkirchen und Herten". 

Die Teilnehmer lobten insbesondere den beratungsintensiven, aber insgesamt wenig 
kostenaufwendigen Ansatz, der die Einzeleigentümer erfolgreich und sehr eng einbin
det. 

ln ähnlicher Problemlage geht die Stadt Gelsenkirchen im Stadtteil Ückendorf an der 
Bochumer Str. so vor, dass sie systematisch leer stehende Immobilien aus dem Ein
zeleigenturn aufkauft und mit hohem Aufwand zu neuen Nutzungen bringt. 

3. Internationaler Jugendtreff 
Auftragnehmer: 

Der Projektbaustein "Einrichtung eines Internationalen Jugendtreffs" beinhaltet die Be
reitstellung geeigneter Räumlichkeiten, sowie die Einstellung entsprechenden Fach
personals, um die einzelnen Teilaufgaben des Projektbausteins so wahrnehmen zu 
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können, dass das Ziel- Konfliktreduktion itmerlidlb dt;r Ziel~jruppe (Juyu1HII1clle ir11 Al
ter zwischen 14 und 2lJ Jahren) und im Umg;mq der b;lgruppe mit <mdcren Bevölke 
rungsgruppen -erreichen zu können 

Im Einzelnen stellen sich die Teilaufgaben wie folgt dar: 

• Schaffung und Förderung von Treffmöglichkeiten im Freizeitbereich zur interkultu
rellen Begegnung für Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren 
Angebote zur Gewaltprävention 

• Partizipation der Jugendlichen 

• Anleitung zur Selbstorganisation (u.a. Erstellung des Programms und eines Wirt
schaftsplans) 

• Durchführung berufsvorbereitender Projekte (z.B. Sc)rvice Learning Projekte) 

• Vernetzung mit bestehenden Angeboten und Institutionen im Stadtteil 

Trägerauswahl 
Allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Herten wurde schriftlich d~r Projektba~
stein vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, ihr Interesse an der Umsetzung und 
auch der Gestaltung der Jungendarbeit in Herten Süd zu bekunden. 

Daraufhin meldeten sich vier Träger, die am 12.06.2007 im Rahmen der Sprecherrun
de ( Jugendpolitische Sprecher der Fraktionen des Hertener Stadtrates, Vertreter1ler 
Verwaltung) sich und ihre Vorstellung von der Umsetzung und Gestaltung des Projek-
tes präsentieren konnten. Die recherrunde einigte sich danach einvernehmlich dar-
auf, dem Rat die Beauftragung zu empfehlen. 

Zu den elementaren Zielen des Projektbausteins gehören die Schaffung nachhaltiger 
Strukturen und die Weiterführung dieses, für den Stadtteil dringend erforderlichen, 
Bausteins über das Ende der Förderphase hinaus. Dazu wird ein Partner benötigt, der 
sowohl über das Personal und die Infrastruktur, als auch über die finanziellen Möglich-
keiten verfügt, ein solches Projekt am Leben erhalten. Dass 
drei große, renommierte soziale Träger 
Dach vereint, macht die Bewältigung dieser, zu Zeiten des kosten 
baus fast unlösbaren, Aufgabe zumindest möglich. 

unter se1nem 
rten Sozialab-

Auf diese M~ wäre fahrlässig gewesen und daher war die Be
auftragung- zwingend geboten. 

4. 1 gkm Bildung 
Auftragnehmer: 

2007 hatte die damit begonnen, Bildungsförderung von Kindern 
und Jugendlichen auf den überschaubaren Einzugsbereich einer Grundschule zu kon
zentrieren. ln "Ein Quadratkilometer Bildung" sollten Kita- und Schulleitungen eng zu
sammenarbeiten und so mehr Handlungsspielräume und zusätzliche Ressourcen er
halten, um abgestimmte und durchgängige Förderstrategien für die Kinder und Jugend-
lichen entwickeln zu können. .:,,. 

Gleichzeitig hatte sich ausgehend von der Arbeit des Quartierbüros gezeigt, dass der 
Stadtteil eine deutlich unterdurchschnittliche Übergangsquote der Kinder aufs Gymna
sium und eine überdurchschnittliche Armutsbelastung ihrer Eltern aufweist. Die im 
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5. 

Stadtteil ansässige Grundschule 'ln der F ci~ju' kowli<J ,, ol/7 uror\tH /\nslrengurK)Cil den 
individuellen Bildungsbedürfnissen der einzelnen Kinder nicht wirklich gerecht werden. 

Um die Situation nachhaltig zu verbesse ektbüro an der Feigeschule 
installiert und mit dem Quartierbüro zu einer sogenannten 
"Pädagogischen Werkstatt" zusammengefasst. Damit wurde ein effektives Instrument 
zur Organisation eines lokalen Bildungsverbundes, sowie der Bereitstellung biografie-
~d Bildungsangebote geschaffen. Durch die Beauft~agung der 
_.-konnte sowohl auf bestehende Strukturen zugegnffen, als auch 
die Kofinanzierung durch die Freudenbergstiftung sicher gestellt werden. 

Das Projekt "Ein Quadratkilometer Bildung" ist gleichzeitig ein (inhaltlich benanntes) 
Leuchtturmprojekt des Kreises Recklinghausen des seit 2009 laufenden Förderpro-
gramms 'Lernen vor Ort' des Bundes, bei dem als Grundpate 
den Kreis Recktin ausen b eitet. Auch diese tw1 ng ze ss die kontinuier-
liche Einbindung und damit auch -----. 
in integrations- ildungspoli te gute Gelegenh~ 
ner Bemühungen um diese Themenfelder weiter zu befördern. 

Steuerungsunterstützung 
Auftragnehmer: -
Das Stadtumbauprojekt Herten-Süd startete am 01.07.2005 als Erstes seiner Art in der 
Stadt Herten. Die Stadt Herten hatte eine für so ein Projekt ungewöhnliche quer
schnittsorientierte Bearbeitung etabliert (üblicherweise werden Projektteams gebildet), 
um eine möglichst intensive Verschneidung mit dem Tagesgeschäft zu gewährleisten. 
Dies bedingte, dass der Umfang der zu bewältigenden ~ufgaben der Projektleitung 
vorab noch nicht klar zu definieren war. Deshalb wurde beim Förderantrag 2005/2006 
(und folgende) ein Kostenansatz "Steuerungsunterstützung" in die Finanzliste aufge
nommen, dem keine jedoch detaillierte Beschreibung (Projektbaustein) zugeordnet 
war. Die "Steuerungsunterstützung" wurde mit Bescheid 06/11/05 bewilligt, wurde aber 
zunächst nicht personell besetzt. ;_;. 

Im Einvernehmen mit der Bezirksregieru~g wurde die Fördermaßna~me Herten-Süd 
als experimentelles Projekt geführt, dass sich in seiner Ausrichtung und seinem Um
fang sehr stark an den sich vertiefenden Erkenntnissen vor Ort und den Wünschen der 
Bürgerl-innen orientierte. Dies führte zu einem Anwachsen des Projektumfangs von ur
sprünglich 9 auf bis zu 20 Maßnahmen. Dadurch ausgelöst wuchs der Aufgabenum
fang der Projektleitung in 2006 deutlich, so dass die Einbindung einer externen Steue
rungsunterstützung unerlässlich wurde. 

Bei der Erstellung eines Aufgabenprofils wurde jedoch festgestellt, dass die Arbeitsin
halte dieser externen Leistung aufgrund des in der E~twicklung befindlichen Projekts 
nur im Kern benannt werden konnten: ·· 

• Unterstützu~g Öffentlichkeitsarb~it (z.B. Einrichten und Pflege der Projekt
ljomepage, Koordination und Erstellung von Publikationen, Koordination allgemeine 
Offentlichkeitsarbeit, etc.) 

• Unterstützung Beteiligung (z.B. Vorbereitung Stadtteilkonferenz, Visionen "Süd 
2015", etc.) 

• Unterstützung Verwaltung (z.B. Abrechnungen, Finanzbuchhaltung, Koordination 
von Terminen und Abläufen, etc.) 
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Darüber hinaus ge~1ende AufgabenstelltJJlgen ~~owie dt\r vollo ;nilliche Urnfatl~J der Tb 
tigkeit waren zum Zeitpunkt der Aufgabenerteilunq nucll niclll eindeutig festzulegen, 
u.a. auch, weil es im Haus keine Erfahrungen bzgl. einer Sdmitlstellendefinition gab. 
Vor diesem Hintergrund wurden Gespräche mit zwei potenziellen Auftragnehmerinnen 
geführt. 

- Büro für Projektentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit - war 
dem Haus als leistungsfähig bekannt und signalisierte ein grundsätzliches Interesse an 
dem Auftrag. Währenct eines vertiefenden Gesprächs wurde ihr die oben beschriebene 
Ausgangssituation mit ihren Unwägbarkeilen dargelegt Vor diesem Hintergrund hat sie 
auf die Abgabe eines Angebots verzichtet, da sie keine Möglichkeit sah, diesen Auftrag 
mit ihrer Auftragslage in Einklang zu bringen. 

Die zweite Bewerberin, später_., war als 
Existenzgründerin in H bekannt. Ein vertiefendes Gespräch zeigte, dass ... 
-bereits zu ähnlichen Themen tätig gewesen war. Aufgrund ihrer beruflichen 
Situation als Existenzgründerin war sie außerdem in der Lage, zeitlich flexibel auf die 
Anforderungen im Projekt reagieren zu können. 

Von Seiten der Stadt Herten wurde die Vergütung der o 
vergleichbar mit TVÖD, EG 10 eingestuft. Das von 
Anschluss an das Gespräch eingereichte Angebot entsprach dieser 

im 
nschätzung 

Die große Varianz in der Steuerungsunterstützung spiegelt sich auch in der 
Kurzfristigkeil der anfänglichen Verträge wider. Der Auftrag für den Projektbaustein 
"Steuerungsunterstützung" wurde für die Zeit vom 01.02.2007 bis zum 30.04.2007 
daher freihändig an vergeben. 

6. Seniorengerechter Wohnraum 
Auftragnehmer: 

Die Stadt Herten befasst sich seit (Alternativ seit mehr als 30 Jahren) 197 4 
kontinuierlich mit dem Thema "Älter werden". Aus der jeweils aktuellen Sicht hat sie 
nunmehr in fünf "Aitenhilfeplänen" die Lebenslagen alt gewordenner Menschen 
beschrieben, analysiert und Handlungsoptionen und Maßnahmen entwickelt. 

Ein wichtiger Punkt- der sich durch alle Planungsbereiche zieht- ist die Beteiligung 
und Vernetzung von Verbänden, Einrichtungen und Diensten. Bereits seit 1999 besteht 
eine Steuuerungsgruppe aus den Geschäftsführern der Wohlfahrtsverbände und 
Verwaltung, die Planung und Maßnahmen der Beteiligten steuert und koordiniert. 

Daneben arbeiten runde Tische für einzelne Arbeitsfelder der Altenhilfe wie: 

• Runder Tisch Berater (Ambulanter Bereich) 
• Runder Tisch Wohnbetreuer 
• Arbeitsgruppe Heimleiter 
• Arbeitskreis "Freiwilliges soziales Engagement" 

ln Herten gibt es daher in den bestehenden Strukturen eine gut funktionierende 
Vernetzung die sich als sehr tragfähig erweist. Dies hat u.a. dazu eführt, dass sich 
drei Wohlfahrtsverbände zu einem Trägerverbund -
zusammengeschlossen haben. 
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Diese bestehende Vernetzung ist das Fundar111 ~111, das Triiswr vur1 einander wr:>:;(;rl, 
sich austauschen, abstimmen und ergänzen 

Auf dieser Grundlage haben der it1r Interesse 
an den genannten Projekten bekundet. 

Nicht nur die Stadt Heften kann auf ein gut funktionierendes Netzwerk zurückgreifen. 
Herten ist eine von 10 Kreisstädten die im Rahmen der Altenhilfe seit über 20 Jahren 
eng zusammenarbeiten. Durch die Einstellung der Landesförderung für komplementäre 
Dienste wurde der Kreis Recklinghausen von den Städten aufgefordert in die 
flächendeckende Förderung einzusteigen, da nicht jede Kommune diese Dienste selbst 
vorhalten konnte. 

7. Lichtpunkte vor Ort 
Auftragnehmer: 

Die Stadt Herten befasst sich seit (Alternativ seit mehr als 30 Jahren) 1974 
kontinuierlich mit dem Thema "Älter werden". Aus der jeweils aktuellen Sicht hat sie 
nunmehr in fünf "Aitenhilfeplänen" die Lebenslagen alt gewordenner Menschen 
beschrieben, analysiert und Handlungsoptionen und Maßnahmen entwickelt. 

4' 
Ein wichtiger Punkt- der sich durch alle Planungsbereiche zieht- ist die Beteiligung 
und Vernetzung von Verbänden, Einrichtungen und Diensten. Bereits seit 1999 besteht 
eine Steuuerungsgruppe aus den Geschäftsführern der Wohlfahrtsverbände und 
Verwaltung, die Planung und Maßnahmen der Beteiligten steuert und koordiniert. 

Daneben arbeiten runde Tische für einzelne Arbeitsfelder der Altenhilfe wie: 

• Runder Tisch Berater (Ambulanter Bereich) 
• Runder Tisch Wohnbetreuer 
• Arbeitsgruppe Heimleiter 
• Arbeitskreis "Freiwilliges soziales Engagement" 

.. .. 

ln Herten gibt es daher in den bestehenden Strukturen eine gut funktionierende 
Vernetzung die sich als sehr tragfähig erweist. Dies hat u.a. dazu hrt, dass sich 
drei Wohlfahrtsverbände zu einem Trägerverbund -l•lllilllll•ll• 
zusammengeschlossen haben. 

Diese bestehende Vernetzung ist das Fundament, das Träger von einander wissen, 
sich austauschen, abstimmen und ergänzen. 

Auf dieser Grundlage habende Interesse 
an den genannten Projekten bekundet. 

Durch die enge Verzahnung konnte das Thema Demenz in unterschiedliche Gruppen 
etabliert werden. Neben der (Angebote in den nördlichen 
Stadtteilen)war es der er am Aufbau und der Entwicklung eines 
niederschwelligen Angebotes interessiert und bereits als Träger des ehrenamtlichen 
Betreuungsdienstes "Lichtpunkte vor Ort" in Herten-Süd tätig war. 

ln Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte und der Kirchengemeinde St. 
Joseph Herten-Süd fanden sich weitere Netzpartner t~nd optimale Bedingungen zur 
Umsetzung der Betreuungsgruppe Lichtpunkte. 
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Nach der degressiven Ansehubfinanzierung sollte das /\n~-Jebot ~;elbslündi~J wt~iler 
laufen und somit auch die Nachhaltigkeil sichern. . ~ 

' 

Das Angebot wurde von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen so stark 
nachgefragt, dass es · werden mußte. ln den bestehenden Räumen war 
dies nicht möglich, so dass leerstehendes Ladenlokal an der 
Ewaldstraße in Herten-Süd anmietete u mmen rnit dem Vermieter umbauen 
lies. Insgesamt 110.000,00 € Eigenmittel en dort ein. 

Inzwischen wird die werktägliche Öffnung angestrebt. Diese Nachhaltigkeil wurde u.a. 
durch die guten Ausgangsbedingungen und die bereits vorhandenen Strukturen - die 
eine zügige Umsetzung der Planungen ermöglichte - erreicht. 

Aufgrund dieser positiven Erfahru gibt 
es in Westerholt!Bertlich mit den räger 
der inzwischen ein niederschwelliges Angebot vor hält. Auch dieser Träger kann in den 
genannten Stadtteilen auf ein Netzwerk verschiedener Dienste zurückgreifen. 

8. Info-Point 
Auftragnehmer: 

Hier lässt sich im Nachherein nur feststellen, dass ls besonders 
geeignete Auftragnehmerin bei der Stadt Herten bekannt war und sich ihr 
Einsatz aus heutiger Sicht auch uneingeschränkt für die Stadt Herten gelohnt 
hat. 

9. Ansiedelungsberatung 
Auftragnehmer: 

Hier lassen sich die Einzelheiten der Beauftragung im Moment schwer 
rekonstruieren, da der damals damit betraute Mitarbeiter erkrankt ist; wir bitten 
hier nach Rückkehr des Mitarbeiters noch weiter vortragen zu dürfen. 

10. Eventbüro/HyBike Herten 
Auftragnehmer: 

Im-entstand im Jahre 2006 im Rahmen der Konzipierung einer kombinier
ten Beschäftigungs- und Qualifii;lerungsmaßnahme die Idee eines Eventbür.ps. Ziel 
dieser Idee war zunächst ein Angebot an vor allem die älteren Bürger/innen~durch Ser
viceleistungsunterstützungen in die Lage versetzt zu werden, die touristischen High
lights der Region zu erkunden. Angedacht war, diese Erkundungen mithilfe unter
schiedlicher Verkehrsmittel durchzuführen. Darüber hinaus sollten die Touren von tou
ristisch ausgebildetem Personal begleitet werden. 
Diese Grundideen lieferten auch die Zielsetzungen für die Qualifizierungsziele. 

ln diesem Stadium der Konzeptentwicklung erfuhr der Bürgermeister Dr. Paetzel durch 
die Leitung des • von der Konzeptidee. 

ln einem kurzfristig anberaumten Termin wurde die Idee vorgestellt und für gut befun-
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den. Es entstand irn Jahr 2006 dir! /uswnrnetli-Hheil der Sl;Hl! Hl!tll;lllllil d<!tll-lnl 
Rahmen des Stadtumbauprojektes .,Süd erbliJhl" 

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass gute Gründe bestanden, die Aufträge freihän
dig und ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb zu vergeben. Wir sind daher überzeugt, dass 
die zuzugestehenden formalen Fehler (insbesondere Schwächen in der Dokumentation) 
nicht als "schwere Fehler" im Sinne der Rechtsprechung zurn Widerruf gemäß § 49 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 VwVfG NRW zu werten sind. Bei der Ermessensausübung bitten wir Sie zudem 
zu berücksichtigen, dass die Schwachstellen von uns selbst schon vor der durchgeführten 
Prüfung entdeckt wurden und dass wir geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um künftigen 
Fehlern vorzubeugen ("Lernende Verwaltung"). Dazu erlauben wir uns folgende Hinweise: 

Organisatorische und personelle Veränderungen im Bereich Vergabewesen bei der 
Stadt Herten und im Fachbereich 2, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, 

1. Einrichtung der Zentralen Vergabestelle 

Mit der Organisationsverfügung von BM Dr. Uli Paetzel vom 28.04.2010 verfügt die 
Stadt Herten über eine Zentrale Vergabestelle. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Vergabeverfahren dezentral innerhalb der einzelnen 
Bereiche durchgeführt. Insbesondere bei den "Nicht-Baubereichen" kam es41 dabei 
aufgrund fehlender Standardisierung der Vorgänge und der geringen Fallzahl zu 
Unsicherheiten oder Leistungsstörungen. · 
Mit der Einrichtung der Zentralen Vergabesteile sind folgende Ziele verbunden: 

• Die Bündelung der Qualifikationen und Kompetenzen des Themas Vergaberecht in 
einer Organisationseinheit 

• Eine qualifizierte und rechtlich einwandfreie Durchführung der Vergaben 
~~ Die Vereinfachung und Standardisierung wesentlicher Vergaben im Haus, auch mit 

dem zusätzlichen Ziel der Ressourcenoptimierung ' 
• Stärkung der Korruptionsprävention 
• Die alleinige und vollständige Zuständigkeit der Vergabesteile ab der Schnittstelle 

Leistungsverzeichnis 
• Die Auftragserteilung durch die Vergabestelle 
• Die Qualifizierung der mit dem Thema Vergabe betrauten Mitarbeiter 
• Die Sichtung, Auswertung und Weitergabe der aktuellen Informationen zum Thema 

Vergaberecht insb. Rechtsprechung 

~' 
2. Schaffung und Besetzung der Stelle "Zentrales Fördermittelmanagement im 

Steuerungsservice Fachbereichsleitung" 

Diese Personalstelle wurde zum 01.01.2011 erstmalig besetzt und hat als 
Hauptaufgabenbereich die zentrale Steuerung aller Förderaktivitäten innerhalb des 
Fachbereichs. Die Stelle ist direkt an die Fachbereichsleitung angebunden und daher 
den Bereichen gegenüber weisungsbefugt 

Unter diesem Aufgpbenbereifh sind die Qualitätssicherung und das Controlling als 
Kernaufgaben subsummiert. Das Aufgabenspektrum stellt keine reine Sachbearbeitung 
dar, sondern erfüllt eine übergeordnete Funktion, nicht zuletzt durch die 
Schnittstellenfunktion zur Finanzverwaltung. Die Dotierung ist daher der 
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Aufgabenstellung und dern Verantwortungsbereich ent~;prechend angepasst. ·;. 
Der Stelleninhaber ist verantwortlich für das BerichtsWE!Sen gegenüber der 
Fachbereichsleitung und erstellt gerneinsam rnit den Bereichen standardisierte 
Dokumentationsunterlagen für die unterschiedlichen Mittelabrufe in seinem 
Wirkungsbereich (workflows I Vergabelisten usw. ). 

3. Neustrukturierung der personellen Verantwortlichkeiten im Bereich Stadtumbau 

Die Stadt Herten hat auch auf der Ebene der Projektorganisation im Bereich des 
Stadtumbaus Veränderungen vollzogen, die die Leistungsstörungen der Vergangenheit 
beheben sollen. 

Neben einer klar definierten Zuordnung der Projektleitungsverantwortung zu den 
einzelnen Stadtumbauprojekten gibt es eine zusätzliche Festlegung von 
Querschnittsaufgaben für alle Stadtumbauprojekte. Diese hochwertigen Aufgaben 
beziehen sich insbesondere auf das Vertragswesen und die Klärung/Bearbeitung 
rechtlicher Grundsatzfragen. 

Die Neuerungen dienen dazu, die Bereichsleitung von operativen Aufgaben zu 
entlasten und darüber hinaus die Qualitätssicherung im Fachbereich, aber auch in der 
Verwaltung allgemein, zu festigen und auszubauen. Ein weiterer Aspekt der 
organisatorischen Änderungen ist die konsequente Einführung des Vieraugenprinzips 
bei der Durchführung der Vergabeverfahren. 

4. Ausarbeitung und Implementierung standardisierter Verfahren zur Durchführung 
der Vergabeverfahren innerhalb des FB2 

Die Standardisierungen der Vergaben durch die Zentrale Vergabesteile finden ihre 
Fortsetzung auf der Ebene des Fachbereichs. Auf diese Weise entsteht ein "Roter 
Faden" der Standardisierung, so wie er aus dem Qualitätsmanagement bekannt ist. 
Dieser sehr umfangreiche Arbeits- und Entwicklungsprozess ist eingeleitet und die 
ersten Produkte sind in die Arbeit implementiert, z. B. eine standardisierte 
Vergabedokumentation, die in Zusammenarbeit zwischen der Zentraler Vergabestelle, 
dem Fördermittelmanagement und der Projektleitung entstanden ist. Dieses 
standardisierte Dokument liegt der Bezirksregierung zur Prüfung vor. 
Weitere standardisierte Produkte sind in der Planungs- und Erprobungsphase: 
• workflows zu den einzelnen Vergabearten 
• zeitliche Ablaufschemata für Vergabeverfahren 
• Dokumentations- und Kommunikationsschemata 
• Standards zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
• Ablaufsübersichten zur Bearbeitung von Mittelabrufen, bzw. Rechnungen 

Das Ziel der zunächst noch einzelnen Arbeitsprozesse ist die Zusammenfassung aller 
Ergebnisse zu einem standardisierten Projekthandbuch. 
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5. Selbstanzeige an die BezReg. bei Feststellung nicht rechtskonformer 
Vergabevorgänge 

Die Stadt Herten hat die Ergebnisse der Prüfungen durch die Bezirksregierung und die 
Unabhängige Stelle zum Anlass genommen, die Mittelabrufe in anderen 
Stadtumbaugebieten eigenständig auf die Richtigkeit der Vergabedurchführung zu 
sichten und bei Vorliegen von Leistungsstörungen der Bezirksregierung anzuzeigen. 
Dieser Arbeitsprozess befindet sich in der Umsetzung und hat zum Ziel, künftig 
ausschließlich rechtskonforme Mittelabrufe vorzulegen Dieser Arbeitsprozess ist nach 
der Vorstellung der Stadt Herten vor der Versendung des nächsten Mittelabrufes 
abgeschlossen. 

6. Umstellung der laufenden Dienstleistungsverträge auf "Weiterleitungsverträge" 
in sämtlichen Stadtumbauprojekten 

Die bisherige Verwendung von Dienstleistungsverträgen ist abgelöst worden durch den 
Einsatz juristisch und förderrechtlich (durch die Bezirksregierung Münster) geprüfter 
Weiterleitungsverträge. Diese Verträge sind standardisiert, stehen allen Mitarbeitern 
des Fachbereichs digital zur Verfügung und dienen neben der Einhaltung der 
Förderrichtlinien auch der Arbeitserleichterung. 

Auch die Verwendung der standardisierten Vertragsformulare unterliegt einem eigens 
eingerichteten Controlling. 

Insgesamt haben die organisatorischen, prozessualen und personellen Veränderungen zu 
einer sukzessiven Beseitigung oder Reduzierung von Unsicherheiten oder 
Leistungsstörungen innerhalb der Vergabeverfahren geführt. 

II. Mittelweiterleitung 

Zur Umgestaltung des Platzes vor der Erlöserkirche wurde mit der evangelischen Kirchen
gemeinde ein Durchführungsvertrag geschlossen. Der Sache nach handelt es dabei um ei
nen Vertrag zur Mittelweiterleitung. Der Durchführungsvertrag sieht zwar- wie Sie in Ihrem 
Anhörungsschreiben zu Recht darstellen - keine Bindung an die Regelungen des Zuwen
dungsbescheides vor und er war auch nicht vorab von Ihnen ausdrücklich genehmigt wor
den. Der Vertrag erlaubte der Kirche aber keine andere Aktivitäten als die Beauftragung der 
Firma Eurovia, die die Stadt Herten im Wettbewerb ausgesucht hatte- eine weitere Bindung 
an die Regelungen des Zuwendungsbescheides hätte also keine weiteren rechtlichen Bin
dungen des Weiterleitungsempfängers erzeugt, als sie bereits bestanden. 

Im Ergebnis war damit sichergestellt, dass gegen die für die Zuwendungsempfängerin (Stadt 
Herten) maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides einschließlich der Ne
benbestimmungen von dem Dritten (evangelische Kirchengemeinde) nicht verstoßen werden 
konnte. Der Durchführungsvertrag genügt damit letztlich dem Regelungszweck der Bestim
mungen der W zu § 44 LHO (insbesondere Nr. 12). 

Es ist auch hier zuzugestehen, dass die Vertragsgestaltung und der nicht mit Ihnen abge
stimmte Vertragsabschluss formal fehlerhaft waren. Auch diesbezüglich gelten aber unsere 
obigen Ausführungen zur "lernenden Verwaltung"; so entwickeln wir neue Grundsätze für 
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den Einsatz der Mittelweiterleitung einerseits und der Beauftragung Dritter in unseren eige
nen Projekten andererseits. 

Lassen Sie uns abschließend noch einmal unterstreichen, dass wir uns bewusst sind, in die
sem Projekt, das in vielerlei Hinsicht innovativ war (und damit auch besonders gefahrge
neigt), an wichtigen Stellen formale Fehler gemacht zu haben. Wir bitten Sie aber, bei Ihrer 
Entscheidung zu bedenken, dass im Ergebnis sowohl den vergaberechtlichen Grundsätzen 
als auch dem Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen wurde 
und dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und weiter lernen. Wir bitten Sie daher, von 
einem Widerruf Ihres Zuwendungsbescheids 06/30/08 abzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Uli Paetzel 
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Von: Schmidt, Ursula [mailto:Ursula.Schmidt@bezreg-muenster. nrw .de] 
Gesendet: Mittwoch, 4. Juli 2012 14:51 
An: Lindner, Volker 
Ce: Weidmann, Ralf; Pape, Yvonne; Bardehle, Frank 
Betreff: Herten Süd 

Sehr geehrter Herr Lindner, 

nach Abstimmung mit dem Ministerium wurden die festgestellten Vergabeverstößen im Zusammenhang mit 
der Städtebaumaßnahme Herten Süd (Zuwendungsbescheid 06/30/08) nunmehr abschließend bewertet. Für 
den weiteren Fortgang des Verfahrens halte ich eine gemeinsame Besprechung für sinnvoll. Folgende Punkte 
sollen erörtert werden: 

Bewertung der Vergabeverstöße aus dem Zuwendungsbcscheid 06/30/08 

Auswirkungen der Vergabeverstöße auf die Zuwendungsbcschcidc 06/11/05 und 06/23/07 

Auswirkungen der Vergabeverstöße auf weitere Mittelauszahlungen zum Zuwendungsbescheid 

06/45/09 und 07/32/10. 

Von Seiten der Bezirksregierung werden Herr Weidmann, Frau Pape, Herr Bardehle und ich an der 
Besprechung teilnehmen. 

Bitte teilen Sie mir mit, welchen der o.g. 1 errnirw Sie wahrnehmen möchten und wer aus Ihrem Hause 
teilnehmen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ursula Schmidt 
Bezirksregierung Münster 
Städtebauförderung 
Domplatz 1-3 
48128 Münster 
Tel.: 0251/411-1397 
ursula.schmidt@bezreg-muenster.nrw.de 



Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

/;:- . 2 3. (ifl !()J ·2_ 
J/ 

( f'(r ~ö iA [ . () b<vf(\ 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und 
Mitteln der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 
Mein Schreiben vom 1 0.08.2011 - Az. 35.03 (Anhörung) 
Ihr Schreiben ohne Datum, eingegangen am 19.10.2011 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachgang zu meinem o. a. Anhörungsschreiben ergeht nach 
eingehender Prüfung aller Unterlagen und Stellungnahmen folgender 

Änderungsbescheid Nr. 06/22/12 
zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 

1. Die im Rahmen der Städtebauförderung mit o. a. 
Zuwendungsbescheid in Höhe von 1 .323.000 € gewährten Mittel 
werden hiermit um 305.611 ,29 € gekürzt. Der verbleibende 
Zuwendungsbetrag wird auf 1.017.388,71 € festgesetzt. 

Die Kürzung bezieht sich auf: 

Landesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 11, Pos.-Nr.: 755 702 
HHJ 2008 25.116,18 € 
HHJ 2009 25.818,54 € 

23. August 2012 

Seite 1 von 25 

Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 
Frau Schmidt 

Durchwahl: 
11-1503 I 1397 

elefax: 411-81503 

Raum: 356 I 317 

E-Mail: 

frank. bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV- Haltestellen: 

Dom platz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Aibrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 -4444 

Schultelefon: 
0251 411 -4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 -3300 

Konto der Landeskasse: 
WestLBAG 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
!BAN: DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * * 
* ,'!" * 
* /!ot:.-· * 
* * 

* * * 



Bezirksregierung Münster 

Bundesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 10, Pos.-Nr. 770 702 
HHJ 2008 30.796,61 € 
HHJ 2009 32.872,41 € 

EU-Mittel Kapitel 08 031, Titel 883 65 ·· 
HHJ 2009 191.007,55€ 

2. Der gekürzte Förderbetrag in Höhe von 305.611 ,29 € ist gern. § 49a •· 
Abs. 1 VwVfG NRW an die NRW.BANK zu erstatten. 

3. Der zu erstattende Betrag ist gern.§ 49a Abs. 3 VwVfG NRW zu 
verzinsen. Die Höhe des Zinsanspruches wird nach Eingang des zu 
erstattenden Förderbetrages bei der NRW:BANK gesondert 
festgesetzt. 

4. Eine weitere Kürzung des Zuwendungsbescheids nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises behalte ich mir ausdrücklich vor. 

Begründung: 

Im Zusammenhang mit der Prüfung des 1. Mittelabrufes durch die 
Bezirksregierung Münster zum Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurde 
eine Vergabeprüfung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Stadt Herten Vergabevorschriften bzw. Auflagen des Zuwendungs
bescheides nicht eingehalten hat. 

Außerdem hat die Prüfbehörde für den EFRE-Strukturfonds im Rahmen 
einer Vor-Ort-Prüfung in der Zeit vom 6. bis zum 8.Februar 2011 bei der 
Stadt Herten festgestellt, dass die Stadt Herten gegen die Regelungen 
des Zuwendungsbescheids 06/30/08 - insbesondere hinsichtlich der 
Einhaltung der Vergabevorschriften- verstoßen hat. 

Die Bezirksregierung Münster hat daraufhin erläuternde Unterlagen zu 
sämtlichen Vergabeverfahren eingefordert und folgende 
Einzelmaßnahmen einer eingehenden Prüfung unterzogen: 

• Externe Dienstleistungen zur Steuerungsunterstützung 
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• Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 
• Nutzungsmanagement 
• Ansiedlung von Gewerbe an der Ewaldstraße 

• Quartiersmanagement 
• HyBike, Tourismusbüro 
• Einrichtung eines internationalen Jugendtreffs 
• Wohnraumanpassungsberatung für Senioren 
• Betreuungsgruppe für Demenzkranke "Lichtpunkte vor Ort" 
• Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen für ältere Menschen 

• Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße 
• Gestaltung des öffentlichen Platzes Erlöserkirche/Diakonie 
• Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße 
• 1 qkm Bildung 

Mit Schreiben vom 10.08.2011 habe ich Ihnen mitgeteilt, dass nach 
Auswertung der vorgelegten Unterlagen die nachfolgend aufgeführten 
Aufträge der Stadt Herten infolge fehlerhafter bzw. unzureichender 
Vergabeverfahren nicht mit den Regelungen des Zuwendungsbescheids 
konform gehen und daher hierfür ein Ausschluss von der Förderung 
droht. 
Gleichzeitig habe ich Ihnen im Rahmen der Anhörung gern. § 28 VwVfG 
NW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Daraufhin hat am 28.09.2011 ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern 
der Stadt Herten und der Bezirksregierung Münster in meinem Hause 
zur Vorbereitung Ihrer Stellungnahme stattgefunden 

Mit Schreiben ohne Datum, eingegangen am 19.1 0.2011, haben Sie zu 
allen beanstandeten Auftragsvergaben ausführlich Stellung genommen. 

Unter Berücksichtigung aller entscheidungserheblichen Tatsachen 
komme ich folgendem Ergebnis: 

Bei den nachfolgend aufgeführten Auftragsvergaben liegen keine 
Vergabefehler vor: 
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Durch Vertrag ohne Datum hat die StadtHertender 
Evangelischen Kirchengemeinde Herten eine Förderung zur 
Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße sowie der Gestaltung 
des öffentlichen Platzes Erlöserkirche gewährt. Grundlage dafür 
war der Zuwendungsbescheid 06/30/08 vom 09.12.2008. 
Der Vertrag enthält die Regelung, dass die Fördermittel nach 
schriftlichem Nachweis der Rechnungsbegleichung an die 
ausführende Firma an den Kirchenkreis ausgezahlt werden. Eine 
Verpflichtung zur Einhaltung der Nebenbestimmungen des 
Zuwendungsbescheides, insbesondere der Vergabevorschriften 
enthält der Vertrag nicht. 
Laut Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 erfolgte die 
Durchführung der Platzgestaltung durch die auch 
die Verkehrsfläche Ewaldstraße gebaut hat. Hierfür war ein 
öffentliches Ausschreibungsverfahren durchgeführt worden. 
Diese sah eine Vergabe in drei Losen vor. Für das Los 2 
(Gestaltung der öffentlichen Plätze) wurde eine separate Vergabe 
durchgeführt. 
Die Beauftragung derselben Firma durch die Kirche geschah vor 
allem aus Gründen der Logistik der Bauvorhaben vor Ort. 
Außerdem musste die durchführende Firma nicht noch neues 
schweres Gerät herbeischaffen und konnte von daher günstiger 
anbieten. 

Bei dem Fördervertrag handelt es sich um eine nicht genehmigte 
Weiterleitung der Zuwendung, aus der ein Teilwiderruf des 
Zuwendungsbescheides gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG NRW 
möglich wäre, der zu einer Rückforderung führen könnte. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass bei einer Weiterleitung gern. Nr. 12 
WG zu § 44 LHO sichergestellt werden muss, dass die 
maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides, 
insbesondere der Vergabe, auch dem Dritten auferlegt werden. 

Anstelle eines Zuwendungsbescheides zur Weiterleitung hat die 
Stadt Herten einen Durchführungsvertrag gewählt, der der 
Dritten, der Ev. Kirchengemeinde Herten, im Ergebnis keine 
andere Möglichkeit zuließ, als die von der Stadt Herten 
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wettbewerblieh ausgewählte zu beauftragen. Im 
Ergebnis war damit sichergestellt, dass gegen.die für die Stadt 
Herten geltenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 
einschl. Nebenbestimmungen nicht verstoßen werden konnte und 
der Vertrag let:2;tlich dem Regelungszweck der W zu § 44 LHO 
entspricht, so dass ein Teilwiderruf nicht erforderlich ist. 
Das maßgebliche Vergabeverfahren für diese Baumaßnahme ist 
korrekt durchgeführt worden. 

Für den Betrieb und die Entwicklun des Tourismusbüros Herten 
wurde mit . am 26.02.2009 ein Vertrag 
für die Dauer vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 geschlossen. 
Als Honorar wurden 126.970 € vereinbart, die sich in Miet-, 
Personal-, Material- und Maßnahmenkosten aufteilen. 
Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL!A existiert nicht. 
ln Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erläutern Sie, dass trotz 
intensiver Recherche mit . nur ein Anbieter 
ausfindig gemacht werden konnte, der über ausreichende 
interdisziplinäre Erfahrungen und Kompetenzen verfügte, um das 
Aufgabenspektrum in der erforderlichen Bandbreite abdecken zu 
können. Deshalb sei die Vergabe freihändig gemäß§ 3 Abs. 4 a) 
VOL!A idF. vom 06.04.2006 erfolgt. 

Gemäß Nr. 1.1 des Gern. Rd. Erlasses zur Beschleunigung von 
Investitionen durch Vereinfachungen im Vergaberecht vom 
03.02.2009 ist eine freihändige Vergabe nach VOL!A nur bis zu 
einem Auftragswert von 100.000 € (ohne USt.) möglich. 
Diese Wertgrenze ist vorliegend überschritten. Daher muss ein 
anderer Rechtsgrund vorliegen, wenn eine freihändige Vergabe 
durchgeführt werden soll. ln Betracht kommt § 3 Abs. 4a) VOL/A, 
wenn nur e.in Anbieter für den Auftrag in Betracht kommt, etwa 
weil nur ein Anbieter für die Auftragsausführung geeignet ist. Die 
Darlegungslast dafür liegt beim Auftraggeber. Er hat seine 
Bemühungen, andere Anbieter zu finden zu dokumentieren. Eine 
Dokumentation liegt jedoch nicht vor. 
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ln ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eing{lng am 19.10.2011) 
erklärt die Stadt Herten, dass 2006 innerhalb des im 
Rahmen der Konzipierung einer kombinierten Beschäftigungs
und Qualifizierungsmaßnahme die Idee eines Eventbüros 
entstand. Ziel dieser Idee war zunächst ein Angebot an vor allem 
ältere Bürger/innen, durch Serviceleistungsunterstützungen in die 
Lage versetzt zu werden, touristische Highlights der Region zu 
erkunden. Angedacht war, diese Erkundungen mithilfe 
unterschiedlicher Verkehrsmittel durchzuführen. Darüber hinaus 
sollten die Touren von touristisch ausgebildetem Personal 
begleitet werden. 
Diese Grundideen lieferten auch die Zielsetzungen für die 
Qualifizierungsziele. 

\ 

ln diesem Stadium der Konzepten'twic 
der Stadt Herten durch die Leitung des von der 
Konzeptidee. 
ln einem kurzfristig anberaumten Termin wurde die Idee 
vorgestellt und für gut befunden. 
Es entstand im Jahr 2006 die Zusammenarbeit der Stadt Herten 
mit-i_m Rahmen des Stadtumbauprojektes "Süd erblüht". 

" 
Somit hat es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit gehandelt (§ 3 
Nr. 4 Buchstabe m) VOL/A 2006). Der Auftragnehmer hat 
spezifische Vorkenntnisse besessen und Vorarbeiten 
durchgeführt, die die Durchführung der von der Stadt Herten 
gewünschten Dienstleistung erleichtert haben. Ein anderes 
Unternehmen hätte sich diese Kenntnisse erst erarbeiten 
müssen und die betreffenden Vorarbeiten leisten müssen, was 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem weniger wirtschaftlichen 
Angebot geführt hätte. Insofern konnte für die Leistung nur ein 
Unternehmen in Betracht kommen (§ 3 Nr. 4 Buchstabe a) VOL/A 
2006). 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine 
Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 
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ektbaustein Quartiersmanagement wurden mit -
folgende Verträge geschlossen: 

Vertrag vom 28.07.2005 
01.11.2007-31.12.2008, Honorar: 358.000 € 
01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 184.000 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 
Nach Ihrem Aktenvermerk vom 05.04.2010 ist die Umsetzung 
des P ins unmittelbar an die Förderzusage der 

geknüpft, so dass es zwingend notwendig 
war, mit der Durchführung zu 
betrauen. 
Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein eur~paweites 
Vergabeverfahren durchgeführt werden muss, ist überschritten. 
Der Schwellenwert lag seinerzeit bei 211.000 € (Verordnung (EG) 
Nr. 2083/2005, § 2 der seinerzeitige Fassung der 
Vergabeverordnung). 
Vorliege"d ttedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine 
europaweite Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um 
eine sogenannte nachrangige Dienstleistung nach Anhang I B 
(Kategorie 25- Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen oder 
der Kategorie 27 - sonstige Dienstleistungen) gehandelt haben 
dürfte. Danach waren aber aufgrund Bundesrechts die 
Basisparagraphen -also der nationale Teil -der VOL/A 
anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegebener 
Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, 
Benutzung europarechtlicher Normen,§ 1a Nr. 2 Abs. 2 VOL/A). 
Auftraggeber werden zusätzlich durch die ANBest-G zur 
Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben betreffend die 
Anwendung der VOL/A verpflichtet. 
Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie bei diesem Auftrag 
aufgrundder ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die 
Vergabegrundsätze zur wettbewerbliehen Auftragsvergabe und 
zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, sondern 
aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der VOL/A. 

ln Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, das~ 
bereits seit 1999 für Kinder und Jugendliche im 

Seite 7 von 25 



Bezirksregierung Münster 

Stadtgebiet aktiv gewesen sei und BetätigungSfelder für 
Jugendliche in Herten Süd gefunden habe. Darüber hinaus sei 
der Kontakt zur übe~ . 

wbrden, sodass bereits im Jahr 2004 
eine erfahrene Sozialpädagogin von der 
finanziert und mit konzeptionellen Arbeiten zum 
Quartiersmanagement wie auch zur Integration tätig geworden 
sei. ln der Zusammenarbeit mit beiden Stiftungen seien 
komplementäre Wirkbausteine entstanden, die nur auf Grund 
ihrer räumlichen Zielrichtung - Quartiersmanagement 
adressbezogen, Integration auf das Stadt- und Baugebiet 
geric~tet- getrennt t5eantragt worden seien. 

habe hoch sensible Kontakte zu verschiedenen 
ethnischen Gruppen gehabt, die bei der Beauftragung eines 
anderen Bieters nicht hätten genutzt werden können. Darüber 
hinaus wäre die finanzielle Unterstützung d 
-verloren gegangen. 

Bei der Auftragsvergabe an handelte 
es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit. Somit kam nur ein 
Auftragnehmer in Betracht (§ 3 Nr. 4 Buchstabe m) bzw. a) 
VOL/A 2006). Dies ergibt sich daraus, dass 
sich durch die langjährige Begleitung des Diskussionsprozesses 
und ihre langjährige Tätigkeit im Stadtgebiet Erfahrungen und 
Kontakte erarbeitet hat, die andere Auftragnehmer nicht 
hätten aufweisen können. Von der Beauftragung 

konnte man sich somit ein niedrigeres Angebot 
und/oder eine qualitativ höherwertige Auftragsdurchführung, 
gestützt auf die erworbenen Kenntnisse und Kontakte, 
versprechen. 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine 
Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 

Für den Projektbaustein 1 qm Bildung wurde mi••••• 
-folgender Vertrag geschlossen: 
09.12.2008 -l1.12.2009, Honorar: 110.000 € 
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Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOLJA existiert nicht. 

~ ~ 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 30.03.2011 handelt es sich bei dem 
Projekt um eine Erweiterung des Projektbausteins 
Quartiersmanagement, mit dem 
bereits beauftragt war. Die Beauftragung eines anderen Anbieters 
kam aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen nicht in 
Betracht. 

ln Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass ~urch die 
Beauftragung bestehende Strukturen 

zurückgegriffen werden konnte (Quartiersbüro -· 
Kofinanzierung durch 
Darin ist eine vorteilhafte Gelegenheit zu sehen, die ein 
Alleinstellungsmerkmal (§ 3 Nr. 4 Buchstaben m) und a) VOLJA 
2006) hegründet. Hierzu verweise ich auch auf meine 
Ausführungen zu Punkt 3. 
Demnach liegt kein Vergabefehler vor. 

5. Betreuung für Demenzkranke "Lichtpunkte", -

Für den Projektbaustein "Lichtpunkte vor Ort" wurden mit dem 
folgende Verträge geschlossen: 

01.11.2007-31.12.2008, Honorar: 15.592,50 € 
01.01.2009 -

4 
31.12.2009, Honorar: 13.140,00 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLJA existiert nicht. 
Ihr Aktenvermerk vom 28.03.2011 enthält keine Gründe für eine 
freihändige Vergabe. Mängel in der Dokumentation hinsichtlich 
der Auswahl der Anbieter gehen zu Lasten des Auftraggebers 
und stellen demnach auch einen Verstoß gegen Nr. 3.2 der 
Kommunalen Vergabegrundsätze dar. 

ln Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, dass in den bestehenden 
Strukturen der Altenhilfe in Herten eine gute Vernetzung der 
jeweiligen Träger bestehe. 
Dies habe u.a. dazu geführt, dass sich drei Wohlfahrtsverbände 
zu einem Trägerverbund -
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zusammengeschlossen hätten. Diese bestehende Vernetzung sei 
das Fundament, in dem Träger voneinander wissen, sich 
austauschen, abstimmen und ergänzen. 
Auf dieser Grundlage haben und die 

ihr Interesse an dem Projekt bekundet. 
Durch die enge Verzahnung konnte das Thema Demenz io 
unterschiedlichen Gruppen etabliert werden. Neben der 

(Angebote in den nördlichen Stadtteilen) war 
es der am Aufbau und der Entwicklung eines 
niederschwelligen Angebotes interessiert und bereits als 
Träger des ehrenamtlichen Betreuungsdienstes "Lichtpunkte vor 
Ort" in Herten-Süd tätig war. \ 
ln ZusammeRarbeit mit der Familienbildungsstätte und d~r 
Kirchengemeinde St. Joseph Herten-Süd fanden sich weitere 
Netzpartner und optimale Bedingungen zur Umsetzung der 
Betreuungsgruppe Lichtpunkte. 

Darin ist eine vorteilhafte Gelegenheit zu sehen, die ein 
Alleinstellungsmerkmal begründet (§ 3 Nr. 
4 Buchstabe m) VOL/A 2006). 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine Rückfor§ferung 
bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 

Hinsichtlich der folgend im Einzelnen aufgeführten Auftragsvergaben hat 
die rechtliche Prüfung der entscheidungserheblichen Tatsachen zu dem 
Ergebnis geführt, dass in diesen Fällen Vergabefehler vorliegen. Dies 
führt zu einem Teilwiderruf und damit zu einer Kürzung der Zuwendung. 

Entsprechend der Nr.1 des Runderlasses des Finanzministeriums vom 
18.12.2003 (Az.: I 1-0044-3/8) kann die Bewilligungsbehörde den 
Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise auch für die Vergangenheit 
widerrufen und die Zuwendung zurückfordern, wenn die 
Zuwendungsempfängerin gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen und 
sparsamen Verwendung von Zuwendungen (§§ 6, 7 LHO) verstößt, 
indem sie bei der Auftragsvergabe die sich aus der VOL ergebenden 
besonderen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen nicht beachtet. Die 
Beachtung der Vergabevorschriften bezüglich der Aufträge, die mit der 
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bewilligten Zuwendung gefördert werden, ergibt sich aus Ziffer 3 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G). Diese Bestimmung stellt 
eine Auflage im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahren~gesetz NRW 
(VwVfG NRW) dar und•ist Bestandteil meines o. a. Zuwendungs
bescheides. Gemäß § 49 (3) Nr. 2 VwVfG NRW kann der 
Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise aufgrund dieses Verstoßes 
gegen die Auflage widerrufen werden. 

Die Gebote der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gelten auch hier, da 
förderfähig nur solche Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem 
Projekt sind, die den einzuhaltenden vergaberechtlichen Bestimmungen 
genügen. Die nachfolgend aufgeführten Vergabeverstöße sind als 
schwer zu bewerten, da durch die Bestimmungen der VOL 
insbesondere auch der faire Wettbewerb gesichert werden soll. 
Nach Nr. 2 des Runderlasses des Finanzministers sind bei schweren 
Verstößen gegen die VOL in der Regel die Kosten für die jeweilige 
Auftragseinheit, bei der der Verstoß ermittelt wurde, von der Förderung 
auszuschließen. 

Im vorliegenden Fall hat die Zuwendungsempfängerin bei den in Rede 
stehenden Auftragsvergaben gegen die Auflage verstoßen, indem sie in 
erheblichen Maße Vergabevorschriften nicht beachtet hat. Dies führt zu 
einer Kürzung der Zuwendung in Höhe von 305.611 ,29 €. 
Die Kürzung der Zuwendung ist geboten und stellt für die 
Zuwendungsempfängerin keine unangemessene Härte dar. ln diesem 
Zusammenhang ist die kommunale Haushaltslage und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt Herten als Zuwendungsempfängerin zu 
berücksichtigen. Zwar befindet sich die Stadt Herten in einer 
schwierigen finanziellen Haushaltslage, doch kann dies nur zu einer 
gemäßigten Bewertung der Vergabeverstöße zugunsten der Stadt 
führen. Die erhaltenen Fördergelder zu den fehlerhaften Vergaben 
machen insgesamt weniger als 25 % der Gesamtzuwendung aus, so 
dass die Rückforderung in der Höhe angemessen erscheint. ln diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die schwierige 
Finanzsituation der Zuwendungsempfängerin im Ergebnis nicht dazu 
führen darf, dass das öffentliche Interesse an einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Fördermitteln hinter der Situation der 
Stadt zurücksteht. Das öffentliche Interesse an einer Rückforderung, die 
nicht unangemessen belastet, ist daher höher zu bewerten. Darüber 
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hinaus ist die Tatsache von Belang, dass die Rückforderung die 
Erreichung des Zuwendungszwecks nicht gefährdet, weil der bei der 
Zuwendungsempfängerin verbleibende Zuwendungsbetrag im Ergebnis 
eine Erreichung des städtebaulichen Förderziels gewährleistet. 

Zur Begründung der Vergabeverstöße im Einzelnen: 

1 . 

Für den Projektbaustein Steuerungsunterstützung wurden mit 
, später folgende Verträge 

geschlossen: 
01.02.2007- 30.04.2007, Honorar: 8.925,00 € 
01.05.2007-31.08.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.09.2007-31.12.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.01.2008-30.06.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01.07.2008-31.12.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01 .01.2009- 30.06.2009, Honorar: 18.742,50 € 
01.07.2009-31.12.2009, Honorar: 18.742,50€ 
Die Aufträge wurden freihändig vergeben, verschiedene 
Angebote wurden nicht eingeholt. Ein Vergabevermerk gemäß 
§ 30 VOL/A, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die 
Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begründung der 
einzelnen Entscheidungen enthält, existiert nicht. 
Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 15.02.2011 erfolgte die erste 
Vergabe im Februar 2007 freihändig gemäß § 3 Abs. 4h VOL/A 
idF. vom 06.04.2006, da die Arbeitsinhalte dieser externen 
Leistung aufgrund des in der Entwicklung befindlichen Projekts 
nur im Kern benannt werden konnten und die weitere 
Aufgabenstellung sowie der eigentliche Umfang der Tätigkeit sich 
erst aus dem Tagesgeschäft ergäben. Danach wurde der Auftrag 
in Abhängigkeit der jeweils anfallenden Arbeit jeweils verlängert. 
Dazu führen Sie aus, dass die weitere Auftragsvergabe ebenfalls 
freihändig erfolgte, da bei der bisherigen 
Auftragsabwicklung voll und ganz den Erwartungen der Stadt 
Herten entsprach und bereits in das Thema eingearbeitet war. 
Außerdem sei sie im Stadtumbaugebiet ansässig. Aufgrund des 
intensiven zeitlichen Aufwandes des Auftrages hätte kein 
vergleichendes Angebot erzielt werden können. Dabei sei das 
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Angebot im Preis angemessen und mit dem möglicher anderer 

Büros vergleichbar. 

Durch diese freihändige Vergabe ohne vergleichende Angebote 
liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabe
grundsätze vor, die aufgrund der ANBest-G für diesen Vorgang 
galten. Danach haben Gemeinden neben transparenten und 
diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für einen fairen 
Wettbewerb zu sorgen. Wettbewerb hat hier nicht stattgefunden. 
Darüber hinaus liegt auch ein Verstoß gegen das 
Wirtschaftlichkeitsgebot vor, da der Auftraggeber vor Erteilung 
eines Auftrages den Inhalt der Dienstleistung klar definieren 
muss. Voraussetzung für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
einer Auftragsvergabe ist die konkrete Formulierung der Leistung 
und Gegenleistung. ln diesem Fall war nur die Leistung der Stadt 
Harten, nicht aber die Gegenleistung der Vertragspartnerin 
bestimmt. Spätestens bei der Vertragsverlängerung bestand 
jedoch Klarheit darüber, worin die Dienstleistung der 
Vertragspartnerin bestehen sollte. 

ln Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, dass wegen des 
experimentellen Charakters des Projekts die Arbeitsinhalte nur im 
Kern benannt werden konnten. Darüber hinausgehende 
Aufgabenstellungen sowie der volle zeitliche Umfang der 
Tätigkeit seien zum Zeitpunkt der AufgabenerteilunQ nicht 
eindeutig festzulegen gewesen. Dies erkläre auch, warum 
zunächst nur sehr kurzfristige Verträge gegeben wurden (Laufzeit 
vier bzw. sechs Monate). 
Die Stadt Harten erklärt außerdem, mit einer anderen als 
leistungsfähig bekannten namentlich genannten Anbieterin, die 
Interesse an dem Auftrag signalisiert hatte, in Gesprächen 
gewesen zu sein. Wegen der Unwägbarkeit der Situation habe 
sie jedoch auf die Abgabe eines Angebots verzichtet. 
Belege dafür haben Sie' nicht vorgelegt. Auf die Hinzuziehung 
eines dritten Anbietars wurde verzichtet. Dieser Vortrag ist nicht 
dokumentiert. 

Die Hinzuziehung von drei Bietern zum Wettbewerb wird in der 
Regel als erforderlich angesehen, um effektiven Wettbewerb zu 
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bewerkstelligen. Jedoch ist diese Vorgabe seinerzeit nicht in der 
VOUA oder in den Vergabegrundsätzen enthalten gewesen. 
Für die erste AuftragserteilunQ mag es zugetroffen haben, dass 
das Projekt unbestimmt war. Jedoch hat sich das Projekt in der 
Folgezeit erkennbar verstetigt, was auch in der regelmäßigen 
AuftragserteilunQ an ~it einem ab dem Jahr 2008 
angehobenen, konstanten Entgelt erfolgt ist. Für die Folge
aufträge ist nicht mehr nachvollziehbar, warum auf eine konkrete 
Leistungsbeschreibung und eine Auftragsvergabe im Wettbewerb 
verzichtet wurde. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 34.361 ,25 € 
gekürzt. 

Für den Projektbaustein Nutzungsmanagement wurden mit der 
-'tolgende Verträge geschlossen: 
01.08.2005- 31.12.2006, Honorar: 130.050,00 € 
01.01.2007- 31.07.2007, Honorar: 53.550,00 € 
01.08.2007-31.03.2008 
01.04.2008-31.12.2008, Honorar: 158.036,76 € (08/07- 12/08) 
01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 112.519,20 € · 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

ln Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 stellen Sie dar, dass die 
Leistung mit der zunächst geplanten Auftragshöhe von 183.600 € 
für zwei Jahre als freiberufliche Leistung eingestuft wurde. Da sie 
damit nicht über dem Schwellenwert lag, erfolgte eine Vergabe 
analog nach§ 3 Abs. 4 a VOUA idF. vom 17.09.2002. Trotz 
intensiver Recherche (Internet, benachbarte Kommunen) habe 
mit der nur ein Büro ausfindig gemacht werden 
können, das über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 
Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in Gänze 
abdecken zu können. Auch aufgrund der breit gefächerten 
fachlichen Kompetenzen des Geschäftsführers habe sich das 
Alleinstellungsmerkmal des Büros~rgeben. 
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Hinsichtlich der Folgeaufträge führen Sie aus, dass die 
Gesamtlaufzeit des Projektes nicht abschließend definiert worden 
sei, sondern sich am Erfolg und Projektfortschritt des Bausteins 
orientierte. Daraus folge, dass im Falle einer erfolgreichen Arbeit 
ein Wechsel des Büros im Zuge weiterer Beauftragung 
kontraproduktiv sei. Deshalb l?eien auch die Beauftragungen für 
die Jahre 2006 bis 2009 an das Büro-vergeben worden. 

Bei dem von Ihnen gewählten stufigen Vergabeverfahren hätte 
vor jeder Auftragsvergabe ein gesondertes Vergabeverfahren 
nach nationalen Vorschriften stattfinden müssen. Dabei stellten 
bei der Erstbeauftragung die speziellen Kenntnisse des 
Vertragspartners keinen Grund dar, auf ein wettbewerbliches 
Vergabeverfahren zu verzichten. So hätte ein Vergabeverfahren 
mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden 
können, in dem Bewerber mit ähnlich guten Kenntnissen und 
Erfahrungen hätten ermittelt werden können. Bemühungen 
anderer Art, geeignete Anbieter festzustellen, sind nicht 
dokumentiert. Mängel in der Dokumentation gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. 
Bei einer Folgebeauftragung können die gewonnenen 
Erfahrungen des Vertragspartners bei der Eignungsbewertung 
besonders ins Gewicht fallen. Dennoch hätte ein 
Wettbewerbsverfahren Klarheit darüber bringen können, ob nicht 
auch andere Bewerber zwischenzeitlich über entsprechende 
Qualifikationen verfügen und sich in den laufenden Prozess 
einarbeiten könnten. 
Darüber hinaus ist zu der von Ihnen vorgelegten Stellungnahme 
von Herrn Rechtsanwal~auszuführen, dass 
hinreichend dokumentiert ist, dass die Stadt Herten die Verträge 
mit der deswegen auf ein Jahr befristete, weil vor 
einer erneuten Auftragsvergabe eine Erfolgskontrolle stattfinden 
sollte. Dies ergibt sich aus Nr. 4 der diversen Auftragsschreiben. 
Somit ist vom Unterschreiten des Schwellenwertes für die 
Aufträge betreffend das Nutzungsmanagement auszugehen. 
Nach Ablauf einer Vertragszeit war sodann - da die Verlängerung 
der Tätigkeit von der Stadt Herten beabsichtigt war- eine neue 
Vergabeentscheidung angezeigt. 
ln Ihrer Stellungnahme machen Sie geltend, nur ein Büro 
ausfindig gemacht zu haben. ln deJt- Konfere•nz von leitenden 
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Stadtplanern des Ruhrgebietesam 17.10.2003 habe Planpool 
über seine Strategien zur Innenstadtentwicklung in Duisburg 
referiert. ln einem Gespräch mit dem MBV habe das MBV 
ebenfalls auf Planpool hingewiesen. Auf einer weiteren 
ruhrgebietsweiten Konferenz am 23.04.2004 und auf einer dritten 
Konferenz am 04.11 .2004 hätten sich die Planungs
verantwortlichen der Ruhrgebietskommunen über mögliche Bieter 
dieser Planungsleistungen ausgetauscht. Die Arbeit von Planpool 
sei in Fachkreisen und auch auf Fachveranstaltungen gelobt 
worden. Die diversen Bemühungen, weitere Bieter zu finden, 
seien erfolglos geblieben. 

Die Stadt Herten hat keine Dokumentation (Gesprächsprotokolle, 
Protokolle der Konferenzen, nachträgliche Aktenvermerke o. ä.) 
vorgelegt. 
ln jedem Fall stand die Möglichkeit eines Teilnahmewettbewerbs 
zur Verfügung, mit dem durch Bekanntmachung gegenüber der 
Öffentlichkeit bzw. Fachöffentlichkeit Unternehmen hätten 
aufgefordert werden können, eine gleichwertige Eignung wie die 

darzulegen und am Vergabeverfahren beteiligt zu 
werden. 
Darüber hinaus sind die wiederholten Vertragsverlängerungen 
ohne Vergabeverfahren nicht begründet. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 103.142,60 € 
gekürzt. 

3. Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung.

Für den Projektbaustein Gesamtimmobilienwirtschaftliche 
Beratung wurden mit d e Verträge 
geschlossen: 
01.11.2007-31.12.2008, Honorar: 61.000,00 € 
01.01 .2009- 31 .12.2009, Honorar: 52.285,72 € 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

Nach Ihrer Darstellung vom 24.03.2011 handelt es sich bei der 
Gesamtimmobilienwirtschaftlichen Beratung um einen 
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Ergänzungsauftrag, der die bisherigen Beratungsleistungen des 
Nutzungsmanagements erweiterte. Für die Vergabe dieses 
Auftrages an die sei neben der Kompetenz vor 
allem ausschlaggebend gewesen, das im Rahmen des 
Nutzungsmanagement erworbene Vertrauen der 
Immobilieneigentümer in das Büro zu nutzen. 
Da bereits der Hauptauftrag fehlerhaft vergeben worden war, ist 
die hier vorgenommene freihändige Vergabe als 
Ergänzungsauftrag ebenfalls fehlerhaft. 
Darüber hinaus mag die Argumentation von Herrn-· 
dass der Auftrag für die gesamtimmobilienwirtschaftliche 
Beratung nicht wertmäßig zu dem Auftrag für das 
Nutzungsmanagement angerechnet werden muss, für die Zeit 
bis zum 01. 01. 2009 zugetroffen haben, soweit der 
diesbezügliche Auftrag getrennt vom Auftrag für das 
Nutzungsmanagement erteilt wurde. Spätestens zum 01. 01. 
2009 ist diese Argumentation nicht mehr stichhaltig, weil nun 
beide Aufträge zeitgleich vergeben wurden und sich eine 
inhaltliche Verknüpfung beider Aufträge aus der Präambel der 
Verträge für das Nutzungsmanagement ergibt. Ab diesem 
Zeitraum sind die Werte beider Aufträge zusammenzurechnen, 
weil von der Stadt Herten keine gesonderte Beauftragung mehr 
beabsichtigt ist(§ 3 Abs. 5 VgV). Jedoch ergibt sich auch dann, 
dass beide für das Jahr 2009 geschlossenen Verträge den 
Schwellenwert nicht überschreiten. 

ln Ihrer Stellungnahme beziehen Sie sich auf ihre Ausführungen 
zur Auftragsvergabe für das Nutzungsmanagement 

Hier ist jedoch festzustellen, dass die freihändige Vergabe als 
Ergänzungsauftrag fehlerhaft war, da bereits der Hauptauftrag 
(Nutzungsmanagement) fehlerhaft vergeben worden war. 
Darüber hinaus hätte ab dem 01.01.2009 die Vergabe beider 
Aufträge (Nutzungsmanagement und 
gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung) in einem einzigen 
Vergabeverfahren erfolgen müssen, weil von der Stadt Herten 
keine gesonderte Beauftragung mehr beabsichtigt war. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
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Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 47.928,55 € 
gekürzt. • 

Aufgrund eines Angebotes vom 13.02.2009 wurde der Auftrag zur 
Beratung der Existenzgründer innerhalb des Wettbewerbs 
"Fläche sucht Gründer" am 24.09.2009 an 
vergeben. Als Vergütung wurde ein Grundhonorar von 500 € 
sowie je Bewerberberatung 800 € zzgl. MWSt. vereinbart. 
Insgesamt belief sich der Auftrag über eine Summe von 5.355 €. 
Vergleichsangebote wurden nicht eingeholt. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 

ln einem Aktenvermerk vom 25.02.2011 legen Sie dar, dass die 
analoge Anwendung der VOL/A es dem Auftraggeber 
grundsätzlich freistelle, mit wie vielen potentiellen 
Auftragnehmern er verhandele. Deshalb sei in diesem Fall darauf 
verzichtet worden, weitere Angebote einzuholen. 

Aufgrund der Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze wäre 
jedoch die Durchführung eines wettbewerbliehen Verfahrens 

. erforderlich gewesen. 

ln ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
konnte die Stadt Herten keine weitere Begründung vortragen. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 5.355,00 € gekürzt. 

des Info-Points Herten Süd wurden mit Frau 
folgende Verträge geschlossen: 

.2007-31.12.2008, Honorar: 2.082,50 € 
01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 5.676,30 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Seite 1 B von 25 



6. 

Bezirksregierung Münster 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 
Lt. Vermerk vom 16.08.2007 konnte aufgrund der inhaltlichen 
Definition des Auftrages keine Ausschreibung erfolgen, da diese 
in engem Zusammenhang mit der persönlichen Qualifikation der 
Auftragnehmerin stand. Bei dem Vertrag für 2009 handelt es sich 
um einen Folgeauftrag, der ebenfalls freihändig ohne 
Vergleichsangebote vergeben wurde. 

Die Aufträge zum "Info-Point" umfassen entsprechend Ihrem 
Vermerk vom 15.02.2011 die inhaltliche und graphische 
Gestaltung eines Präsentationsobjektes in Form einer 
Litfaßsäule. Hierbei handelt es sich nicht um eine Leistung, die so 
speziell ist, dass andere Anbieter sie von vornherein nicht 
erbringen könnten. Auch ist sie hinreichend beschreibbar. 
Demnach hätte ein wettbewerbliches Vergabeverfahren nach Nr. 
3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze durchgeführt werden 
müssen. 

ln ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
trägt die Stadt Herten vor, dass die Auftragnehmerin als 
besonders geeignet bekannt war. 

Damit ist jedoch ein Alleinstellungsmerkmal, das einen Verzicht 
auf Wettbewerb erlaubt hätte, nicht dargelegt. Es ist nicht 
dargelegt, aus welchen Gründen andere Unternehmen nicht als 
geeignet hätten angesehen werden können. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor .. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 5.378,80 € gekürzt. 

Für den Projektbaustein Internationaler Jug~ndtreff wurden mit 
folgende Verträge geschlossen: 

01 .11 .2007 - 31 .12.2008, Honorar: 148.1 00 € 
01.01.2009- 31."\2.2009, Honorar: 126.400 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 
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Nach Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erfolgte die Vergabe 
nach § 3 Abs. 4n VOUA. Danach ist eine freihändige Vergabe 
zulässig, wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder 
Beschränkten Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein 
wirtschaftliches Ergebnis verspricht. Da hier jedoch keine 
Ausschreibung stattgefunden hat, ist diese Vorschrift nicht 
anwendbar. 
Somit liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen 
Vergabegrundsätze vor, wonach ein wettbewerbliches Verfahren 
hätte durchgeführt werden müssen. 
Mit Schreiben vom 07.06.2011 legen Sie einen weiteren 
Aktenvermerk vom 28.02.2011 vor, in dem sie darlegen, dass 
allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Herten der 
Projektbaustein schriftlich vorgestellt wurde. Daraufhin meldeten 
sich vier interessierte Träger. Nach Bewertung der vorgestellten 
Konzepte wurd als Projektträger 
ausgewählt. 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites 
Vergabeverfahren durchgeführt werden muss, ist überschritten. 
Der Schwellenwert lag seinerzeit bei 211 .000 € (Verordnung (EG) 
Nr. 2083/2005, seinerzeitige Fassung der Vergabeverordnung). 
Bei Dienstleistungsaufträgen ist der Auftragswert über die 
gesamte Auftragsdauer zu schätzen, wobei vorgesehene 
Vertragsverlängerungen einzubeziehen sind (§ 3 Abs. 5 VgV 
2003). Nach diesem Maßstab überschritt die vergebene Leistung 
den Schwellenwert. 
Laut § 2, 3. Absatz des Erstvertrags war die Gesamtdauer der 
Förderung des Projektbausteins bis Ende 201 0 konzipiert; der 
Vertrag wurde als "Erstvertrag" bezeichnet, es sollte "darauf 
folgende jährliche Verträge" geben, die (nur) an die bewilligten 
Förderzeiträume angepasst werden sollten. ., 
Es bestand mithin die Absicht, den Bezug der Dienstleistung über 
den Ablauf des ersten Vertrags hinaus fortzuführen. 
Bereits wenn das zweite Förderjahr einbezogen wird, ist der 
Schwellenwert überschritten. 
Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine 
europaweite Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um 
eine sogenannte nachrangige Dienstleistung nach Anhang I B 
(Kategorie 25 - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen oder 
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der Kategorie 27 - sonstige Dienstleistungen) gehandelt haben 
dürfte. Danach waren aber aufgrund Bundesrechts die 
Basisparagraphen- also der nationale Teil- der VOUA 
anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegebener 
Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, 
Benutzung europarechtlicher Normen). Auftraggeber werden 
zusätzlich durch die ANBest-G zur Einhaltung bundesrechtlicher 
Vorgaben betreffend die Anwendung der VOUA verpflichtet. 
Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie aufgrund der 
ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die 
Vergabegrundsätze zur wettbewerbliehen Auftragsvergabe und 
zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, sondern 
aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der VOUA. 

ln Ihrer Stellungnahme (ohne Datum, ~ingang am 19.10.2011} 
erläutert die Stadt Herten, dass allen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe der Projektbaustein schriftlich vorgestellt worden sei. 
Daraufhin stellten vier Träger ihr Konzept in der Sprechstunde 
(Vertreter des Rates und der Stadtverwaltung) vor. Die 
Sprecherrunde einigte sich danach einvernehmlich darauf, dem 
Rat die Beauftragung len. 

verfügte dabei über das erforderliche Personal, die Infrastruktur 
und die finanziellen Möglichkeiten. 

Eine freihändige Vergabe war danach nicht aufgrund des 
Auftragswerts zulässig, allenfalls wegen Besonderheiten des 
Auftrags, etwa wenn die Leistung nicht vom Auftraggeber allein 
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konnte (§ 3 Nr. 4 
Buchst. h) VOL/A). Dass die im Vertrag und den Anlagen 
enthaltene Leistungsbeschreibung erst durch Verhandlungen mit 
interessierten Anbietern zustande gekommen wäre, ist nicht 
ersichtlich. Ausweislich der Einladung an die vier eingeladenen 
Träger der Jugendhilfe hatten diese lediglich zwanzig Minuten 
Zeit, sich den Fraktionsvertretern vorzustellen. 

Nach dem Aktenvermerk wurden Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Herten zum Vergabeverfahren zugezogen. Dies ist 
angesichts des Verbots, den Wettbewerb auf Bewerber zu 
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beschränken, die in bestimmten Bezirken ansässig sind (§ 7 Nr. 1 
Abs. 1 VOUA), problematisch. 

Zuletzt ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien und aufgrund 
welcher Feststellungen der Vertragspartner ausgewählt und die 
anderen Bewerber nicht ausgewählt wurden, also ob die 
Unterlegenen weniger geeignet erschienen oder etwa trotz 
gleicher Eignung nicht zum Zuge kamen -dies wäre ein Verstoß 
gegen das Diskriminierungsverbot, § 2 Nr. 2 VOUA) bzw. ob eine 
Auswahl von Angeboten nach Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt 
ist(§ 25 Nr. 3 VOUA). Diesbezügliche Feststellungen und 
Erwägungen der am Verfahren beteiligten Bediensteten und 
Ratsmitglieder wären zu dokumentieren gewesen. Insbesondere 
sind die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar darzustellen. 
Der Mangel an Dokumentation geht zu Lasten des Auftraggebers. 

Demnach liegt hier ein schwerer Vergabefehler vor 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 116.033,20 € 
gekürzt. 

Für den Projektbaustein " Bereitstellung von seniorengerechtem 
Wohnraum " wurden mit ende Verträge 
geschlossen: 
01.01.2007- 31.12.2008, Honprar: 66.600 € 
01.01.2009- 31.12.2009, Honorar: 34.650 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 
ln Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 führen Sie aus, dass der 
Projektbaustein dem Projekt "Zukunftswerkstatt komplementärer 
Dienste im Kreis Recklinghausen" entspringt, dessen Förderung 
das Land NRW 2003 eingestellt hat. Um eine flächendeckende 
Versorgung zu gewährleisten wurden in enger Kooperation 
zwischen dem Kreis Recklinghausen, den Kommunen und den 
Verbänden eine gerechte und auf die Versorgung der Menschen 
ausgerichtete inhaltliche und regionale Verteilung vorgenommen. 
Für den Bereich Herten übernahm- den Bereich 
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"Wohnraumanpassungsberatung für Senioren". Ein Wechsel des 
Trägers hätte die jahrelange Arbeit existentiell gefährdet und eine 
flächendeckende Versorgung kreisweit gefährdet. 
Zur Begründung der freihändigen Vergabe nach § 3 Abs. 4 
VOL/A ist die Vorlage erläuternder Unterlagen erforderlich. Ein 
Mangel an Dokumentation geht zu Lasten des Auftraggebers. 

ln Ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
führt die Stadt Herten wiederum die Vernetzung der 
Wohlfahrtsverbände an. 
Aus der Begründung ist allerdings nicht erkennbar, dass die 
Arbeiterwohlfahrt für die vergebene Tätigkeit in Herten Süd ein 
Alleinstellungsmerkmal gehabt hat. 

Demnach liegt hier ein schwerer Vergabefehler vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 31.545,00 € 
gekürzt. 

Für den Projektbaustein " Zentrum für haushaltsnCilhe 
Dienstleistungen für ältere Menschen" wurden mit,. 

gende Verträge geschlossen: 
01.01.2007- 31.12.2008; Honorar: 42.000 € . 
01.01.2009-31.12.2009, Honorar: 37.350 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 
ln Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 stellen Sie dar, dass es 
sich bei dieser Maßnahme um eine Ergänzung des 
Projektbausteins "Wohnraumanpassungsberatung" handelt. 
Durch das vorhandene Netzwerk erfolgte zieloptimiert der 
Einstieg in den zweiten Baustein. Die Beratung aus einer Hand 
garantierte die Bündelung aller vorhandenen Ressourcen. 

ln ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
räumt die Stadt Herten den Vergabeverstoß ein. 
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Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 33.975,00 € 
gekürzt. 

Somit ergeben sich folgende Rückforderungen: 
Steuerungsunterstützung: 
Nutzungsmanagement 
Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung: 
Ansiedlung von Gewerbe: 
Info-Point: 
Internationaler Jugendtreff: 
Seniorengerechter Wohnraum: 
Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Rückforderung insgesamt: 

34.361,25 € 
1 03.142,60 € 
47.928,55 € 

5.355,00 € 
5.378,80 € 

116.033,20 € 
31.545,00 € 
33.975,00 € 

305.611 ,29 € 

Ich bitte Sie, den Betrag in Höhe von insgesamt 305.611,29 € 
umgehend - spätestens innerhalb eines Monats nach Bestandskraft 
dieses Bescheides- auf die Kontern der NRW.BANK mit,dem Hinweis 
"Rückzahlung zu dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 
09.12.2008 sowie unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens der 
NRW.BANK zu überweisen. Dabei sind die Rückforderungsbetrage für 
die Landes- und BundEJSmittel sowie die EU-Mittel auf unterschiedliche 
Konten zu erstatten. 

Bitte überweisen Sie den Rückforderungsbetrag für die Landes- und 
Bundesmittel in Höhe von 114.603,7 4 € auf das Konto: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

6601 
300 220 00 

Verwendungszweck: Az.: 101-86103 I 6404111285 
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Den Rückforderungsbetrag für die EU-Mittel in Höhe von 191.007,55 € 
überweisen Sie bitte auf folgendes Konto: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

9964120027 
300 220 00 

Verwendungszweck: Az.: 280189701 

Abschließend weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die mit diesem 
Bescheid festgestellten Vergabefehler sich auch auf die weiteren 
Mittelabrufe auswirken, da zu diesen Einzelmaßnahmen, soweit die 
Ausgaben auf die fehlerhaften Auftragsvergaben zurückgehen, keine 
Fördergelder mehr ausgezahlt werden können. 

Ich bitte, nun kurzfristig alle offenen Zahlungen zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 in einem abschließenden Mittelabruf 
zusammenzufassen und zusammen mit dem Verwendungsnachweis 
vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften bei
gefügt werden. 

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden, so würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

An den 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 
Kurt-Schumacher-Str. 2 
45699 Herten 

Bezirksregierung Münster 

/~ z, -~ oR 2o lL 
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Zuwendungen des Landes NRW zur Stadterneuerung 
Stadtumbau Herten Süd 
Zuwendungsbescheide 06/11/05 und 06/23/07 
Verwendungsnachweis vom 04.11 .2011 

Anlagen: Prüfvermerk 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen für die o. a. Förderungsmaßnahme vorgelegte Verwen
dungsnachweis wurde von mir geprüft. 

Mit Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005 und 06/23/07 
vom 05.11 .2007 wurden für die o. a. Maßnahme insgesamt 1 .945.000 € 
bewilligt und an Sie ausgezahlt. 

Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € nachge
wiesen. Davon sind Ausgaben in Höhe von 11 .908,00 € dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen. Ausgaben in Höhe von 
899.933,00 € sind für Einzelmaßnahmen entstanden, bei denen im 
Rahmen einer Überprüfung durch die Bezirksregierung Münster 
schwere Vergabeverstöße festgestellt wurden. Die Einzelbeträge 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Prüfvermerk. Zur Bewertung der 
Vergabeverstöße verweise ich auf meinen Kürzungsbescheid 06/22/12 
vom 23.08.2012 zum Zuwendungsbescheid 06/30/08. 

23.08.2012 
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Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 

E-Mail: 

frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV- Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Aibrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 -4444 

Schultelefon: 
0251411-4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 -3300 

Konto der Landeskasse: 
WestLBAG 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * ... 
* ~~-* 
* /!ov * 
* * 

* * * 
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Nach Abzug der vorgenannten Ausgaben können Aufwendungen in 
Höhe von 1.975.984,00 € als zuwendungsfähig anerkannt werden. 
Diese rechtfertigen im Rahmen der 80%igen Anteilsfinanzierung eine 
Zuwendung in Höhe von 1.580.787,20 €. 

Danach beabsichtige ich, den Zuwendungsbescheid 06/23/07 vom 
05.11.2007 teilweise gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG zu widerrufen und 

einen Erstattungsanspruch in Höhe von 364.212,80 € und hierzu einen 
Zinsanspruch nach§ 49a Abs. 3 VwVfG geltend zu machen. 

Zuvor gebe ich Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gern.§ 28 VwVfG 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~~ 
(Yvonne Pape) 

bis zum 21.09.2012. 
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Dezernat 35 
Az. 35.03.01 

Münster, 15.08.2012 
HA.: 1503 
Zi.: 356 

Vermerk 

über die Prüfung eines Verwendungsnachweises gemäß Nr. 11 .2 W zu § 44 LHO 
für Zuwendungen an Gemeinden - WG -

Zuwendungsempfänger: Stadt Herten 

geförderte Maßnahme: Stadtumbau West - Herten Süd 

Verwendungsnachweis vom 04.11.2011 

Zuwendungsbescheid: 
Zuwendungsbescheid: 

Nr. 06/11/05 
Nr. 06/23/07 

vom 17.06.2005 über 
vom 05.11 .2007 über 

Höhe der Zuwendung insgesamt 

1.180.000,00 € 
765.000,00 € 

1 .945.000,00 € 

Die beiden Zuwendungsbescheide aus den Jahren 2005 und 2007 werden 
zusammengefasst und gemeinsam abgerechnet, da überwiegend mehrjährige 
Einzelmaßnahmen gefördert wurden, die in beiden Zuwendungsbescheiden 
Berücksichtigung finden. Ab 2008 erfolgte dann die Ko-Finanzierung mit EU-Mitteln, 
die eine getrennte Abrechnung erforderlich macht. 

Befristung des Zuwendungsbescheides bis: 
verlängert am: 05.11.2007 

Finanzierungsart Anteilsfinanzierung: 

Fördersatz: 
hiervon Land: 
hiervon Bund: 

vorzeitiger Beginn: D ja 
genehmigt: D ja 

80 v. H. 
47v. H. 
33v. H. 

[gl nein 
Onein 

31.12.2006 
31.12.2009 



Die Maßnahme wurde innerhalb der Bewilligungsfrist durchgeführt: k8J ja D nein 

Der mit der Förderung beabsichtigte Zweck wurde erreicht: k8J ja D nein 

Fachtechnische Prüfung ist erforderlich: D ja k8J nein 
Förderung baulicher Maßnahmen unter 500.000 € (Nr. 6.2.1 WG zu § 44 LHO). Lt. 
Verwendungsnachweis wurde dennoch eine baufachliche Prüfung durch die 
Zuwendungsempfängerin durchgeführt. 

Abweichungen nach Ziffer 1.2 ABew.Gr.- Gemeinden bzw. 1.2 ANBest-G 
k8J ja D nein 

Die nachgewiesenen Gesamtkosten von 2.887.825,00 € 
gern. vorgelegten zahlenmäßigen Nachweis über die entstandenen Ausgaben in den 
Einzelmaßnahmen in den Jahren 2005 bis 2009. 

sind in voller Höhe förderbar: D ja k8J nein 

Es müssen unberücksichtigt bleiben: 911.841,00 € 

Folgende Einzelmaßnahmen sind dem Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen: 
Gestaltung eines öffentlichen Platzes im Bereich 
Erlöserkirche/Diakonie 
Umgestaltung mittlere Ewaldstraße 

509€ 
11.399 € 

Bei folgenden Einzelmaßnahmen wurden schwere Vergabeverstöße festgestellt 
(siehe Prüfverfahren zum Zuwendungsbescheid 06/30/08): 
Steuerungsunterstützung 1 00.290 € -.. 
Einrichtung eines Jugendtreffs 131 .550 € 
Bereitstellung von seniorengerechtem 
Wohnraum im Stadtteil 119.407 € 
Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
für ältere Menschen 46.417 € 
Nutzungsmanagement incl. gesamt-
immobilienwirtschaftliche Beratung 502.269 € 

Eingegangene Einnahmen/ Erlöse: 0,00 € 

An Einnahmen/Erlösen sind insgesamt 
(einschl. fiktiver Einnahmen/Erlöse) abzusetzen: 0,00 € 

Spätkontrolle wegen noch zu erwartender Einnahmen: 

Mittelabruf insgesamt 
hiervon Land 
hiervon Bund 

D ja k8J nein 

1.945.000,00 € 
1.136.000,00 € 

809.000,00 € 



Vorzeitiger Mittelabruf: D ja D nein 
rg} Vorzeitiger Mittelabruf ist nach den vorgelegten und für einen vereinfachten 
Verwendungsnachweis auch ausreichenden Unterlagen nicht prüfbar. 

Finanzierung gern. Antrag/Bewilligung/Umplanung: 
Gesamtkosten 
nicht förderfähige Kosten 
Einnahmen/ Erlöse 
zuwendungsfähige Kosten 

bewilligte Landesmittel 
bewilligte Bundesmittel 
insgesamt 
Eigenmittel 

47 V. H. 
33 v. H. 
80 V. H. 
20 V. H. 

Finanzierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises: 
Gesamtkosten 
nicht förderfähige Kosten 
Einnahmen/ Erlöse 
zuwendungsfähige Kosten 

Eigenanteil 20 v. H. 

zustehende Landesmittel 47 v. H. 
zustehende Bundesmittel 33 v.H. 
insgesamt 
jedoch nur in Höhe der Bewilligung 

bewilligte Zuwendung - nach ergangenem 
Änderungsbescheid - insgesamt: 

zuviel bewilligte Zuwendung 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

bereits ausgezahlt 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

mithin zurückzufordern 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

2.431.250,00 € 
€ 
€ 

2.431.250,00 € 

2.887.827,00 € 
911 .841 ,00 € 

0,00€ 
1.975.984,00 € 

395.196,80 € 

928.712,50 € 
652.074,70 € 

1.580.787,20 € 
€ 

1 .945.000,00 € 

364.212,80 € 
207.287,50 € 
156.925,30 € 

364.212,80 € 
207.287,50 € 
156.925,30 € 

364.212,80 € 
207.287,50 € 
156.925,30 € 



Schlussergebnis: 

[gj Die im VN aufgeführten und als zuwendungsfähig anerkannten Aufwendungen 
rechtfertigen die gewährte Zuwendung. 

[gj Der mit der Förderung verfolgte Zweck wurde erreicht. 

[gj Es ist ein Kürzungsbescheid zu fertigen über 364.212,80 €. 

[gj Ein überzahlter Betrag von 364.212,80 € ist zurückzufordern 

D Ein vorübergehend vorzeitiger Mittelabruf liegt vor. 

D Der Restbetrag in Höhe von 
auszuzahlen 

h-~ 
(Bardehle) 

€ ist noch an den Zuwendungsempfänger 



Der Bürgermeister 

Briefadresse: Stadtverwaltung • 45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 
Frau Pape 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 

Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 23.08.2012 

Sehr geehrte Frau Pape, 

Stadt Herten 

Fachbereich 

Ansprechpartner: 

Michael Strickerschmidt 
Fachbereich 2.1 

Zimmer: 321 

Telefon: (0 23 66) 303·641 

Telefax: (0 23 66) 303·229 

~) <·r· 
4 ·~ •J '~ 

~ : ~ ~-.,.p 

E-Mail: m.strickerschmidt@herten.de 

Herten, 18. September 2012 

Hiermit nehme ich zu Ihrem o.g. Schreiben gern. § 28 VwVfG Stellung. Sie kündigen an, einen 
Erstattungsanspruch in Höhe von 364.212,80 € aus den Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 und 
Nr. 06/23/07 geltend zu machen. Die Summe ergibt sich, Ihren Ausführungen zufolge, aus der 
folgenden Rechnung. 

Sie beziffern die förderfähigen Ausgaben der beiden Zuwendungsbescheide auf insgesamt 
1.975.984,00 €. Dabei gehen Sie (gern. Verwendungsnachweis vom 04.11.2011) von 
Gesamtausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € aus. Abgezogen werden dann 11.908,00 €, die dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen sind und, analog zu Ihrem Kürzungsbescheid 
Nr. 06/22/12, insgesamt 899.933,00 €, die auf Einzelmaßnahmen entfallen, bei denen schwere 
Vergabeverstöße festgestellt wurden. Hierzu werden 100% der Ausgaben der gesamten Bausteine zu 
Grunde gelegt. Dabei werden aber, neben den beanstandeten Auftragsvergaben, auch Sonstige 
Kosten (wie z.B. Miete und Betriebskosten für das Nutzungsmanagementbüro) mit addiert. Diese 
sind aber, nach meiner Auffassung, förderfähig und somit von den jeweiligen beanstandeten 
Beträgen abzuziehen. Daraus ergibt, aus meiner Sicht, folgendes Bild: 

Projektbaustein 
Nutzungsmanagement incl. 
Gesamtimmobilienw. Beratung 
Steuerungsunterstützung 
Einrichtung eines 

Summe lt. Anhörungsschreiben 
502.269,00 € 

Beanstandete Aufträge 
443.792,93 € 

Jugendtreffs 
Bereitstellg. von seniorenger. 
Wohnraum im Stadtteil 
Zentrum für haushaltsnahe 
Dienstleistungen 
Gesamt 

100.290,00 € 
131.550,00 € 

119.407,00 € 

46.417,00 € 

899.993.00 € 

67.068,07 € 
131.500,00 € 

107.629,29 € 

46.417,00 € 

796.407.29 € 

Nach Abzug der beanstandeten Aufträge von der Gesamtsumme (2.887.825,00 €) würden demnach 
an förderfähigen Ausgaben 2.091.417,71 € und an Fördersumme von 1.673.134,17 € verbleiben. 
Ausgehend von den ausgezahlten Fördergeldern in Höhe von 1.945.000,00 € entstünde somit ein 
Rückzahlungsbetrag in Höhe von 271.865,83 €. 

Bankverbindung 
Sparkasse Vest Reckfinghausen 
BLZ: 426 501 50 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Paketadresse und Hausanschrift 
Kurt·Schumacher·Str. 2 I 45699 Herten 
Internet: www.herten.de 
www. face book. de I stadth e rte n 

Öffnungszeiten 
Montag und Dienstag 8- 16 Uhr 
Donnerstag 8- 17.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 8- 12.30 Uhr 

Das Burgerbüro hat jeden 
ersten Samstag im Monat 
von 10-12 Uhr geöffnet. 



Nach Abzug der beanstandeten Aufträge von der Gesamtsumme (2.88/.8J'J,00 l) wurden dPnHldch 
an förderfähigen Ausgaben 2.091.417,71 € und an Fördcrsurnme von 1.b/3. I )il, 17 f verhiPiben 
Ausgehend von den ausgezahlten Fördergeldern in Höhe von 1.945.000,00 t entstünde somit ein 
Rückzahlungsbetrag in Höhe von 271.865,83 €. 

Abschließend ist festzustellen, dass ich Ihren Ausführungen inhaltlich und sachlich folge und auch die 
durch die Vergabemängel bedingte Rückforderung dem Grunde nach anerkenne. 

Bei der Berechnung der Höhe möchte ich Sie jedoch um Berücksichtigung der von mir 
vorgeschlagenen Bereinigungen der jeweiligen Beträge bitten, da diese nicht Teil der beanstandeten 
Vergabevorgänge sind. 

Dieses würde eine Verringerung Ihres Erstattungsanspruchs um 92.346,97 € von 364.212,80 €. auf 
271.865,83 € bedeuten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Uli Paetzel 



Durchschrift 

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Z. H. Herrn Strickerschmidt 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendung des Landes zur Städtebauförderung 
Stadtumbau West Herten Süd 
Zuwendungsbescheide 06/11/05 vom 17.06.2005 und 06/23/07 vom 
05.11.2007 
Mein Schreiben vom 23.08.2012 - Az. 35.3. (Anhörung) 
Ihr Schreiben vom 20.09.2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachgang zu meinem o. a. Anhörungsschreiben ergeht unter 
Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme vom 20.09.2012 folgender 

Änderungsbescheid Nr. 06/35/12 
zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 

1. Die im Rahmen der Städtebauförderung mit o. a. Zuwendungs
bescheid in Höhe von 765.000 € gewährten Mittel werden hiermit 
gemäß§ 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG um 281.392,23 € gekürzt. Der 
verbleibende Zuwendungsbetrag wird auf 483.607,77 € festgesetzt. 

05. Oktober 2012 
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Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 

Durchwahl: 
411·1503 

Telefax: 411·81503 

Raum: 356 

E-Mail: 

frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1·3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411·0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV- Haltestellen: 

Dom platz: Linien 1, 2, 1 0, 11, 
12, 13,14,22 
Bezirksregierung II: 
(Aibrecht-Thaer·Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 -4444 

Schultelefon: 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411-3300 

Konto der Landeskasse: 
Landesbank Hessen
Thüringen (Helaba) 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
I BAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * * 
•• (!~ •• 
* * 

* * * 
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Die Kürzung bezieht sich auf: 

Landesmittel Kapitel14 500, Titel883 11, Pos.-Nr.: 755 702 
HHJ 2009 165.318,00 € 

Bundesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 10, Pos.-Nr. 770 702 
HHJ 2009 116.074,23 € 

2. Der gekürzte Förderbetrag in Höhe von 281.392,23 € ist gem. § 49a 
Abs. 1 VwVfG an die NRW.BANK zu erstatten. 

3. Der zu erstattende Betrag ist gem. § 49a Abs. 3 VwVfG NRW zu 
verzinsen. Die Höhe des Zinsanspruches wird nach Eingang des zu 
erstattenden Förderbetrages bei der NRW:BANK gesondert 
festgesetzt. 

Begründung: 

Mit Schreiben vom 23.08.2012 habe ich Ihnen das Ergebnis der 
Verwendungsnachweisprüfung der Zuwendungsbescheide 06/11/05 
vom 17.06.2005 und 06/23/07 vom 05.11.2007 mitgeteilt. 

Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € nachge
wiesen, wobei in erheblichen Umfang Ausgaben für Einzelmaßnahmen 
entstanden sind, bei denen im Rahmen einer Überprüfung durch die 
Bezirksregierung Münster schwere Vergabeverstöße festgestellt 
wurden, die bereits zu einer Kürzung und Rückforderung zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 vom 09.12.2008 geführt haben. Die 
Bewertung der Vergabeverstöße ist ausführlich mit meinem 
Kürzungsbescheid 06/22/12 vom 23.08.2012 erfolgt. 

Ich habe Ihnen meine Absicht mitgeteilt, die auf die strittigen Einzel
maßnahmen entfallenden Ausgaben in Höhe von 899.933,00 € sowie 
Ausgaben in Höhe von 11.908,00 € für Maßnahmen, die dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen sind, von den 
Zuwendungsfähigen Ausgaben in Abzug zu bringen und die Zuwendung 
danach wie folgt neu zu berechnen und festzusetzen: 
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Gesamtkosten 
- dem ZB 06/30/08 zuzuordnende Ausgaben 
- beanstandete Aufträge 
= zuwendungsfähige Ausgaben 
80% Förderung 
bewilligte Förderung 
Kürzungsbetrag 

2.887.825,00 € Seite 3 von 5 

11.908,00 € 
899.993,00 € 

1.975.984,00 € 
1.580.787,20 € 
1.945.000,00 € 

364.212,80 € 

Gleichzeitig habe ich Ihnen im Rahmen der Anhörung gern. § 28 VwVfG 
NW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Mit Schreiben vom 20.09.2012 haben Sie mitgeteilt, dass Sie meinen 
Ausführungen sachlich folgen und auch die durch die Vergabemängel 
bedingte Rückforderung dem Grunde nach anerkennen. 

Bei der Berechnung der Höhe der Rückforderung weisen Sie aber 
darauf hin, dass die Ausgaben der strittigen Projektbausteine nicht 
vollständig den mit Vergabefehlern behafteten Aufträgen zuzuordnen 
sind. Die Ausgaben enthielten auch sonstige Kosten wie z. B. Mieten 
und Betriebskosten für das Nutzungsmanagementbüro. 

Die Höhe der beanstandeten Aufträge beläuft sich danach auf 
insgesamt 796.407,29 €. 

Nutzungsmanagement incl. Gesamtimmobilien
wirtschaftliche Beratung 

- Steuerungsunterstützung 
Einrichtung eines Jugendtreffs 

- Wohnraumanpassungsberatung für Senioren 
- Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 

443.792,93 € 
67.068,07 € 

131.500,00 € 
107.629,29 € 
46.417,00 € 

Dieser Argumentation schließe ich mich an. Nach dem Runderlass des 
Finanzministeriums vom 18.12.2003 (Az.: I 1-0044-3/8) sind bei 
schweren Verstößen gegen die VOL in der Regel die Kosten für die 
jeweilige Auftragseinheit, bei der der Verstoß ermittelt wurde, von der 
Förderung auszuschließen. Förderfähige Ausgaben für die jeweilige 
Einzelmaßnahme, die aber nicht der Vergabeeinheit zugehörig sind, 
bleiben davon unberührt. 



Bezirksregierung Münster 

Dies ist insbesondere bei den von Ihnen aufgeführten Mieten und 
Betriebskosten der Fall, die auch im Rahmen der Kürzung des 
Zuwendungsbescheids 06/30/08 unberücksichtigt geblieben sind. 

Die Kürzung berechnet sich danach wie folgt: 

Gesamtkosten 
- dem ZB 06/30/08 zuzuordnende Ausgaben 
- beanstandete Aufträge 
= zuwendungsfähige Ausgaben 
80% Förderung 
bewilligte Förderung 
Kürzungsbetrag 

2.887.825,00 € 
11.908,00 € 

796.407,29 € 
2.079.509,71 € 
1.663.607,77 € 
1.945.000,00 € 

281.392,23 € 

Ich bitte Sie, den Betrag in Höhe von 281.392,23 € umgehend 
-spätestens innerhalb eines Monats nach Bestandskraft dieses 
Bescheides - an die NRW .BANK mit dem Hinweis "Rückzahlung zu dem 
Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 sowie unter Angabe 
des Aktenzeichens der NRW.BANK "101-86103 I 6403999631" zu 
überweisen. 

Die Bankverbindung lautet: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

6601 
300 220 00 (NRW.BANK Düsseldorf) 

Eine teilweise Verrechnung der Rückzahlung mit dem Auszahlungs
anspruch für die Ausgaben, die dem Zuwendungsbescheid 06/30/08 
zuzuordnen sind, ist nicht möglich. Für diese Belege bitte ich einen 
Mittelabruf nach üblichem Muster einzureichen. Für diesen Teil des 
Rückforderungsbetrags entsteht keine Zinsverpflichtung. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
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